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Stadt Plau am See

Beschlussvorlage
S/19/0308 offentlich

Satzung uber die Benutzung des Kinderhortes der
Stadt Plau am See

Organisationseinheit: Datum

Ordnungsamt 04.05.2023

Antragsteller: Aktenzeichen:

Beratungsfolge Geplante Sitzungstermine O/N
Ausschuss fir offentliche Angelegenheiten, Kultur, o)
Jugend, Senioren und Sport (Vorberatung)

Hauptausschuss (Vorberatung) 22.05.2023 o)
Stadtvertretung Plau am See (Entscheidung) 28.06.2023 o)

Beschlussvorschlag:

Die Stadtvertretung Plau am See beschliel3t die Satzung tber die Benutzung des
Kinderhortes der Stadt Plau am See.

Finanzielle Auswirkungen:

ESAMTKOSTEN AUFWAND/AUSZAHLUNG IM | AUFWAND/AUSZAHLUNG ERTRAG/EINZAHLUNG

LFD. HH-JAHR JAHRL. JAHRL.

00,00 € 00,00 € 00,00 € 00,00 €

FINANZIERUNG DURCH VERANSCHLAGUNG IM HAUSHALTSPLAN
Eigenmittel 00,00 € | Im Ergebnishaushalt Ja/ Nein
Kreditaufnahme 00,00 € | Im Finanzhaushalt Ja/ Nein
Forderung 00,00 €
Ertrage 00,00 € | Produktsachkonto 00000.0000
Beitrdge 00,00 €
Sachverhalt:

Aufgrund von Anderungen im Kindertagesforderungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern
(Kif6G M-V) sowie der Hortschulferienverordnung (HortSchulFeVO M-V) war es zwingend
notwendig, die Benutzersatzung des Kinderhortes der Stadt Plau am See neu zu erstellen.
Da die vorherige Satzung aus dem Jahr 2005 war, ergaben sich in einigen Bereichen
Anderungen, wie zum Beispiel der Wegfall der Betreuungsgebuhren fir die Eltern, die Pflicht
zum Nachweis einer Masernschutzimpfung vor Betreuungsbeginn sowie die Erhéhung der
Betreuungszeiten in den Schulferien.

Anlage/n:
1 Entwurf Hortsatzung_Stand 04.05.2023 (6ffentlich)
2 alte Version Satzung Uber die Benutzung des Kinderhortes_01.05.2005
(6ffentlich)
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Satzung uber die Benutzung des Kinderhortes der Stadt Plau am See

Auf der Grundlage des § 5 der Kommunalverfassung fiir das Land Mecklenburg-Vorpommern
(KV M-V) in der Fassung der Bekanntmachung vom 13.07.2011 (GVOBI. M-V S. 777), zuletzt
geandert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 23.07.2019 (GVOBI. MV S. 467), des § 22 des
Sozialgesetzbuches VIII (SGB VIII) in der Fassung der Bekanntmachung vom 11.09.2012 (BGBI.
| S. 2022), zuletzt geandert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 21.12.2022 (BGBI. | S. 2824), des
Gesetzes zur Einfihrung der Elternbeitragsfreiheit, zur Starkung der Elternrechte und zur
Novellierung des Kindertagesférderungsgesetzes Mecklenburg-Vorpommern
(Kindertagesforderungsgesetz - Kif6G M-V) vom 04.09.2019 (GVOBI. M-V 2019, S. 558), zuletzt
geandert durch Gesetz vom 2. April 2023 (GVOBI. M-V S. 566) und der Verordnung Uber das
Verfahren nach § 26a Abs. 2 und 3 des Kindertagesforderungsgesetzes sowie das Verfahren fiir
die Ermittlung der Kosten, zur Bedarfsermittlung und zur Abrechnung der Kosten, fur den
erhohten Bedarf an Hortforderung wahrend der Schulferien nach 8 7 Abs. 5 Satz 2 des
Kindertagesforderungsgesetzes (Hortschulferienverordnung - HortSchulFeVO M-V) in der
Fassung der Bekanntmachung vom 01.07.2022 (GVOBI. M-V 2022 S. 366) wird nach
Beschlussfassung der Stadtvertretung Plau am See vom 28.06.2023 folgende Satzung erlassen:

§ 1 Trager und Rechtsform

Der Kinderhort der Stadt Plau am See ist eine 6ffentlich-rechtliche Einrichtung der Stadt. Sie dient
der Forderung und Betreuung der Kinder gemaf des aktuellen Kindertagesforderungsgesetzes
Mecklenburg-Vorpommern.

§ 2 Allgemeines

(1) Hortplatze werden als Ganztags- oder Teilzeitplatze fur Schiler und Schilerinnen der
Klassenstufe 1 — 4 angeboten.

(2) Die Neuaufnahme eines Kindes regelt sich nach der Anzahl der freien Platze entsprechend der
gultigen Betriebserlaubnis der Einrichtung.

(3) Grundlage fur die Aufnahme eines Kindes in den Hort der Stadt Plau am See ist der Abschluss
einer Betreuungsvereinbarung mit dem Trager auf der Basis des festgestellten
Betreuungsbedarfes.

(4) Die Personensorgeberechtigten erkennen mit der Unterzeichnung des Betreuungsvertrages
diese Satzung und die Hausordnung des Hortes an.

(5) Die Stadt Plau am See prift als Trager der Einrichtung die eingegangenen Anmeldungen. Die
Stadt Plau am See entscheidet nach Prifung, welche Kinder in die Einrichtung aufgenommen
werden.

§ 3 Offnungszeiten, Betreuungszeiten, SchlieRtage

(1) Der Hort der Stadt Plau am See ist an den Werktagen von montags bis freitags geoffnet. Der
Biirgermeister wird erméachtigt, Offnungszeiten nach Anhérung des Elternrates festzusetzen
und diese offentlich bekannt zu machen.

(2) Die regelmaRigen Offnungszeiten des Kinderhortes sind von 10:00 Uhr bis 16:00 Uhr. Der
Kinderhort bietet bei entsprechendem Bedarf eine zuséatzliche Betreuung fur die Zeiten von
06.00 Uhr bis 07.30 Uhr und von 16.00 Uhr bis 16.45 Uhr an. Die Dauer der Betreuung
entspricht nicht den Offnungszeiten.

(3) Die Betreuungszeiten sind in folgendem Umfang mdglich:

¢ Ganztagsbetreuung: bis zu 6 Stunden taglich auRerhalb der Unterrichtszeiten.
o Teilzeitbetreuung: bis zu 3 Stunden taglich au3erhalb der Unterrichtszeiten.

(4) Die Kontrolle Uber die Einhaltung der gewéhlten Betreuungszeit obliegt der Leitung der
Einrichtung.

(5) Die Einrichtung hat wahrend der gesetzlich festgelegten Weihnachtsferien in Mecklenburg-
Vorpommern Betriebsferien. Weiterhin hat die Einrichtung am Freitag nach Christi Himmelfahrt
geschlossen.
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(6) Der Bedarf an Hortférderung, der sich wahrend der Schulferien ergibt, ist durch die
Personensorgeberechtigten 2 Wochen vor Ferienbeginn im Hort anzuzeigen.

8§ 4 Aufnahme

(1) Voraussetzung fur die Aufnahme des Kindes im Kinderhort ist ein schriftlich gestellter Antrag.

(2) Vor Aufnahme in die Einrichtung ist ein arztlicher Nachweis Masernschutz geman
Masernschutzgesetz vorzulegen.

(3) Die Aufnahme in den Kinderhort kann erfolgen, sobald ein Platz frei ist. Die gultige
Betriebserlaubnis darf jedoch nicht Gberschritten werden.

(4) Bei Verdacht oder Auftreten ansteckender Krankheiten beim Kind oder in der
Wohngemeinschaft des Kindes sind die Personensorgeberechtigten zu unverziglicher
Mitteilung an die Leitung der Einrichtung verpflichtet. In diesen Fallen darf die Einrichtung erst
wieder besucht werden, wenn eine arztliche Unbedenklichkeitsbescheinigung vorliegt.

§ 5 Kuindigung, Anderung zu Betreuungszeiten

(1) Die Kuindigung des Betreuungsvertrages ist schriftlich bis zum 05. des Monats einzureichen
und gilt zum 01. des Folgemonats.

(2) Anderung zu den Betreuungszeiten sind bis zum 05. des Monats schriftlich einzureichen und
gelten zum 01. des Folgemonats. Abweichungen der genannten Frist sind im Einzelfall
moglich, wenn eine Anderung durch kurzfristige Bedarfsanderung notwendig ist.

(3) Die Stadt Plau am See kann als Trager den Vertrag aul3erordentlich kiindigen, wenn:

o schwerwiegende Verstdl3e gegen die Pflichten des Betreuungsvertrages vorliegen;
e ein Vertrauensverlust in der Zusammenarbeit mit den Personensorgeberechtigten
besteht;
¢ ein Kind den Einrichtungsbetrieb erheblich stért oder geféhrdet;
e wiederholt angemahnte Verstdl3e gegen die Hausordnung vorliegen
und diese durch das Betreuungspersonal nachgewiesen, dokumentiert und mit den
Personensorgeberechtigten besprochen wurden.

8 6 Versicherungsschutz und Aufsicht

(1) Die Aufsichtspflicht des Personals beginnt mit der Ubernahme der Kinder im Gebaude der
Einrichtung und endet mit der Ubergabe der Kinder an die Eltern oder abholberechtigten
Personen beim Verlassen des Gebaudes. Verlasst ein Kind selbststandig das Gebaude,
endet die Aufsichtspflicht beim Verabschieden von der Betreuungsperson.

(2) Das Kind darf den Heimweg nur dann alleine antreten, wenn die Personensorgeberechtigten
daruber eine schriftliche Erklarung bei der Leitung der Einrichtung abgegeben wurde.

(3) Soll das Kind von einer anderen beauftragten Person abgeholt werden, muss in der
Einrichtung eine schriftliche Mitteilung vorliegen.

(4) Wahrend des Aufenthalts in der Einrichtung und auf dem direkten Weg von und zur
Einrichtung, sowie bei der Teilnahme an von der Einrichtung organisierten Ausfliigen und
Veranstaltungen sind die Kinder im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen versichert. Eine
weitere Haftung der Stadt Plau am See ist ausgeschlossen.

(5) Zur Sicherstellung einer kurzfristigen Kontaktaufnahme mit den Personensorgeberechtigten
soll jede Anderung der Kontaktdaten der Einrichtung unverzuglich mitgeteilt werden.

§ 7 Daten / Datenschutz

(1) Die Personensorgeberechtigten verpflichten sich, dem Trager alle erforderlichen
Informationen Uber Ihre eigene Person, sowie iber das zu betreuende Kind standig aktuell in
schriftlicher Form zur Verfligung zu stellen. Der Trager verpflichtet sich unter Einhaltung der
Datenschutzgrundverordnung, sdmtliche Daten und Informationen, die er von den
Personensorgeberechtigten erhalt, ausschlieZlich fur interne Zwecke zu nutzen (u.a. fur die
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Abrechnung mit dem Landkreis und dem Gesundheitsamt) und Dritten gegentiber nicht
zuganglich zu machen.

8 8 Gebuhren und Finanzen

(1) Die Kindertagesférderung in der Einrichtung wird gemanR der 88 26, 27 und 28 Kifog M-V
gemeinsam durch das Land, die Gemeinden und die ortlichen Trager der 6ffentlichen
Jugendhilfe finanziert.

(2) Der erhdhte Bedarf an der Hortférderung wahrend der Schulferien wird gemaf § 26a KifoG
M-V in Verbindung mit der Hortschulferienverordnung M-V durch das Land finanziert.

(3) Die Personensorgeberechtigten tragen die durch erhdhte Betreuungszeiten bei Mehrbedarf
nach § 7 Abs. 3 Kifdg M-V entstehenden Kosten.

§ 9 Inkrafttreten

Die Satzung tritt zum 01.07.2023 in Kraft. Gleichzeitig wird die Satzung Uber die Benutzung des
Kinderhortes der Stadt Plau am See vom 01.04.2005 aufgehoben.

Plau am See, den

Hoffmeister (LS)
Bilrgermeister

Soweit beim Erlass dieser Satzung gegen Verfahrens- und Formvorschriften verstoRen wurde,
konnen diese VerstoRe entsprechend § 5 Abs. 5 der Kommunalverfassung des Landes
Mecklenburg-Vorpommern nur innerhalb eines Jahres geltend gemacht werden. Die Frist gilt
nicht fur die Verletzung von Anzeige-, Genehmigungs- oder Bekanntmachungsvorschriften

Hoffmeister

Blrgermeister
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Satzung Uber die Benutzung des Kinderhortes der Stadt Plau am See

Auf der Grundlage der Kommunalverfassung fiir das Land Mecklenburg — Vorpommern in
der Neufassung vom 08. Juni 2004 (GVOBI. M-V S. 205) in Verbindung mit dem Achten
Sozialgesetzbuch (SGB VIII) und dem Gesetz zur Férderung von Kindern in Kindertagesein-
richtungen und in Tagespflege Mecklenburg — Vorpommern (KifoG M-V) vom 01. April
2004 (GVOBI. M-V S.146) wird nach Beschlussfassung durch die Stadtvertretung Plau am
See in ihrer Sitzung am 16. Marz 2005 folgende Benutzersatzung erlassen :

§ 1 Trager und Rechtsform

Die Kindereinrichtung wird von der Stadt Plau am See als 6ffentliche Einrichtung unterhalten.
Durch ihre Inanspruchnahme nach Maligabe dieser Satzung entsteht ein 6ffentlich-rechtliches
Benutzungsverhéltnis.

§ 2 Aufgaben

Die Hortférderung ist ein eigenstandiges Bildungs-, Erziehungs-, und Betreuungsangebot. Sie
erfolgt in Zusammenarbeit mit der Schule. Die Aufgaben der Kindereinrichtung bestimmen
sich nach dem Kinderférderungsgesetz M-V (Kif6éG M-V) in seiner jeweils gultigen Fassung.

§ 3 Kreis der Berechtigten

(1) Die Kindereinrichtung steht grundsatzlich allen Kindern vom Schuleintritt bis zur Beendi-
gung der 4. Klasse nach MaRgabe der verfiigbaren Platze offen.

(2) (2) Sofern in der Kindereinrichtung auf Antrag ein Kind aufgenommen wird, das in einem
anderen Ort seinen gewohnlichen Aufenthalt hat, mussen beide Gemeinde-
/Stadtverwaltungen zur Finanzierung der nicht durch Elternbeitrage, Landeszuschusse und
Zuschusse des ortlichen Trégers der Jugendhilfe gedeckten Kosten vor der Aufnahme des
Kindes den Abschluss einer besonderen Vereinbarung anstreben.

(3) Im Kinderhort werden Kinder, die aus besonderen sozialen und padagogischen Griinden
vorrangig der Férderung und Betreuung bedurfen, im Rahmen der verfugbaren Pléatze be-
vorzugt aufgenommen.

MaRgeblich ist die Satzung der Gemeinde/der Stadt in der jeweils giiltigen Fassung. Im
Ubrigen entscheidet der Zeitpunkt der Anmeldung fiir die Aufnahme des Kindes.

(4) Wenn die festgelegte Kapazitat nach Betriebserlaubnis der jeweiligen Einrichtung erreicht
ist, kénnen weitere Aufnahmen erst nach Freiwerden von Platzen erfolgen. Ein Rechtsan-
spruch auf eine Hortforderung besteht nicht.

(5) Kinder, die an ansteckenden Krankheiten leiden, werden nicht aufgenommen. Im Zweifel
entscheidet ein Arzt, der von der Amtsverwaltung im Einvernehmen mit den Personensor-
geberechtigten benannt wird.

(6) Uber die Gewahrung eines Betreuungsplatzes in besonders belasteten Familiensituationen
bzw. bei durch den sozialen Dienst des Jugendamtes festgestellten sozialpddagogischen
Bedarf trifft die Amtsverwaltung in Zusammenabeit mit dem ortlichen Tréger der 6ffentli-
chen Jugendhilfe eine Einzelfallentscheidung. Dariiber hinaus sind der Zeitpunkt der An-
meldung (Platz auf der Warteliste) und ein entsprechendes freies Platzangebot mal3geb-
lich.

§ 4 Offnungszeiten, Betreuungszeiten, SchlieRzeiten, SchlieRtage

(1) Die Kindertageseinrichtungen sind an Werktagen montags bis freitags ge6ffnet. Der Biir-
germeister wird ermachtigt, Offnungszeiten nach Anhérung des Elternrates festzusetzen
und diese Offentlich bekannt zu machen. Wahrend der gesetzlich festgelegten Sommerfe-
rien in Mecklenburg-Vorpommern kann die Kindereinrichtung bis zu zwei Wochen ge-
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schlossen werden. AulRerdem bleibt die Einrichtung zwischen Weihnachten und Neujahr
jeden Jahres geschlossen.

(2) Bekanntgaben erfolgen entsprechend dem Bekanntmachungsrecht der Gemeinde durch
Veroffentlichung in der Plauer Zeitung und durch Aushang in der Kindereinrichtung.

(3) Im Kinderhort wird die Ganztagsbetreuung (bis 6 Std.) und die Teilzeitbetreuung (bis 3
Std.) angeboten. Mit der Anmeldung des Kindes haben sich Personensorgeberechtigte da-
zu und zu den gewdhnlichen taglichen Hol- und Bringzeiten festzulegen.

(4) Die Kontrolle tber die Einhaltung der gewéhlten Betreuungszeit obliegt der Leitung der
Tageseinrichtung.

(5) RegelmaRige Offnungszeit des Kinderhortes ist von 10.00 Uhr bis 16.00 Uhr. Der Kin-
derhort bietet bei entsprechendem Bedarf eine zusatzliche Betreuung flr die Zeiten von
06.00 Uhr bis 07.30 Uhr und von 16.00 Uhr bis 16.30 Uhr an.

§ 5 Aufnahme

(1) Jedes Kind muss unmittelbar vor seiner Aufnahme in die Kindereinrichtung arztlich un-
tersucht werden. Dies ist der Einrichtung nachzuweisen.

(2) Die Aufnahme erfolgt nach schriftlicher Anmeldung und Abschluss der Betreuungsver-
einbarung bei der Amtsverwaltung Plau am See.

(3) Mit dem Abschluss der Betreuungsvereinbarung erkennen die Personensorgeberechtigten
diese Satzung sowie die Geblhrensatzung an.

(4) Die Aufnahme in den Kinderhort kann laufend erfolgen, ein Wechsel der Betreuungsart ist
nur zum 1. des Monats moglich.

8 6 Pflichten der Personensorgeberechtigten

(1) Die Aufsichtspflicht des Personals beginnt mit der Ubernahme der Kinder im Gebaude der
Einrichtung und endet mit der Ubergabe der Kinder an die Eltern oder abholberechtigten
Personen beim Verlassen des Geb&udes.

(2) Sollen Kinder den Heimweg allein antreten, bedarf es zuvor einer schriftlichen Erklarung
der Personensorgeberechtigten gegeniiber der Leitung der Kindereinrichtung. Die Perso-
nensorgeberechtigten erklaren bei der Aufnahme des Kindes in die Einrichtung schriftlich,
wer auller ihnen zur Abholung des Kindes berechtigt ist. Diese Erklarung kann widerrufen
werden.

(3) Bei Verdacht oder Auftreten ansteckender Krankheiten beim Kind oder in der Wohnge-
meinschaft des Kindes sind die Personensorgeberechtigten zu unverziglicher Mitteilung
an die Leitung der Einrichtung verpflichtet. In diesen Fallen darf die Einrichtung erst wie-
der besucht werden, wenn eine arztliche Unbedenklichkeitsbescheinigung vorliegt.

(4) Die Abwesenheit des Kindes ist unverziiglich der Leitung der Einrichtung mitzuteilen.

§ 7 Elternrat
Fur den Kinderhort wird nach § 8 des KiféG M-V ein Elternrat gebildet, der in wesentlichen
Angelegenheiten der Tageseinrichtung mitwirken soll.

§ 8 Versicherung

(1) Die Gemeinde versichert auf ihre Kosten alle Kinder gegen geringfuigige Sachschaden.

(2) Gegen Unfélle in der Einrichtung sowie auf dem Hin- und Riickweg sind die Kinder ge-
setzlich versichert.

8 9 Benutzungsgebihren

Fir die Benutzung der Einrichtung wird von den gesetzlichen Vertretern der Kinder im Vo-
raus eine Benutzungsgeblhr nach Malgabe der jeweils giltigen Geblhrensatzung zu dieser
Satzung erhoben.
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§ 10 Abmeldung

(1) Abmeldungen sind bis zum 5.des Ifd.Monats der Amtsverwaltung schriftlich mitzuteilen.

(2) Bei Fristversaumnis ist die Gebuhr fir einen Monat weiter zu zahlen.

(3) Werden die Satzungsbestimmungen nicht eingehalten, kann das Kind vom weiteren Be-
such ausgeschlossen werden. Die Entscheidung hierlber trifft die Amtsverwaltung. Der
Ausschluss gilt als Abmeldung.

(4) Werden durch die Personensorgeberechtigten 1 Monatsbeitrag der Benutzungsgebiihr
nicht gezahlt, kann durch die Verwaltung mit einer Frist von 14 Tagen die Betreuung des
Kindes eingestellt werden.

(5) VerstoRen die Personensorgeberechtigten wiederholt gegen die vereinbarte tdgliche Be-
treuungszeit, kann durch die Verwaltung mit einer Frist von 14 Tagen die Betreuung des
Kindes eingestellt werden, sofern innerhalb der genannten Frist durch die Personensorge-
berechtigten keine neue Festlegung zur Betreuungszeit erfolgt ist.

§ 11 Gespeicherte Daten

(1) Fur die Bearbeitung des Antrages auf Aufnahme in die Kindereinrichtung sowie fur die
Erhebung der Benuzungsgebiihren werden folgende personenbezogene Daten in automati-
sierten Dateien gespeichert:
Allgemeine Daten: Name und Anschrift der Erziehungsberechtigten und der Kinder, Ge-
burtsdaten aller Kinder sowie weitere zur kassenméaBigen Abwicklung erforderliche Da-
ten.

(2) Die Loschung der Daten erfolgt 2 Jahre nach Abmeldung/Ausschluss des Kindes aus der
Einrichtung.

§ 12 Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 01. April 2005 in Kraft.

Gleichzeitig wird hiermit die Satzung vom 04. November 1997 ausdricklich aufgehoben und
ersetzt.

Plau am See, 05. April 2005

Reier (LS)
Burgermeister

Vorstehende Satzung wurde durch den Landrat als Untere Rechtsaufsichtsbehérde am 04.
April 2005 genehmigt.

Soweit beim Erlass dieser Satzung gegen Verfahrens- und Formvorschriften verstol3en wurde,
kdnnen diese VerstoRe entsprechend 8 5 Abs. 5 der Kommunalverfassung des Landes Meck-
lenburg-Vorpommern nur innerhalb eines Jahres geltend gemacht werden. Die Frist gilt nicht
flr die Verletzung von Anzeige-, Genehmigungs- oder Bekanntmachungsvorschriften

Veroffentlich in der Plauer Zeitung Nr. 4 am 13. April 2005.

Reier (LS)
Burgermeister



Stadt Plau am See

Beschlussvorlage
S/19/0301-1 offentlich

Uberarbeitung der Kurabgabesatzung der Stadt Plau

am See

Organisationseinheit: Datum
Birgermeister 04.05.2023
Antragsteller: Aktenzeichen:

41800 4362
Beratungsfolge Geplante Sitzungstermine O/N
Ausschuss fiir Tourismus, Wirtschaft und Gewerbe o)
(Vorberatung)
Hauptausschuss (Vorberatung) O
Stadtvertretung Plau am See (Entscheidung) o)

Beschlussvorschlag:

Die Stadtvertretung beschlief3t, dass die Uberarbeitung der Kurabgabesatzung erfolgen soll
und dass ein entsprechender Satzungsbeschluss in einer Stadtvertretersitzung bis Marz
2024 gefasst werden soll. Die Einflhrung der dann neuen Kurabgabesatzung soll im Jahr
2025 erfolgen..

Finanzielle Auswirkungen:

GESAMTKOSTEN AUFWAND/AUSZAHLUNG IM | AUFWAND/AUSZAHLUNG ERTRAGIEINZAHLUNG

LFD. HH-JAHR JAHRL. JAHRL.

00,00 € 00,00 € 00,00 € 00,00 €

FINANZIERUNG DURCH VERANSCHLAGUNG IM HAUSHALTSPLAN
Eigenmittel 00,00 € | Im Ergebnishaushalt Ja / Nein
Kreditaufnahme 00,00 € | Im Finanzhaushalt Ja/ Nein
Forderung 00,00 €
Ertrage 00,00 € | Produktsachkonto 00000.0000
Beitrage 00,00 €
Sachverhalt:

Entsprechend der Informationsvorlage S/19/0301 sollte die Kurabgabesatzung im Ausschuss
fur Tourismus, Wirtschaft und Gewerbe bis Juni 2023 vorberaten werden, um der
Stadtvertretung am 29.09.2023 eine finale Fassung zur Entscheidung vorzulegen.

Nach umfangreichen Diskussionen im Ausschuss fur Tourismus, Wirtschaft und Gewerbe,
sowie mit dem Verkehrsverein der Stadt Plau am See lasst sich dieser Zeitplan aus Sicht der
Verwaltung und der Beteiligten nicht einhalten.

Zur Begrundung:

Um die Kurabgabe neu zu planen, sind noch sehr viele Themen vorzubereiten und zu
entscheiden. Dies ist bis zum Juni 2023 nicht realisierbar. Hierbei spielen neben der
Berlicksichtigung von rechtlichen Komponenten auch die einzubeziehenden Angebote fur die
Touristen eine Rolle. Einige dieser mdglichen Angebote, wie beispielweise eine eventuell
einzuarbeitende Mobilitatspauschale (z.B. Seenplatte-rundum, innerstadtischer Verkehr)




lassen sich gegenwartig noch nicht genau beziffern. Hierzu bedarf es beispielsweise weiterer
interner Abstimmungen sowie Abstimmungen mit unseren Partnern und Dienstleistern.

Um eine Neuausrichtung der Kalkulation vorzubereiten, miussen im Vorfeld fur definierte
Angebote auch noch umfangreiche Erhebungen durchgefiihrt werden. Dies betrifft auch die
Gruppe der Tagesgaste. Hier missen konkrete Gastezahlungen vorgenommen werden, die
als Kalkulationsgrundlage dienen. AulRerdem muss Uber eine Anschaffung von
Kurtaxautomaten bzw. die Nachristung der Parkscheinautomaten um ein Kurabgabetool
beraten und entschieden werden. Ebenso sind Anschaffungszeitrdume zu berticksichtigen.

Weiterhin ist die Einbeziehung der Ortsteile Karow und Leisten in den Erhebungsbereich der
Kurabgabesatzung langfristig vorzubereiten, um hier auch eine entsprechende Akzeptanz zu
erzielen. Ebenso missen in diesen Ortsteilen bisher nicht vorhandene Bestandsaufnahmen
an UnterkUnften und Erfassungen von ortsfremden Eigentimern an Wohngelegenheiten
erfolgen.

Eine frihzeitige Kommunikation der neuen Kurabgabesatzung ist fur alle touristischen
Anbieter unserer Stadt zwingend erforderlich.

Die Verwaltung wird beaufragt, bis Marz 2024 in Abstimmung mit dem Ausschuss fur
Tourismus, Wirtschaft und Gewerbe einen Beschlussvorschlag fir die Uberarbeitung der
Kurabgabesatzung mit entsprechender Kalkulation vorzulegen. Nach Beschlussfassung soll
anschlieRend allen touristischen Anbietern die Gelegenheit gegeben werden, sich auf die
neuen Kurabgabensatze vorzubereiten und diese an ihre Géaste und Vertragspartner zu
kommunizieren.

Anlage/n:
1 2023-04-04 Informationsvorlage Kurabgabe (6ffentlich)




Stand 04.04.2023

Informationsvorlage fiir die Sitzung des Ausschusses fir Tourismus, Wirtschaft und Gewerbe am
18.04.2023

1. Ausgangslage

Tourismusort:

Am 23.02.1998 wurde die Stadt Plau am See ,Staatlich anerkannter Luftkurort”. Diese
Pradikatisierung ermoglichte die Erhebung der Kur- und der Fremdenverkehrsabgabe. Die

Einnahmen aus diesen Abgaben kdnnen unter anderem fir die Herstellung, Erweiterung,
Verbesserung, Erneuerung, Verwaltung und Unterhaltung der zu Kur- und Erholungszwecken
bereitgestellten 6ffentlichen Einrichtungen und Anlagen eingesetzt werden. Zum 01.01.2011
schlossen sich die Stadt Plau am See und die Gemeinde Karow (einschlielRlich Leisten) zusammen.
Daher tragen die heutigen Ortsteile Karow und Leisten nicht den Titel ,,Staatlich anerkannter
Luftkurort”. Bemiihungen, diese Ortsteile nachtraglich hierflr pradikatisieren zu lassen, scheiterten.
Mit Erlass des Gesetzes zur Einflhrung von Tourismusorten und Tourismusregionen durch die
Landesregierung vom 16.07.2021 wurde ein neues Pradikat ,Tourismusort” eingefiihrt.

Am 15.12.2021 fasste die Stadtvertretung Plau am See den Beschluss, die Ortsteile Karow und Leisten
zum , Tourismusort” zertifizieren zu lassen. Das Gesetz iber die Anerkennung als Kur- und Erholungsort
in Mecklenburg-Vorpommern (Kurortgesetz) lasst es jedoch nicht zu, dass nur einzelne Ortsteile als
Tourismusort anerkannt werden. Demnach war der gefasste Beschluss nicht ausreichend.

Allerdings war es moglich, die gesamte Stadt Plau am See als Tourismusort anerkennen zu lassen unter
gleichzeitiger Beibehaltung des Pradikates , Staatlich anerkannter Luftkurort”. Am 18.01.2023 wurde
Plau am See als ,, Tourismusort” vom Ministerium fir Wirtschaft, Infrastruktur, Tourismus und Arbeit
Mecklenburg-Vorpommern anerkannt. Die Stadt Plau am See kann damit im gesamten Ort,
einschlieRlich der Ortsteile Karow und Leisten, eine Kurabgabe erheben. Die Kurabgabesatzung der
Stadt Plau am See muss entsprechend angepasst werden. Eine neue Kalkulation ist zu erstellen.

Aktuelle Kurabgabesatzung vom 22.05.2019

- Erhebungszeitraum 01.04 bis 31.10.
- Hoéhe der Kurabgabe: 1,50 € pro Ubernachtung (An- und Abreisetag gelten zusammen als
ein Abrechnungstag)
e 36 € Jahreskurabgabe (anstelle der nach Tagen berechneten
Kurabgabe kann eine Jahreskurabgabe entrichtet werden z.B.
Dauercamper, Wochenendhausbesitzer)

- Erhebungsgebiet ist die Stadt Plau am See, ohne die Ortsteile Karow und Leisten

- Befreiungsregelungen (gesetzlich); alle Einheimischen (mit Hauptwohnsitz gemeldeten); wer
im Erhebungsgebiet arbeitet oder in einem Ausbildungsverhiltnis steht; Besitzer, die einen
Kleingarten im Sinne des Kleingartengesetzes bewirtschaften, der keine Wohnnutzung
ermoglicht;

- zusatzliche Befreiungsregelungen KA-Satzung Stadt Plau am See: Jugendliche und Kinder bis
einschlieBlich 15 Jahren; Schwerbehinderte mit einem Grad der Behinderung von 100 % und
Begleitpersonen von Schwerbehinderten; neu zu regeln: Personen, die ohne Verglitung in die
hausliche Gemeinschaft aufgenommen werden, wenn der Quartiergeber seinen
Hauptwohnsitz im Erhebungsgebiet hat (Erlauterungen siehe Punkt 3)



Was wird gegenwartig von der Kurabgabe bezahlt?

Verwaltungskosten der Kurverwaltung

- Personalaufwendungen Kurverwaltung (incl. Aus- und Fortbildung)

- Druck-, Porto- und Versandkosten fur Meldescheine, Jahreskurkarten

- Gutachten fiir die Erhaltung Status Luftkurort (Lédrmgutachten, Luftgutachten)

- Steuerberatungskosten

- Fachliteratur

- Telefonkosten, EDV-Kosten (AVS Software) fiir Kurverwaltung

- Erstattung: zur Abgeltung aller durch die Kurabgabe entstandenen Aufwendungen erhalt der
Quartiergeber, der am elektronischen Kurabgabe- Abrechnungsverfahren der Stadt Plau am
See teilnimmt, einen Betrag in Hohe von 5 % der jeweils abgerechneten Kurabgabe erstattet

Beitrdge und Zuschisse an Vereine und Institutionen/Tourist Info:
- FAL e.V., Naturpark Nossentiner Schwinzer Heide
- Tourismusverbande Mecklenburg-Schwerin; Mecklenburgische Seenplatte
- Zuschuss zur Tourist-Info GmbH
- Sonderumlage fiir das Amt fiir die Tourist-Info GmbH

Leistungen ausschliefRlich fir Kurgaste
- Zuschuss zum Rundbus
- Beschaffung/ Unterhaltung touristischer Beschilderung

Leistungen anteilig (50%) fir Kurgaste / (50% der Kosten tragt die Stadt)
- Kulturveranstaltungen incl. Bereitstellung Biihne
Kulturveranstaltungen absichern, Bihnenbau, Absperrungen aufstellen
Unterhaltung der Stromsaulen Steinstr. 21,43 und der Festplatze Klliischenberg und
Quetzin incl. Stromverbrauch
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Strande und Badestellen
Miettoiletten Badestrand
Badewasserproben
Schilf entsorgen; Kies anfahren; Bojen ausbringen, Badesteg kédrchern
Bewachung einer Badestelle (Rettungsschwimmer)
Badestrande/ Parkanlagen, mahen der Wiesen
- Beschaffung / Reparaturen touristische Infrastruktur
Schutzhitten, Banke, Picknick-Sitzgruppen, Fahrradstander
Bénke reparieren, schleifen, streichen
- Unterhaltung der Steganlagen (Seelust, Strandbad)
- Herstellung /Unterhaltung der Rad- und Wanderwege
e Freischneiden Totholz, Hecken Rad- und Wanderwege
- Herstellung und Unterhaltung touristisch genutzter Spielplatze (Seeluster Bucht, Burghof,
Heideweg, Richtberg, Kirchplatz)
- Bepflanzung in der Stadt
e Blumenkiibel vorbereiten, pflegen, bepflanzen; Rabatten pflegen, Laubarbeiten

Herstellung und Unterhaltung touristisch genutzter Immobilien bzw. Anlagen
O Aussichtsturm Metow (anteilig)
O Museum Burghof (anteilig),



offentliche Toiletten (anteilig),
Wasserwanderrastplatz (anteilig),
Hafen Eldeufer (anteilig),

Haus des Gastes (anteilig),
Heilwald (anteilig)

0O O O O O

Bisherige Satzungsanderungen:

letzte groBe Anderungen der Kurabgabesatzung 2015;

e Erweiterung des Kurabgabezeitraumes (Angleichung an die umliegenden touristischen
Orte vorher),

e Kurabgabepflicht auch fiir Gaste, deren Aufenthalt auf eine einmalige Ubernachtung
begrenzt ist

e  Pflicht zur Abholung der Meldescheine bei der Stadtverwaltung

e Festlegung eines monatlichen Abrechnungszeitraumes (zum 5. des Folgemonats)

e Erhohung der Jahreskurabgabe auf 36 €

e EinfUhrung der zur Abgeltung aller durch die Kurabgabe entstandenen Aufwendungen in
Héhe von 5 %

e Einflihrung des elektronischen Abrechnungssystems

dann 2018 im Rahmen der Haushaltskonsolidierung

e Erhohung der KA von 1 € auf 1,50 €;

e Schaffung von Mobilitatsangeboten (Rundbus);

e Angleichung der Befreiungstatbestdnde;

e Schaffung einer zusatzlichen Stelle im Bauhof fir den touristischen Bereich

e  Erstattung nur noch fir Vermieter die elektronisch melden

Zeitplan fiir neue Kurabgabesatzung

Uberarbeitung der Kurabgabesatzung und Neukalkulation der Kurabgabe
o bis 6/2023: Vorbereitung im Ausschuss fur Tourismus, Wirtschaft und Gewerbe
o 09/2023: Beschlussfassung zur Stadtvertretersitzung
o ab 2024: in Kraft treten der liberarbeiteten Kurabgabesatzung

zu beratende offene Themen:

Einarbeitung rechtlicher Aspekte

e An-und Abreisetag
Als Auspragung des Gleichheitssatzes Art. 3 Abs. 1 GG verlangt der Grundsatz der
Abgabengerechtigkeit vom Normgeber die Gleichbehandlung der Abgabenpflichtigen
und fordert flr Differenzierungen wesentlich gleicher oder wesentlich ungleicher
Sachverhalte einen sachlich einleuchtenden und hinreichend gewichtigen Grund. Eine
Satzungsregelung, wonach die Berechnung der Kurabgabe bei Ubernachtungen die Tage
der Ankunft und der Abreise zusammen als ein Tag gelten, lasst sich mit dem Grundsatz
der Abgabengerechtigkeit nicht in Einklang bringen. (VG Greifswald, Urt. vom 17.6.2021
3 A1918/18)




e Behandlung Tagesgaste;
Das OVG Greifswald verlangt, dass die Gemeinde auch Tagesgaste zur Kurabgabe
heranziehen muss, soweit diese mit vertretbarem Verwaltungsaufwand ermittelt werden
kénnen. Denn auch die im Erhebungsgebiet Gibernachtenden Tagesgaste haben die
Moglichkeit, die 6ffentlichen Einrichtungen der Gemeinde zu benutzen oder an den
Veranstaltungen teilzunehmen. Auch diesen Personenkreis muss die Gemeinde daher
grundsatzlich zur Kurabgabe heranziehen.
Der Verwaltungsaufwand fiir das Erheben einer Tageskurabgabe kann (auch dann)
unvertretbar sein, wenn der finanzielle Aufwand die Hohe der zu erwartenden
Einnahmen aus der Tageskurabgabe Ubersteigt (OVG Greifswald, Urt. Vom 21.10.2019 1
K 147/16; OVG Greifswald Urt. Vom 1.3.22 3 K 362/20)
Die Gemeinde muss Anstrengungen unternehmen um die Kurabgabesatzung zu
vollziehen d.h. zum Beispiel durch Aufstellungen eines Automaten am Strand oder auf
einem Parkplatz, durch die Kassierung in der Tourist-Info oder durch mobile Mitarbeiter
(OVG Greifswald, Urt. Vom 21.10.2019 1 K 147/16)

e neu zu regeln Aufenthalt von Verwandten (Familienbesuche):
aktuelle Satzungsregelung - Personen, die ohne Vergitung in die hdusliche Gemeinschaft
aufgenommen werden, wenn der Quartiergeber seinen Hauptwohnsitz im
Erhebungsgebiet hat, sind von der Kurabgabepflicht befreit; Ob sich ein Aufenthalt bei
Verwandten in einem Kur- und Erholungsort noch ausschlieRlich als Familienbesuch oder
auch schon als (kurabgabepflichtiger)Aufenthalt zu Erholungszwecken darstellt,
bestimmt sich nach den Umstdanden des Einzelfalls. Dabei sind unter anderem Anlass und
Dauer des Aufenthalts sowie die tatsachliche Inanspruchnahme von gemeindlichen
Kureinrichtungen zu beriicksichtigen (OVG Greifswald, Urt. Vom 21.10.2019 1 K 147/16)

e Grundsatz zu Befreiungsregelungen:
Die Gemeinde darf den , Ausfall” von Einnahmen aus der Kurabgabe, der auf die von der
Kurabgabe befreiten Personenkreise zuriickgeht, nicht auf die anderen
Kurabgabeschuldner umlegen, sondern muss diesen in der Kalkulation vorteilsgerecht als
gemeindlich zu tragenden Eigenanteil beriicksichtigen (OVG Greifswald, Urt. Vom
21.10.2013 1 K 147/16).

- Sonstige zu beratende Themen:

- Klarung Kurabgabezeitraum
e ganzjahrige Erhebung evtl. mit Vor- und Nachsaison oder weiterhin eingeschrankter
Erhebungszeitraum 01.04.-31.10.7
(Ubersicht der Kurabgabeeinnahmen siehe Punkt 5)

- Welche Leistungen wollen wir uns zukiinftig leisten?

e Mobilitatsangebote ,Seenplatte rundum®

e Innerstadtischer Verkehr

e Ausbau Kino/ Strandbad/ GroRspielplatz Quetziner StralRe

e Unterstiitzung von welchen Kulturveranstaltungen?
Zu beachten: Kosten flr touristische Veranstaltungen und Leistungen sind nur in der
Kurabgabenkalkulation berticksichtigungsfahig, wenn fir diese Veranstaltungen und
Leistungen auch geworben wird. Kosten der Tourismuswerbung dirfen aber nicht
von der Kurabgabe bezahlt werden!



5. Einnahmeentwicklung der Kurabgabe:
Kurabgabe
KA nach MS JKA gesamt

2017 239.860,29€ | 23.601,87€ | 263.462,16 €

2018 252.040,51€ | 23.959,85€ | 276.000,36 €

2019 397.933,67 € | 25.237,35€ | 423.171,02€

2020 427.456,25€ | 26.747,49 € | 454.203,74 €

2021 344.084,37 € | 28.908,00€ | 372.992,37 €

2022 391.332,10€ | 29.086,69 € | 420.418,79 €
Legende: KA nach MS; Kurabgabe nach Meldescheinen abgerechnet manuell oder elektronisch

JKA; Jahreskurabgabe; anstelle der nach Tagen berechneten Kurabgabe kann eine
Jahreskurabgabe entrichtet werden (z.B. Dauercamper, Wochenendhausbesitzer)
KA; Kurabgabe

Ubernachtungszahlen (Statistik M-V gewerbliche Vermietung):

davon Nov. bis Mérz

2017 377.736 96.569
2018 379.197 94.629
2019 383.405 95.004
2020 347612 88.612
2021 326141 60.042
2022 346273 76.149



Stadt Plau am See

Beschlussvorlage
S/19/0299 offentlich

Einstufung der Gemeindefeuerwehr der Stadt Plau am
See als Feuerwehr mit besonderen Aufgaben

Organisationseinheit: Datum

Ordnungsamt 24.03.2023

Antragsteller: Aktenzeichen:

Beratungsfolge Geplante Sitzungstermine O/N

Ausschuss fir offentliche Angelegenheiten, Kultur,
Jugend, Senioren und Sport (Vorberatung)

Hauptausschuss (Vorberatung) 22.05.2023
Stadtvertretung Plau am See (Entscheidung) 28.06.2023 N

z

Beschlussvorschlag:

Die Stadtvertretung beschlief3t die Einstufung der Feuerwehr der Stadt Plau am See als
.Feuerwehr mit besonderen Aufgaben* anzunehmen.

Finanzielle Auswirkungen:

GESAMTKOSTEN AUFWAND/AUSZAHLUNG IM A_L_JFWANDIAUSZAHLUNG EBTRAGIEINZAHLUNG

LFD. HH-JAHR JAHRL. JAHRL.

00,00 € 00,00 € 00,00 € 00,00 €

FINANZIERUNG DURCH VERANSCHLAGUNG IM HAUSHALTSPLAN
Eigenmittel 00,00 € | Im Ergebnishaushalt Ja / Nein
Kreditaufnahme 00,00 € | Im Finanzhaushalt Ja/ Nein
Forderung 00,00 €
Ertrage 00,00 € | Produktsachkonto 00000.0000
Beitréage 00,00 €
Sachverhalt:

Der Landkreis Ludwigslust-Parchim kann im Einvernehmen mit der Gemeinde einer
Feuerwehr Uberortliche Aufgaben (bertragen, wenn sie aufgrund ihrer jederzeit
gewahrleisteten Einsatzstéarke und des Ausbildungsstandes der Feuerwehrangehdrigen
standig einsatzbereit und durch ihre Ausstattung mit Einsatzmitteln in der Lage ist, die
Uberdrtlich zu erwartenden Einsatzaufgaben zu erfillen.

Bereits in der Vergangenheit hat die FFw der Stadt Plau am See den Uberdrtlichen
Brandschutz und die Gberortliche Allgemeine Hilfe Gbernommen. Mit der neuen Regelung zur
Brandschutzbedarfsplanung ist jedoch eine neue Einstufung durch den Landkreis notwendig.

Daraufhin wurde am 20.02.2023 ein Antrag zur Einstufung als “Feuerwehr mit besonderen
Aufgaben” an den FD 38 fiir Brand- und Katastrophenschutz des Landkreises Ludwigslust-
Parchim gestellt. Der Fachdienst sieht die Voraussetzungen fur diese Einstufung der
Feuerwehr als gegeben an.

Mit folgenden Aufgaben der besonderen Gefahren- und Risikoabwehr kann die
Gemeindefeuerwehr der Stadt Plau am See auf Grund ihrer Ausstattung und




Leistungsfahigkeit Uberdrtlich gewéhrleisten:

1. Rettung aus Hohen > 8m

2. Erweiterte Technische Hilfeleistung
3. Loschwassertransporte

4. Abwehr Wassergefahren

Nach der neuen Einstufung der Feuerwehr sind keine weiteren zusétzlichen Aufgaben zu
erwarten. Wie bisher werden weiter alle Aufgaben als “Feuerwehr mit besonderen Aufgaben”
erfullt.

Zur endgultigen und verbindlichen Einstufung als “Feuerwehr mit besonderen Aufgaben” wird
ein Beschluss der Stadtvertretung bendtigt, aus dem hervorgeht, dass die Stadt Plau am See
bereit ist, diese Einstufung anzunehmen und die fur die benannten Aufgaben erforderlichen
Ressourcen wie bisher bereit zu stellen.

Mit der Einstufung ergibt sich gemalf der Richtlinie zur Férderung des Brandschutzes im LK
LUP eine Erh6hung des Festbetrages zur Forderung um 10% bei MaRnahmen, die dauerhaft
der Erfillung tberdrtlicher Aufgaben dienen. Wie z.Bsp. bei der derzeitigen Anschaffung des
HLF 20 fur die Plauer Feuerwehr.

Anlage/n:
1 Stellungnahme Landkreis 10.03.2023 (6ffentlich)




LANDKREIS PN

LUDWIGSLUST-PARCHIM r}{fg
/ RAUM FUR ZUKUNFT netropolregion hamburg

Landkreis Ludwigslust-Parchim | PF 12 63 | 19362 Parchim Der Landrat des Landkreises Ludwigslust-Parchim
Stadt Plau am See
iber das Amt Plau am See Organisgtianssinhelt
der BUrgermeister Fachdienst Brand- und Katastrophenschutz
Herr Hoffmeister Ansprechpartner
Markt 2 Herr Priel
19395 Plau am See Telefon 03871 722- 3812 Fax 03871 722-77- 3812

E-Mail dirk.priess@kreis-lup.de

Aktenzeichen Dienstgebédude Zimmer Datum
3801.12-B1/2023 Ludwigslust A-331 10.03.2023

Antrag auf Einstufung als Feuerwehr mit besonderen Aufgaben
hier: Stellungnahme des Landkreises Ludwigslust-Parchim, FD 38 Brand- und
Katastrophenschutz

Sehr geehrter Herr Hoffmeister,

bezugnehmend auf Ihren Antrag vom 20.02.2023 auf Einstufung der Gemeindefeuerwehr Plau
am See als Feuerwehr mit besonderen Aufgaben entsprechend § 9 Abs. 1 Brandschutz- und
Hilfeleistungsgesetz M-V (BrSchG) und § 10 Verordnung tber die Bedarfsermittiung und die
Organisation der Feuerwehren in Mecklenburg- Vorpommern (FwWOV M-V) mochte ich wie
folgt Stellung beziehen:

Nach Prufung und Bewertung der eingereichten und vorliegenden Antragsunterlagen und in
Abstimmung mit der Kreiswehrfilhrung des Landkreises Ludwigslust-Parchim sieht der FD
Brand- und Katastrophenschutz die Voraussetzungen fur die Einstufung der
Gemeindefeuerwehr Plau am See zur Feuerwehr mit besonderen Aufgaben als gegeben an.

Die fur diese Aufgaben erforderlichen technischen Mittel sind in einem ausreichenden MaRe
vorhanden. Mit der vorliegenden Leistungsfahigkeit, belegt u.a. durch den Personalbestand,
den Ausbildungsstand und die Tageseinsatzbereitschaft, kénnen die Gberértlichen Aufgaben
erfullt und gleichzeitig der ortliche Brandschutz sichergestellt werden. Dartiber hinaus ist die
Gemeindefeuerwehr Plau am See in mehrere Uberéortliche Planungen und im
Katastrophenschutz des Landkreises eingebunden.

SITZ PARCHIM | Putlitzer Strafle 25 | 19370 Parchim | Telefon: 03871 722-0 | Fax: 03871 722-77-7777 | www.kreis-lup.de

DIENSTGEBAUDE LUDWIGSLUST | Gamisonsstraiie 1 | Ludwigslust | Telefon: 03871 722-0 | Fax 03871 722-77-7777

RECHNUNGSADRESSE | Rechnungsstelle Landkreis Ludwigslust-Parchim | Fachdienst 38 | Postfach 12 63 | 19362 Parchim | E-Mail: rechnung@kreis-lup.de

BANKVERBINDUNG | Sparkasse Mecklenburg-Schwerin | IBAN: DE28 1405 2000 1510 0000 18 | BIC: NOLADE21LWL
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Folgende Aufgaben der besonderen Gefahren- und Risikoabwehr kann die
Gemeindefeuerwehr auf Grund ihrer Ausstattung und Leistungsfahigkeit berdrtlich
gewahrleisten:

Rettung aus Héhen > 8m
Erweiterte Technische Hilfeleistung
Léschwassertransport

Abwehr Wassergefahren

= B

In einem nachsten Schritt benétige ich einen Beschluss der Stadtvertretung aus dem
hervorgeht, dass die Stadt Plau am See bereit ist, die Einstufung der Gemeindefeuerwehr als
Feuerwehr mit besonderen Aufgaben anzunehmen und die fir die benannten Aufgaben
erforderlichen Ressourcen bereit zu stellen.

Nach Beschlussfassung und Ubermittlung an mich, erfolgt die verbindliche Einstufung als
Feuerwehr mit besonderen Aufgaben durch einen separaten Bescheid des Landkreises
Ludwigslust-Parchim.

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an mich.

Mit freundlichem Gruf
Im Auftrag

gez.
Lohse
komm. FDL Brand- und Katastrophenschutz



Stadt Plau am See

Beschlussvorlage
S/19/0309 offentlich

Erhdhung der Aufwandsentschadigung fir den
Geratewart der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Plau

am See
Organisationseinheit: Datum
Ordnungsamt 12.05.2023
Antragsteller: Aktenzeichen:
Beratungsfolge Geplante Sitzungstermine O/N
Hauptausschuss (Vorberatung) 19.06.2023 o)
Stadtvertretung Plau am See (Entscheidung) 28.06.2023 o)

Beschlussvorschlag:

Die Stadtvertretung beschliel3t die Erhéhung der Aufwandsentschadigung fur den Geratewart
der FFw Plau am See ab Juli 2023.

Finanzielle Auswirkungen:

GESAMTKOSTEN AUFWANDI/AUSZAHLUNG IM | AUFWAND/AUSZAHLUNG ERTRAGI/EINZAHLUNG

LFD. HH-JAHR JAHRL. JAHRL.

300,00 € 600,00 € 00,00 €

FINANZIERUNG DURCH VERANSCHLAGUNG IM HAUSHALTSPLAN
Eigenmittel 300,00 € | Im Ergebnishaushalt JA/Nein
Kreditaufnahme 00,00 € | Im Finanzhaushalt JA/Nein
Forderung 00,00 €
Ertrége 00,00 € | Produktsachkonto 00.12605.5019
Beitrége 00,00 €
Sachverhalt:

Der Wehrfiihrer Hr. Roesch hat vorgeschlagen, die Aufwandsentschadigung fir den
Geratewart der FFw Plau am See um 50,00 € pro Monat zu erhéhen.

Gemal § 5 der Verordnung Uber die Aufwands- und Verdienstausfallentschadigung fur die
ehrenamtlich Tatigen der Freiwilligen Feuerwehren und der Pflichtfeuerwehren in
Mecklenburg-Vorpommern (Feuerwehrentschadigungsverordnung - FWEntschVO M-V) vom
28. November 2013, kénnen Personen mit besonderen Aufgaben Aufwandsentschadigungen
in angemessener Héhe gezahlt werden.

Bisher erhalt der Geratewart der Plauer Feuerwehr eine monatliche Aufwandsentschadigung
von 50,00 €.

Kamerad Reimer hat die Ausbildung zum Geréatewart in der Landesschule fur Brand- und
Katastrophenschutz M-V erfolgreich absolviert und kann dementsprechend die Geréte vor
Ort prufen. Dadurch entfallen vielen Fahrten zur Feuerwehrtechnischen Zentrale und
Prifkosten werden eingespart. Herr Reimer hat einen Zeitaufwand von ca. 30 bis 40
Stunden pro Monat als Geratewart fur die Feuerwehr der Stadt Plau am See.




Laut Vorschlag der Wehrfihrung soll Herr Reimer nun eine monatliche
Aufwandsentschadigung von 100,00 € erhalten.

Anlage/n:

1 FeuerwEntschV_MV_2013 (6ffentlich)




Amtliche Abkiirzung:
Ausfertigungsdatum:
Gultig ab:
Dokumenttyp:
Quelle:

Fundstelle:
Gliederungs-Nr:

FwEntschVO M-V
28.11.2013
01.01.2014
Verordnung
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GVOBI. M-V 2013, 667
2131-1-9

Verordnung uber die Aufwands- und Verdienstausfallentschadigung
flr die ehrenamtlich Tatigen der Freiwilligen Feuerwehren und der

Pflichtfeuerwehren in Mecklenburg-Vorpommern
(Feuerwehrentschadigungsverordnung - FWEntschVO M-V)
Vom 28. November 2013

Zum 22.03.2022 aktuellste verfligbare Fassung der Gesamtausgabe

Nichtamtliches Inhaltsverzeichnis

Titel Gultig ab

Verordnung uber die Aufwands- und Verdienstausfallentschadigung fur die ehren- 01.01.2014

amtlich Tatigen der Freiwilligen Feuerwehren und der Pflichtfeuerwehren in Meck-
lenburg-Vorpommern (Feuerwehrentschadigungsverordnung - FWEntschVO M-V)
vom 28. November 2013

Eingangsformel 01.01.2014
§ 1 - Geltungsbereich 01.01.2014
§ 2 - Hochstsatze der Aufwandsentschadigungen fur Funktionstrager 01.01.2014
§ 3 - Beginn und Ende des Anspruchs 01.01.2014
§ 4 - Bemessung der Aufwandsentschadigungen 01.01.2014
§ 5 - Personen mit besonderen Aufgaben 01.01.2014
§ 6 - Verdienstausfallentschadigung fiir beruflich Selbststandige 01.01.2014
§ 7 - Hohe der Verdienstausfallentschadigung 01.01.2014
§ 8 - Geltendmachung des Anspruchs 01.01.2014
§ 9 - Inkrafttreten, AuRerkrafttreten 01.01.2014
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Aufgrund des § 32 Absatz 1 Buchstabe d in Verbindung mit § 25 Absatz 2 und § 13 Absatz 5 des
Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetzes M-V in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. Mai 2002
(GVOBI. M-V S. 254), das zuletzt durch das Gesetz vom 17. Marz 2009 (GVOBI. M-V S. 282) geandert
worden ist, verordnet das Ministerium fr Inneres und Sport:

§1
Geltungsbereich

(1) Aufwandsentschadigungen sind dem in dieser Verordnung aufgefiihrten Personenkreis bis zur an-
gefiihrten Hohe in Geld zu zahlen. Damit sind samtliche erh6hte Aufwendungen ehrenamtlicher Funk-
tionstrager der Freiwilligen Feuerwehren und Pflichtfeuerwehren gleich welcher Art abgegolten.

(2) Verdienstausfallentschadigung erhalten beruflich selbststandige Mitglieder der Freiwilligen Feuer-
wehren und Pflichtfeuerwehren auf Antrag durch die zustandige kommunale Kérperschaft als Erstat-
tung fir einen durch die Teilnahme an Einsatzen, Ubungen und Lehrgangen entstandenen Verdienst-
ausfall.

§2
Hochstsatze der Aufwandsentschadigungen
fur Funktionstrager

(1) Die an die jeweiligen Funktionstrager, die ihre Tatigkeit im Ehrenbeamtenverhaltnis ausiben, zu
zahlende Aufwandsentschadigung darf folgende monatliche Hochstbetrage nicht Gberschreiten:

1. Kreiswehrfuhrerin und Kreiswehrflhrer
700 Euro,
2. Stadtwehrfihrerin und Stadtwehrfihrer in kreisfreien Stadten
270 Euro,
3. Amtswehrflihrerin und Amtswehrfihrer
220 Euro,
4. Gemeindewehrfihrerin und Gemeindewehrfihrer in amtsfreien Gemein-
den
200 Euro,
5. Gemeindewehrfiihrerin und Gemeindewehrfiihrer in amtsangehérigen
Gemeinden
170 Euro,
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6. Ortswehrfuhrerin und Ortswehrfihrer in kreisfreien und groen kreisan-
gehorigen Stadten
170 Euro,

7. Ortswehrfuhrerin und Ortswehrflhrer in amtsfreien und amtsangehorigen

Gemeinden
140 Euro.

(2) Die Stellvertreterin oder der Stellvertreter der in Absatz 1 genannten Funktionstrager erhalt eine
Aufwandsentschadigung, die hochstens die Halfte der nach § 4 fir diese Funktionstrager festgesetz-
ten Aufwandsentschadigung betragen darf. Fir die Dauer der Ubernahme der tatsachlichen Funkti-

onsausfuhrung kann die Entschadigung der reqgularen Amtsinhaber bis zur vollen Héhe gezahlt wer-
den.

§3
Beginn und Ende des Anspruchs

(1) Der Anspruch auf Entschadigung entsteht mit Beginn des Monats, in dem die oder der Berechtigte
die Funktion antritt.

(2) Ist die oder der Berechtigte langer als drei Monate an der Funktionsauslbung verhindert, so ruht
der Entschadigungsanspruch fur die Gber drei Monate hinausgehende Zeit. Wird die Funktion wieder
aufgenommen, so gilt Absatz 1 entsprechend.

(3) Der Anspruch auf Entschadigung endet unmittelbar mit Monatsablauf bei Verlust der Funktion,
Ausschluss oder Austritt aus der Feuerwehr.

§4
Bemessung der Aufwandsentschadigungen

(1) Die Héhe der Entschadigung wird durch Beschluss der jeweiligen obersten Dienstbehérde (Ge-
meindevertretung, Amtsausschuss, Kreistag) bestimmt und in monatlichen Pauschalbetragen festge-
setzt. § 2 Absatz 1 regelt dafiir Hochstsatze.

(2) Bei der Hohe der Entschadigung soll insbesondere berlcksichtigt werden:

1. die GebietsgroRe und die Einwohnerzahl des Zustandigkeitsbereiches,
2. einsatztaktische Besonderheiten des Zustandigkeitsbereiches,

3. die Art und GréRe der Feuerwehrabteilungen und der Feuerwehren,

4, die Anzahl der Einsatzfahrzeuge,

5. die Bereitstellung von Dienstfahrzeugen fir Dienstfahrten jeglicher Art,
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6. die Bereitstellung von dienstlichen Mobil- und Festnetztelefonen sowie einem Internetzugang
(auch in Feuerwehrhausern und Geschaftsstellen) und

7. die Mdglichkeit der Nutzung von Geschaftsstellen und Verwaltungen fur Verwaltungsarbeiten.

(3) Die jeweiligen obersten Dienstbehorden kénnen in begriindeten Ausnahmefallen, zusatzlich zu den
in § 2 Absatz 1 genannten Betragen, auf Antrag eine daruber hinaus gehende Entschadigung beschlie-
Ben.

§5
Personen mit besonderen Aufgaben

Personen mit besonderen Aufgaben kénnen Aufwandsentschadigungen in angemessener Héhe ge-
zahlt werden. Dazu zahlen insbesondere Ausbilderinnen und Ausbilder, Gerate- und Jugendfeuerwehr-
warte sowie Leiterinnen und Leiter von Einsatzabteilungen. Im Einzelfall kdnnen fir spezielle Tatigkei-
ten gesondert Aufwandsentschadigungen gezahlt werden.

§6
Verdienstausfallentschadigung fir beruflich Selbststandige

(1) Beruflich selbststandige Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren und Pflichtfeuerwehren erhalten
auf Antrag fur glaubhaft gemachten Verdienstausfall, der ihnen durch Austibung des Dienstes im Sin-
ne des § 1 Absatz 2 entstanden ist, eine Entschadigung.

(2) Verdienst, der auRBerhalb der regelmaRigen Arbeitszeit hatte erzielt werden kénnen, bleibt auBer
Betracht. Eine tagliche Arbeitszeit von acht Stunden wird als regelmaRig angesehen.

(3) Anstelle der Entschadigung nach Absatz 1 kénnen die notwendigen Kosten flr eine Vertretung er-
stattet werden.

(4) Eine berufliche Nebentatigkeit begriindet den Anspruch nach Absatz 1 nicht.

§7
Hohe der Verdienstausfallentschadigung

Die Verdienstausfallentschadigung betragt pauschal 20 Euro fiir jede angefangene Stunde und hdchs-
tens 160 Euro je Tag. Wird von den Antragstellern konkret nachgewiesen, dass der Verdienstausfall
diese Entschadigung Ubersteigt, wird als Tagessatz der dreihundertste Teil der Jahreseinkinfte bis
zum Hochstbetrag von 250 Euro je Tag erstattet.

§8
Geltendmachung des Anspruchs

Die Verdienstausfallentschadigung wird nur auf Antrag bei der jeweiligen zustandigen kommunalen
Korperschaft gewahrt.
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§9
Inkrafttreten, AuBerkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2014 in Kraft. Gleichzeitig treten die Verordnung Uber die Ent-
schadigung von Funktionsinhabern der Freiwilligen Feuerwehren vom 7. September 2000 (GVOBI. M-V
S. 516) und die Feuerwehrverdienstausfallentschadigungsverordnung vom 6. November 2002 (GVOBI.
M-V S. 759) aulRer Kraft.

Schwerin, den 28. November 2013

Der Minister fiir
Inneres und Sport
Lorenz Caffier
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Stadt Plau am See

Beschlussvorlage
S/19/0303 offentlich

Beschluss uber die Annahme von Spenden im
Rahmen des § 4 der Hauptsatzung der Stadt
Plau am See fur 2 FuBballtore incl. Netze fur den
Spielplatz im OT Leisten

Organisationseinheit: Datum

Zentrale Dienste 27.04.2023

Antragsteller: Aktenzeichen:

Beratungsfolge Geplante o/N
Sitzungstermine .

Hauptausschuss (Vorberatung) 22.05.2023 0]

Stadtvertretung Plau am See (Entscheidung) 28.06.2023 o]

Beschlussvorschlag:

Die Stadtvertretung beschliel$t die Annahme der Spende (gem. Wertgrenzen des
§ 44 (4) der Kommunalverfassung M-V und des § 6 (4) der Hauptsatzung der
Stadt Plau am See) vom Kultur- und Heimatverein Leisten e.V.in Hohe von
1.247,80 €.

Finanzielle Auswirkungen:
Invest. Einzahlung : 1.247,80 € 36601.23159

Sachverhalt:

Der Kultur- und Heimatverein spendet 1.247,80 € fur die Finanzierung von 2
FuBBballtoren incl. Netze fur den Spielplatz im OT Leisten.

Gem. Wertgrenzen des § 44 (4) der Kommunalverfassung M-V und des § 6 (4) der
Hauptsatzung der Stadt Plau am See entscheidet die Stadtvertretung uber die
Annahme der Spende.

Die Spende dient der Finanzierung der auBerplanmafigen Ausgabe bei
36601.0829 in gleicher Hohe.

Anlage/n:
Keine



Stadt Plau am See

Beschlussvorlage
S/19/0328 offentlich

Annahme von Spenden und Sponsoring gemal § 44
Abs. 4 KV M-V

Organisationseinheit: Datum

Zentrale Dienste 09.06.2023

Antragsteller: Aktenzeichen:

Beratungsfolge Geplante Sitzungstermine O/N
Stadtvertretung Plau am See (Entscheidung) 28.06.2023 o)

Beschlussvorschlag:
Die Stadtvertretung Plau am See beschlief3t die Annahme der Spenden und des
vorliegenden Sponsoringvertrages.

Die Gemeinde wird, bei Erfullung der Voraussetzung dem Sponsor den Vertragsabschluss
mit dem Sponsoringberechtigten Ortsjugendring Plau am See e.V. vorschlagen. Der
Ortsjugendring Plau am See e.V. wird als Zuwendungsempfanger beauftragt die Spenden
zweckentsprechend zu verwenden.

Finanzielle Auswirkungen:

GESAMTKOSTEN AUFWAND/AUSZAHLUNG IM | AUFWAND/AUSZAHLUNG ERTRAGI/EINZAHLUNG

LFD. HH-JAHR JAHRL. JAHRL.

00,00 € 00,00 € 00,00 € 00,00 €

FINANZIERUNG DURCH VERANSCHLAGUNG IM HAUSHALTSPLAN
Eigenmittel 00,00 € | Im Ergebnishaushalt Ja / Nein
Kreditaufnahme 00,00 € | Im Finanzhaushalt Ja/ Nein
Forderung 00,00 €
Ertrage 00,00 € | Produktsachkonto 00000.0000
Beitrage 00,00 €
Sachverhalt:

Die Stadt Plau am See darf gemanR § 44 Abs. 4 KV M-V zur Erfullung ihrer Aufgaben nach §
2 Spenden, Schenkungen und dhnliche Zuwendungen einwerben und annehmen oder an
Dritte vermitteln, die sich an der Erfillung von Aufgaben nach § 2 beteiligen. Zuwendungen
durfen nur durch den Blrgermeister oder einen Stellvertreter eingeworben, das Angebot
einer Zuwendung nur von ihnen entgegengenommen werden.

Mit dem Burger- und Gemeindebeteiligungsgesetz Mecklenburg Vorpommern hat der
Landesgesetzgeber fur die Anlagenbetreiber die Verpflichtung geschaffen, die in der
naheren Umgebung der Anlagen lebenden Birger sowie die betroffenen Gemeinden an dem
wirtschaftlichen Erfolg dieser Anlagen zu beteiligen. Mit dem vorliegenden Sponsoringvertrag
wurde bewusst der Weg beschritten, von den Vorgaben des Biirger- und
Gemeindebeteiligungsgesetzes M-V abzuweichen. Diese Vorgehensweise wurde durch das
Ministerium fur Wirtschaft, Infrastruktur, Tourismus und Arbeit des Landes Mecklenburg
Vorpommern am 13.07.2022 genehmigt. Die Frage einer Vereinbarkeit des vorliegenden
Sponsoringvertrages mit den Regelungen des BiGembeteilG M-V stellt sich damit nicht.




Aus den vorliegendem Rahmen-Sponsoringvertrag ergibt sich, dass der Sponsor sich bereit
erklart, jahrlich einen Betrag in H6he von 750,00 € je Anlage fir Zuwendungen
bereitzustellen (insgesamt demnach EUR 1.500,-/Jahr). Die Gemeinde wird, bei Erflllung
der Voraussetzung dem Sponsor den Vertragsabschluss mit dem Sponsoringberechtigten
vorschlagen. Zuwendungsempfanger soll der Ortsjugendring Plau am See e.V. sein, er
organisiert die Verteilung der zu Verfiigung gestellten Mittel innerhalb der Mitgliedervereine
des Empfangers im Sinne der Férderung der Kinder- und Jugendarbeit.

Gemal § 44 Abs. 4 KV M-V muss die Stadtvertretung tber die Annahme oder Vermittlung
von Spenden entscheiden.

Anlage/n:
1 Entwurf Hauptvertrag Sponsoringvertrag Stadt Plau am See (6ffentlich)
2 Entwurf Sponsoringantrag Stadt Plau am See Anlage 1 (6ffentlich)

3 Entwurf Sponsoringvertrag Verein_Plau am See (Anlage 2) (6ffentlich)




WP Plauerhagen Repowering / Stadt Plau am See / Sponsorin-Vertrag
Stand: 07.06.2023

SPONSORINGVERTRAG

zwischen der

Stadt Plau am See
Markt 2
19395 Plau am See

vertreten durch den Blrgermeister Sven Hoffmeister und
Frau Marika Seewald, Erste Stadtrétin

- nachfolgend ,Gemeinde* -
und der

Burgerenergie Windpark Beim Weizenberg GmbH & Co. KG
Stral3e am Zeltplatz 7, 18230 Ostseebad Rerik

vertreten durch:

NEAG Norddeutsche Energie Invest 3 Komplementar GmbH
Am Kaiserkai 69, 20457 Hamburg

- nachfolgend ,Sponsor* -

wird folgender Vertrag geschlossen:

Praambel

Der Sponsor hat auf dem Gebiet der Gemeinde Barkhagen insgesamt 2 Windenergieanlagen
(,LWEA") errichtet.

Dem Sponsor ist daran gelegen, der Bevolkerung der Stadt Plau am See die Thematik der
Energiegewinnung mittels Windkraft und die hiermit verbundene Méglichkeit der regionalen
Wertschopfung zu vermitteln. Zur Erreichung dieses Ziels hat sich der Sponsor entschlossen,
die Gemeinde Stadt Plau am See zur Foérderung sportlicher, kiinstlerischer, kultureller sowie
bildungsférdernder MaRnhahmen im Rahmen eines Sponsorings zu unterstiitzen. Weiterhin soll
hiermit auch eine Beteiligung aller Einwohner im Gemeindegebiet entsprechend der Intention
des Birger- und Gemeindebeteiligungsgesetzes Mecklenburg-Vorpommern, unabhangig von
den jeweiligen wirtschaftlichen Moglichkeiten der Einwohner sowie des konkreten
Wohnabstandes zu den WEA realisiert werden. Die hier gewahlte Sponsoringform wird im
konkreten Einzelfall zur Erhdhung der Akzeptanz als besser geeignet beurteilt. Eine
Genehmigung des Ministeriums fur Wirtschaft, Infrastruktur, Tourismus und Arbeit des Landes
Mecklenburg-Vorpommern zur Abweichung von den Vorgaben des BuGembeteilG M-V wurde
mit Datum vom 13.07.2022 erteilt.

Dies voraus gesandt vereinbaren die Parteien:
§1
Sponsoring
1. Der Sponsor erklart sich bereit, kalenderjéhrlich eine Zuwendung in H6he von

EUR 750,00
1



WP Plauerhagen Repowering / Stadt Plau am See / Sponsorin-Vertrag
Stand: 07.06.2023

(in Worten: siebenhundertfiinfzig Euro)

je in Betrieb genommener WEA (insgesamt demnach EUR 1.500,-/Jahr) fiir Sponsoring-
Mal3nahmen zur Verfliigung zu stellen. Die Zuwendung wird auch vollumfanglich fur das
Jahr der Inbetriebnahme der WEA zur Verfigung gestellt, nicht jedoch vor dem im Abs. 2
genannten Termin.

2. Die jeweilige Zuwendung je WEA wird jeweils zum 30.11. des laufenden Kalenderjahres
zur Verfigung gestellt. Die Falligkeit der konkreten Betrage ergibt sich aus den jeweils,
gem. 8 4 Abs. 4 noch abzuschliel3enden konkreten Sponsoringvertréagen.

3. Sofern im jeweils laufenden Kalenderjahr die Zuwendung nicht vollstandig zur Auszahlung
an den/die Empfanger (Verein/e, Einrichtungen etc.) kommt, wird der verbliebende
Zuwendungsbetrag in das Folgejahr Ubertragen und dem fiir dieses Kalenderjahr zur
Verfligung stehenden Zuwendungsbetrag hinzugerechnet.

4. Sofern der Sponsor berechtigt ist, den Sponsoringvertrag mit dem Sponsoringberechtigten
zu kiindigen und den Sponsoringbetrag zuriickerhalt, wird dieser Riickzahlungsbetrag dem
fur das jeweils laufende Sponsoringjahr zur Verfigung stehenden Sponsoringbetrag
hinzugerechnet, sofern eine Ruckzahlung auch tatsachlich erfolgt ist. Abs. 2 gilt
entsprechend.

5. Sofern die Gemeinde Informationen tUber die Nichtumsetzung von Sponsoringmafinahmen
erhalt, ist sie verpflichtet, dies dem Sponsor mitzuteilen.

6. Der Sponsor ist nicht verpflichtet weitere, Gber den Betrag nach Abs. 1 hinausgehende
Betrage zur Verfiigung zu stellen.

§2
Sponsoring-MalRnahme

Unter Sponsoring-Maflinahme verstehen die Parteien jede MalRnahme, die der Allgemeinheit
in materieller, geistiger, sittlicher oder gesellschaftlicher Beziehung zu Gute kommt.
Insbesondere erfasst dies sportliche, kinstlerische, kulturelle sowie bildungsférdernde
MalRnahmen. Nicht férderfahig sind MalBhahmen, welche, wenn auch nur mittelbar, auf die
Beseitigung der freiheitlich-demokratischen Ordnung gerichtet sind, der Forderung oder
Verbreitung rassistischer, antisemitischer, homophober oder in sonstiger Weise der
Herabsetzung oder Ausgrenzung einzelner Bevdlkerungsgruppen gerichtete MaRnahmen
sowie MalBhahmen welche darauf gerichtet sind den Ausbau der Windkraft entgegen zu wirken
oder in sonstiger Weise dazu dient, dem Ausbau bzw. Betrieb erneuerbarer Energien
entgegen zu wirken.

§3
Berechtigte

Sponsoringberechtigt sind alle natlirlichen und juristischen Personen mit Sitz im
Gemeindegebiet sowie gemeindliche Einrichtungen ohne eigene Rechtspersdnlichkeit, sofern
diese MalRnahmen zur Forderung der Allgemeinheit in materieller, geistiger, sittlicher oder
gesellschaftlicher Hinsicht durchfihren oder sonstige Aufgaben im Interesse des
Gemeinwohls wahrnehmen. Gemeindegebiet bezeichnet abschlieRend das Gebiet der



WP Plauerhagen Repowering / Stadt Plau am See / Sponsorin-Vertrag
Stand: 07.06.2023

Gemeinde Barkhagen zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses. Nicht foérderfahig sind politische
oder religiose Vereinigungen.

§4
MalRnahmenprifung

1. Die Gemeinde prift auf der Grundlage des als Anlage 1 beigeflgten Antrages ob der
Antragsteller Sponsoringberechtigt im Sinne des 8 3 ist sowie, ob die beantragte
MalRnahme eine Sponsoring-MalRnahme im Sinne des § 2 darstellt.

2. Die Gemeinde wird, bei Erflllung der Voraussetzung dem Sponsor den Vertragsabschluss
mit dem Sponsoringberechtigten vorschlagen. Die Gemeinde ist berechtigt, dem Vorschlag
abandernde oder erganzende Anmerkungen beizufiigen. Dies umfasst auch Vorschlage
zur konkreten Ausgestaltung der beantragten MaRnahme sowie auch Empfehlungen zur
Abweichung hinsichtlich der HOhe der beantragten Zuwendung. Bei Vorliegen der
Voraussetzungen ist die Gemeinde selbst ebenfalls zum Abschluss eines
Einzelsponsoringvertrages berechtigt.

3. Sofern die Summe der beantragten Sponsoringgelder den insgesamt fur das Jahr zur
Verfligung stehenden Betrag Ubersteigt, wird die Gemeinde eine Vorauswahl der Antrage
vornehmen.

4. Der Sponsor wird mit den von der Gemeinde vorgeschlagenen Sponsoringberechtigten
einen konkreten Sponsoringvertrag entsprechend Anlage 2 abschliel3en. Der Sponsor ist
hierbei berechtigt, das Vorliegen der Voraussetzungen des § 2 und 8§ 3 in eigener
Verantwortung zu prifen. Sofern die Voraussetzungen von § 2 oder § 3 nicht gegeben
sind, steht dem Sponsor ein Widerspruchsrecht zu.

5. Ein Anspruch auf Abschluss eines konkreten Sponsoringvertrages gegeniber dem
Sponsor besteht nicht, sofern die Forderfahigkeit nach § 2 und § 3 gegeben ist.

8§85
Vertragslaufzeit

1. Der Vertrag gilt ab beidseitiger Unterzeichnung und endet, ohne dass es einer Kiindigung
bedarf, bezogen auf die jeweilige WEA, am 31.12.des Jahres, in welchem die jeweilige
WEA abgebaut worden ist, spatestens 20 Jahre nach Abschluss dieses Vertrages.

2. Die ordentliche Kindigung ist ausgeschlossen. Das Recht zur aufRerordentlichen
Kindigung aus wichtigem Grund bleibt davon unberihrt. Ein wichtiger Grund liegt
insbesondere vor, wenn einer der Parteien trotz Aufforderung wiederholt die vereinbarten
Leistungen nicht erbringt.

§6
Ruckforderung

Eine Ruckforderung geleisteter Zuwendungen des Sponsors ist nur im Rahmen der
Regelungen des Sponsoringvertrages moglich.
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87
Verschwiegenheit

1. Beide Parteien vereinbaren Vertraulichkeit gegentber Dritten tber den Inhalt dieses
Vertrages. Diese Verpflichtung gilt nicht, soweit eine Verpflichtung zur Offenlegung
aufgrund von gesetzlichen Bestimmungen, gerichtlichen Urteilen bzw. Beschliissen oder
aufgrund der Anordnung einer zustdndigen Behoérde besteht oder die schriftliche
Einverstandniserklarung des anderen Vertragspartners Uber die Weitergabe von Inhalten
dieses Vertrages vorliegt.

2. Die Verschwiegenheitsverpflichtung gilt funf 5 Jahre Uber den Zeitpunkt der
Vertragsbeendigung hinaus.

§8
Sonstiges

1. Die Parteien weisen ausdriicklich darauf hin, dass mit Abschluss dieses Vertrages keinerlei
Zusagen, Erwartungen oder Anspriche hinsichtlich einer konkreten gemeindlichen
Planung oder gemeindlicher Entscheidung im Zusammenhang mit der Errichtung und dem
Betrieb von Windkraftanlagen verbunden sind. Dieser Rahmenvertrag wird ausschlief3lich
zu dem Zweck geschlossen, dem Sponsor die Mdglichkeit zur sachgerechten Prasentation
und Information Uber die in der PrAambel benannten Themen zu geben und hierzu
Vorstellungen und Interessen der Gemeinde sachgerecht einfliel3en zu lassen.

2. Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen dieses Vertrages berihrt nicht die
Wirksamkeit des Gesamtvertrages. Sollte eine Bestimmung unwirksam sein, so ist sie
durch eine Bestimmung zu ersetzen die dem Zweck der urspringlichen Regelung
entspricht. Gleiches gilt fir Regelungsliicken.

3. Mindliche Nebenabreden zu diesem Vertrag sind nicht zulassig. Anderungen oder
Erganzungen bedirfen der Schriftform.

4. Gerichtsstand ist Rostock. Der Vertrag unterliegt dem deutschen Recht.

5. Die Vertragspartner erhalten eine Vertragsausfertigung. Der Erhalt ist schriftlich zu
bestétigen.

Anlage 1 - Muster Sponsoringantrag
Anlage 2 - Muster Sponsoringvertrag

Ort , den Ort , den

Burgerenergie Windpark Stadt Plau am See
Beim Weizenberg GmbH & Co. KG
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Sponsoringantrag

Antragsteller Ortsjugendring Plau am See e.V.

Vereinsregisternummer:
(nur bei Vereinen)

Vertreter: Thomas Kistner

Ansprechpartner:
(wenn abweichend von Vertreter)

Adresse: Steinstralie 96
19395 Plau am See

Telefon:

E-Mail:

Darstellung der geplanten Mafinahme fir welche Sponsoring beantragt wird
+ bei Veranstaltungen: Zeit, Ort, Motto, geplante Inhalte
- bei Anschaffungen: Verwendungszweck

Forderung der Kinder- und Jugendarbeit

Beschreibung des gemeinwohlférdernden Charakters

Forderung der Kinder- und Jugendarbeit




Hohe des beantragten jahrlichen Sponsorings

1.500 EUR

Name der Bank:

Kontoinhaber:

IBAN:

BIC/SWIFT:

Beschreibung der geplanten Verwendung, Kostenschéatzung zu den Aufwendungen
der Sponsoring-MaRnahme (Finanzierungsplan, Kostenschatzung etc. ist als Anlage
beizufiigen)

Beschreibung der fur den Sponsor méglichen Kommunikationsleistung im Rahmen
des Sponsorings

Datum / Unterschrift Antragsteller

Nur durch die Gemeinde auszuftllen

Votum der Gemeinde

Datum / Unterschrift fir Votum
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SPONSORING-VERTRAG

zwischen der

Birgerenergie Windpark Beim Weizenberg GmbH & Co. KG
Stral3e am Zeltplatz 7, 18230 Ostseebad Rerik

vertreten durch:

NEAG Norddeutsche Energie Invest 3 Komplementar GmbH
Am Kaiserkai 69, 20457 Hamburg

- im Folgenden ,Sponsor* genannt -
und dem

Ortsjugendring Plau am See e.V.
Steinstral3e 96
19395 Plau am See
vertreten durch:
Thomas Kiistner
- im Folgenden ,Empféanger” genannt -

Praambel

Der Sponsor ist Betreiber des Windparks Plauerhagen Repowering. Durch den Sponsor wurde
auf dem Gebiet der Gemeinde Barkhagen dieser Windpark zur Erzeugung von Energie aus
erneuerbaren Energien errichtet. Im Rahmen seiner wirtschaftlichen Tatigkeiten ist der
Sponsor daran interessiert, im Einvernehmen mit der Stadt Plau am See, Vorhaben von in der
Region verwurzelten Vereinen, Organisationen oder Privatpersonen zur Férderung des Ge-
meinwohls zu unterstiitzen. Im Gegenzug fur die konkrete Unterstiitzung mochte der Empfan-
ger dem Sponsor die Mdglichkeit geben, sich tiber den Empfanger in der Offentlichkeit in wer-
bewirksamer Weise als sozial und Umwelt verantwortliches Unternehmen zu prasentieren.

Dies vorausgeschickt, vereinbaren die Parteien Folgendes:
§ 1 Gegenstand des Sponsorings
Der Empféanger organisiert die Verteilung der zu Verfugung gestellten Mittel innerhalb der Mit-
gliedervereine des Empfangers im Sinne der Férderung der Kinder- und Jugendarbeit. Geplant
sind u.a. die Anschaffung von xxx, die Unterstlitzung xxx
§ 2 Leistungen des Sponsors

1. Der Sponsor gewabhrt fur die Unterstlitzung der Mitgliedervereine des Empféangers bzw. die

Realisierung der unter § 1 genannten Vorhaben eine kalenderjahrliche Zahlung in H6he

von

EUR 1.500
(in Worten: Euro eintausendfinfhundert).
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Die Zahlung erfolgt erstmals innerhalb von 30 Tagen nach Abschluss dieses Vertrages und
in den folgenden Kalenderjahren jeweils zum 30.11. des laufenden Kalenderjahres.

2. Der Sponsor stellt die notwendigen Werbemittel unentgeltlich zur Verfugung und leistet
zumutbare logistische Unterstiitzung bei deren Einsatz.

§ 3 Leistungen des Empfangers

1. Der Empfanger verpflichtet sich, die Zahlung des Sponsors fur die in 8 1 genannten Zwe-
cke zu verwenden bzw. den entsprechenden Mitgliedervereinen des Empfangers zur Ver-
fligung zu stellen.

2. BeiVeranstaltungen des Empféangers oder seiner Mitgliedsvereine wird der Empfénger da-
fur sorgen, dass bei den Veranstaltungen auf das Sponsoring durch den Sponsor hinge-
wiesen wird.

3. Samtliche MaRnahmen sind vorab mit dem Sponsor abzustimmen. Das Corporate Design
des Sponsors ist bei allen Darstellungen einzuhalten.

4. Der Empfanger wird den Sponsor tber die Umsetzung der geplanten Vorhaben bzw. die
Verteilung der Zuwendungen innerhalb seines Vereins jahrlich unterrichten.

5. Der Empfanger wird fiir den Zeitraum des Sponsorings plus 6 Monate negative AuRerun-
gen Uber den Sponsor oder dessen wirtschaftliche Betéatigung unterlassen und sich 6ffent-
lich ausschlief3lich positiv Uber den Sponsor sowie dessen wirtschaftliche Betéatigung au-
Bern.

§ 4 Haftung

Soweit nicht wesentliche Vertragspflichten verletzt werden, haften die Parteien einander aus-
schlie3lich fur Schaden, die auf einer grob fahrlassigen oder vorsatzlichen Pflichtverletzung
der jeweiligen Partei oder deren Erflllungsgehilfen beruhen. Dabei ist ein Schadensersatzan-
spruch hdchstens auf die Summe der durch den Sponsor nach § 2 erbrachten Leistungen
begrenzt.

8§ 5 Vertragsdauer
Dieser Vertrag tritt mit der Unterzeichnung durch beide Vertragsparteien mit dem Datum der
zuletzt geleisteten Unterschrift in Kraft und endet mit AuRerbetriebnahme der letzten WEA des
Windparks Plauerhagen Repowering bzw. spatestens nach Ablauf von 20 Betriebsjahren des
Windparks Plauerhagen Repowering.
§ 6 Kiindigung, Rechtsfolgen

1. Jede Vertragspartei ist berechtigt, diesen Vertrag ohne Einhaltung einer Frist zu kiindigen,

wenn der Gegenstand des Sponsoring nach § 1 aus irgendwelchen Griinden nicht erreicht

werden kann.
2. Darlber hinaus ist der Sponsor berechtigt, den Vertrag ohne Einhaltung einer Frist zu kin-

digen, wenn
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a) wenn der Empfanger trotz Aufforderung nicht die in 8 3 Abs. 1 vereinbarten Leistungen
erbringt,

b) wenn der Empféanger eine Pflicht aus § 3 Abs. 2 - 5 verletzt oder

c) wenn der Empfanger AuBerungen tatigt, verbreitet, teilt oder Handlungen vornimmt o-
der unterstitzt, welche geeignet sind oder dazu beitragen, das Ansehen oder die Ge-
schéftstatigkeit des Sponsors nachteilig zu beeintrachtigen oder dem Sinn und Zweck
des Sponsorings zuwiderlaufen. Hierunter fallen insbesondere rassistische, antisemiti-
sche oder demokratiefeindliche AuRerungen, Handlungen oder Symbolverwendung,
abfallige oder herabwirdigende AuRerungen tber andere Personen oder Personen-
gruppen sowie AuRRerungen, Handlungen oder Darstellungen welche sich gegen den
Sponsor, seine Organe, seine Geschaftstatigkeit bzw. den Ausbau der erneuerbaren
Energien allgemein richten.

Das Recht zur auRerordentlichen Kiindigung des Vertrags bleibt unberihrt.
Die Kundigung bedarf der Schriftform.

Im Falle der Kiindigung des Vertrags ist jede Vertragspartei zur Riickgewahr der von der
anderen Vertragspartei empfangenen Leistungen verpflichtet.

Der Empfanger ist auch dann zur Rickgewahr der empfangenen Leistung verpflichtet,
wenn in seiner Person innerhalb von 6 Monaten nach Beendigung des Vertrages ein Grund
gegeben ist, der eine Kiuindigung nach § 6 Abs. 1 Buchstabe c) rechtfertigen wirde.

8§ 7 Vertraulichkeit

Beide Vertragspartner vereinbaren Vertraulichkeit gegentiber Dritten tGber den Inhalt die-
ses Vertrages. Diese Verpflichtung gilt nicht, soweit eine Verpflichtung zur Offenlegung
aufgrund von gesetzlichen Bestimmungen, gerichtlichen Urteilen bzw. Beschliissen oder
aufgrund der Anordnung einer zustéandigen Behorde besteht oder die schriftliche Einver-
standniserklarung des anderen Vertragspartners Uber die Weitergabe von Inhalten dieses
Vertrages vorliegt.

Die Verschwiegenheitsverpflichtung gilt finf 5 Jahre tUber den Zeitpunkt der Vertragsbeen-
digung hinaus.

§ 8 Sonstiges
Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen dieses Vertrages berthrt nicht die Wirksam-
keit des Gesamtvertrages. Sollte eine Bestimmung unwirksam sein, so ist sie durch eine
Bestimmung zu ersetzen die dem Zweck der urspriinglichen Regelung entspricht. Glei-
ches gilt fir Regelungslicken.

Miindliche Nebenabreden zu diesem Vertrag sind nicht zulassig. Anderungen oder Er-
ganzungen bedurfen der Schriftform.

Gerichtsstand ist Rostock. Der Vertrag unterliegt dem deutschen Recht.

Die Vertragspartner erhalten eine Vertragsausfertigung. Der Erhalt ist schriftlich zu besta-
tigen.
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Ort , den Ort , den

Sponsor Empféanger
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Stadt Plau am See

Beschlussvorlage

S/19/0306

offentlich

Abwéagungsbeschluss Uber die Stellungnahmen zur
Entwicklungs- und Erganzungssatzung der Stadt Plau
am See flur den Ortsteil Hof Lalchow

Organisationseinheit:

Antragsteller:

Bau- und Planungsamt

Datum

02.05.2023

Aktenzeichen:

Beratungsfolge

Ausschuss fir Stadtentwicklung, Bau- und
Infrastruktur und Umwelt (Vorberatung)

Hauptausschuss (Vorberatung)
Stadtvertretung Plau am See (Entscheidung)

Geplante Sitzungstermine

12.06.2023

19.06.2023
28.06.2023

O/N
5

5
5

Beschlussvorschlag:
Die Stadtvertretung beschlie3t die Abwéagung Uber die eingegangenen Stellungnahmen der
Offentlichkeit gem. § 3 Abs. 2 BauGB, sowie der berlhrten Behorden und sonstigen Trager
offentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB zur Entwicklungs- und Ergdnzungssatzung der
Stadt Plau am See fir den Ortsteils Hof Lalchow wie folgt:

1. Die wahrend der offentlichen Auslegung vorgebrachten Stellungnahmen zum Entwurf der
Entwicklungs- und Erg&nzungssatzung der Stadt Plau am See fur den Ortsteil Hof
Lalchow hat die Stadtvertretung geprift und entsprechend der Abwégung (Anlage)

abgewogen.

2. Der Burgermeister wird beauftragt, die Behérden und sonstigen Trager offentlicher
Belange, die Stellungnahmen abgegeben haben, von dem Ergebnis der Abwagung mit
Angabe der Griinde in Kenntnis zu setzen.

Finanzielle Auswirkungen:

GESAMTKOSTEN AUFWAND/AUSZAHLUNG IM AUFWAND/AUSZAHLUNG ERTRAG/EINZAHLUNG

LFD. HH-JAHR JAHRL. JAHRL.

00,00 € 00,00 € 00,00 € 00,00 €

FINANZIERUNG DURCH VERANSCHLAGUNG IM HAUSHALTSPLAN
Eigenmittel 00,00 € | Im Ergebnishaushalt Ja / Nein
Kreditaufnahme 00,00 € | Im Finanzhaushalt Ja/ Nein
Forderung 00,00 €
Ertrage 00,00 € | Produktsachkonto 00000.0000
Beitrage 00,00 €
Sachverhalt:

Die Stadtvertretung hat am 14.12.2022 den Beschluss zur Aufstellung der Entwicklungs- und




Erganzungssatzung der Stadt Plau am See fur den Ortsteil Hof Lalchow gefasst.

Auf der Stadtvertretersitzung am 14.12.2022 wurde ebenfalls die 6ffentliche Auslegung der
Entwurfsunterlagen gemaf § 3 Abs. 2 BauGB beschlossen, die vom 30.01.2023 bis zum
03.03.2023 erfolgte. Die beruhrten Behdrden und Trager offentlicher Belange wurden gem.

§ 4 Abs. 2 BauGB mit Schreiben vom 27.01.2023 und 30.01.2023 Uber die 6ffentliche
Auslegung informiert und zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert. Die Stellungnahmen
liegen nunmehr vor.

Als nachster Verfahrensschritt sind nun auf Grundlage des 8§ 1 Abs. 7 BauGB die 6ffentlichen
Belange abzuwagen, welche im Rahmen der 6ffentlichen Auslegung vorgebracht wurden.
Von der Offentlichkeit wurden keine Stellungnahmen abgegeben. Es ist zu priifen, inwieweit
die vorgebrachten Anregungen in der Planung bertcksichtigt werden sollen. Die Einwender
sind von dem Abwagungsergebnis zu benachrichtigen.

Aus der Entwurfsbeteiligung ergaben sich keine Anderungen an der Planung.

Alle sonstigen Hinweise der Behdrden und Trager 6ffentlicher Belange, die keine Einwénde
gegen das Planvorhaben haben, werden zur Kenntnis genommen und beachtet.

Anlage/n:
1 Abwagungsergebnis (6ffentlich)




STADT PLAU AM SEE

Entwicklungs- und Erganzungssatzung
der Stadt Plau am See
fir den Ortsteil Hof Lalchow

Anlage zum Abwagungsbeschluss

Bearbeitungsstand Mai 2023
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LANDKREIS ®
E LUDWIGSLUST-PARCHIM 3

RAUM FUR ZUKUNFT

Landres Ludwigsivat Parchum | FD 63 | PF 162220 | 19292 Schwern Der Landrat des Landkreises Ludwigslust-Parchim

Organisationseinheit
- Fachdienst Bauordnung. Stralien- und Tiefbau
Blrogemeinschaft Stadt & Landschaftsplanung v
Frau Hedtke Apreshparner
> Herr Ziegler

Ziegeleiweg 3
19057 Telofon Fax

SR97 Setvenn 03871722-6313 03871 722-77 6313
E-Mail carsten ziegler@kreis-lup de

Aktenzeichen Dienstgebaude Zimmer Datum
BP 230010 Ludwigslust 8309 09.03.2023

Sehr geehrte Damen und Herren,

Betrifft: Beteiligung der Trager offentlicher Belange

Hier: des L; i i Pa zur und

Ergdnzungssatzung gem. § 34 Abs. 4 Nr. 1und 2 BauGB der Stadt Plau am See. OT Hof
Lalchow

Bezug: Schreiben des Planungsbiros vom 27.01.2023; PE: 30.01.2023
Planzeichnung M 1. 1000 vem Navember 2022
Begrundung zum Entwurf vom November 2022

Die eingereichten Unterlagen zur o.g Planung der Stadt Plau am See wurden durch Fachdienste des
Landkreises Ludwigslust-Parchim gepruft
gung
FD 33

Im Ergebnis der Prufung aullert der Landkreis L Parchim
FD 33 — Birgerservice | Straienverkehr Ke|ne E| nwa nde

Diesseits bestehen keine Einwande gegen die Satzung

FD 38 — Brand- und Kalastrophenschutz FD 38 . . X .
SerMussepe:upiardim Bnkia< s Die Stadt Plau hatte den Bau des Léschbrunnens bereits im Jahr 2022 im
sichergestalitiat, jenn nlet gefolat werden: Haushalt. 2023 soll nach Aussage der Stadt Pla am See der Bau nun erfol-
Des it T ok doa Biraranian wirdan Feino Agab o) 0 LAa Walssar gen. Der voraussichtliche Standort befindet sich in unmittelbarer Nahe zum
Fur das Plangebiet sind mindestens 48m>h Uber 2 Stunden vorzusehen Plangeblet.

Laut Brandschutzbedarfsplanung soll .zeitnah™ ein Loschwasserbrunnen errnchtet werden

SITZPARGHM | Puniesr Suain 75 | 19370 Picrum | Tewhrs 03871 7224 | Fan
DINSTGEBAUDE LUBWGSLUST | Grmarasate 1| Lzt | Tawtn 5310
. v Schosen| Sk IR0 3

BARVERBAONG | Seaverse Mener by saern | AR DE33 14652000 151000014 | BC NOLACEIILW (-
Mach. +Fecac0-1 £0U 145018 (01w | 8 geectiossm “9

| Do 1,
e BOADENUNASER 18| i Fr 08 BT SR 00 e | Bobmmstorae 18 o o s s o vt (23071
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Daher ist fur das PlangebieV/die Ortschaft die Loschwasserversorgung zum jetzigen Zeitpunkt
nicht sichergestellt.

Erdmann, SB Varbeugender Brandschutz

FD 53 — Gesundheit

Gegen die 0.g. Planung keine grundsatzlichen Bedenken.

FD 60 ~ Regionalmanagement und Kreisentwicklung

Der Fach R und Krei
nach § 4 Abs. 2 BauGB keine Anregungen und Bedenken
zum Entwurf der Entwicklungs- und E OT Hof Lalchow der Stadt Plau am See

g auBlert im Ral n der Beho

FD 62 — Vermessung und Geoinformation
Als Trager offentlicher Belange bestehen keine Einwinde.

Hinweis:
Auf den Plan fehit die genaue Bezeichnung der Gemarkung. (Gemarkung Hof Lalchow ist falsch)
Gemarkung' Lalchow

ED 63 — Bauordnung, Strafien- und Tiefbau

Denkmalschutz

Grundlage der Stellungnahme ist das Denkmalschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (DSchG M-V)
1.Baudenkmalpflegerischer Aspekt:

Im Bereich des Vorhabens befinden sich keine Baudenkmale und kein ausgewiesener Denkmalbereich.

2. Bodendenkmalpflegerischer Aspekt:
Das Vorhaben berihrt nach geger gem Kenr im Vc eich keine
Daher ist lediglich folgender Hinweis zu beachten und nachrichtlich zu Gbernehmen:

Wenn be: Erdarbeiten neue Bodendenkmale oder farbungen werden, sind
diese gemal § 11 Abs. 1 DSchG M-V der unteren Denkmalschutzbehorde unverzaglich anzuzeigen und
der Fund und die Fundstelle bis zum Eintreffen eines Mitarbeiters oder Beauflragten des Landesamtes fur
Kultur und Der in tem Zustand zu erhalten. Die Anzeigepflicht besteht fur den
Entdecker, den Leiter der Arbeiten, den Grundeigentumer sowie zufallige Zeugen, die den Wert des Fundes
erkennen

Die Verpflichtung erlischt funf Werktage nach Zugang der A ge, bei schnff Anzeige sp

nach einer Woche. Die untere Denkmalschulzbehorde kann die Frist im Rahmen des Zumutbaren

verlangern, wenn die sachgerechte Untersuchung oder die Bergung des Denkmals dies erfordert (§ 11
Abs. 3 DSchG M-V)

Vollmer, Sachbearbeiterin Denkmalschutz

Bauplanung / Bauordnung

Aus bauordnungs-/bauplanungsrechtlicher Sicht gibt es zum o.g. Vorhaben keine / foigende Bedenken
und Hinweise

Bauleitplanung

Die Flurstucke 254-256 werden vom Geltungsbereich nicht erfasst.

Mit dem Abschluss der BaumafRnahme fur den Brunnen wird die Bereitstel-
lung von Léschwasser im Plangebiet und der Ortslage Hof Lalchow sicherge-
stellt sein. Die Stadt geht davon aus, dass vorher keine Bauantrage vorliegen
werden.

FD 53
Keine Bedenken

FD 60
Keine Anregungen und Bedenken

FD 62
Keine Einwande
Die Bezeichnung der Gemarkung wird berichtigt.

FD 63
Denkmalschutz

Keine Baudenkmale im Plangebiet vorhanden
Wird zur Kenntnis genommen

Nach gegenwartigem Kenntnisstand keine Bodendenkmale im Plangebiet
vorhanden

Wird zur Kenntnis genommen

Der Hinweis wird beachtet.

Bauplanung/Bauordnung

Keine Bedenken

Die Flurstiicke befinden sich in Privateigentum. Bauwilligkeit wurde gegen-
{iber der Stadt Plau am See nicht gedufiert. Daher wird auf eine Einbeziehung
verzichtet und die jetzige Nutzung als Grinland belassen.
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Hierzu sollte es in der Begrundung Ausfihrungen geben.

Strafien- und Tiefbau
1) Strallenaufsicht

Diesseits keine oder B . K sind nicht b

ED 68 ~ Umwelt

Naturschutz

Damit der i i der und Erg, der Stadt Plau am See OT
Hof Lalchow aus naturschutzrechtlicher Sicht keine Bedenken sind die folgend
genannten Hinweise in der weiteren Planung zu berucksichtigen

1. Der unteren Natur Ist vor ein

Gber die Nutzung der
Kompensationsflache Gemarkung Plau, Flur 17, Flurstock 84 vorzulegen

2 Dee zur ist wie folgt zu andern:
Eine Baufeldberaumung ist nur in der Zeit von Anfang Oktober bis Ende Februar zulassig.

Steinke, SB

Wasser- und Bodenschutz

und Il serschutz schutz wgf. Stoffe |wasser- |ausbau
Ordnung schutz

Gi I | Abs Boden- Anlagen Hoch- Gewasser-

Keine Einwande |20.02.2023 |20.02.2023 080223
Schmiedel | Schmiedel Ahrens

Bedingungen/Au 07.02.23
fi./ Hinw. laut Kruger
Anlage

Ablehnung It
Anlage

Nachforderung
It Anlage

Bodenschutz

Auflagen:

Ergeben sich der A daflr, dass eine schadliche
Bodenveranderung oder Altlast vorliegt, sind die Arbeiten ei und die untere
des L. zu um die weiteren Verfahrensschritte

abzustimmen

, etc.. die im Zuge der Erdarberten freigelegt

werden, sind einer g 9

L und B sind d und zu
nutzen

Die Zwischenlagerung /Bewertung / Verwertung von Boden hal getrennt nach Bodensubstrat zu
erfolgen

sind nicht zu

Die Begriindung wird dahingehend ergénzt.

StraRenaufsicht
Keine Bedenken
Wird zur Kenntnis genommen

FD 68
Naturschutz

1. Der UNB wird vor Satzungsbeschluss ein Nachweis Uber die Nutzung
der Kompensationsflaiche vorgelegt. Dies wird im stadtebaulichen
Vertrag geregelt.

2. Der Hinweis wird geandert.

Wasser- und Bodenschutz

Keine Einwande, wird zur Kenntnis genommen

Zum Bodenschutz gibt es Auflagen und Hinweise.

Die nebenstehenden Auflagen werden in die bodenschutzrechtlichen Hinwei-
se auf dem Plan und in die Begriindung tibernommen.

Die Auflagen werden zur Kenntnis genommen und beachtet.
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- Beim Einbau mineralischer Abfalle (z. B. in B ken ist
nachweislich geeignetes Material (Z 0, Z 1.1) unter B der LAGA' zu len Der
f ist auf g Bei Z 1.1 Material ist ein Abstand von mindestens
einem Meter der P is und dem zu G
einzuhalten
- Wird auft Ib Flachen auf oder in die durchwurzelbare
sind die der Bund: z- und g
bzw. fur dort nicht die Zi g Z-0 der LAGA einzuhalten. Bei der
B tung auf Flachen sind 70% der Vorsorgewerte einzuhalten
und es ist vorab von der LFB Rostock eine und zu
Der schrifiiche is ist auf g
- Nach Abschluss der B Bnahme sind die der nur ibergs in pruch
genommenen Boden durch ggf nicht mehr Befi g
gl o] und F 9
Hinweise: 2 . i, L & d k s AI | t t
Nach gegenwartigem Kenntnisstand sind im Bereich der Erdarbeiten keine schadlichen Der HInWEIS, dass naCh gegenwartlgem KenntnlSStan €ine t asten etc.
gen. Wgen Flachen bzw. Altasien bekannt bekannt sind, wird in die Hinweise auf dem Plan ibernommen.
Die Verwertung B oder F beim Ein- oder Auforingen in die
hat unter B der (insbes.
§§4,7 §§ 10-12 Bundes-B - und 9) zu i H H i L,
erfolgen Nach den gesetzlichen Vorgaben ist der Boden vorsorgend vor stofflichen und Dle H|nWelse zum BOdenSChUtZ Werden zur Kenntnls genommen Und beaCh
Beeir igungen (wie i mit ffen, G: Erosion, tet
Vernassungen, \ gen, \ unter ) zu schutzen Ein baulich "

in Anspruch genommener Boden solite nach Abschluss eines Vorhabens seine naturlichen
Funktionen wieder erfulien konnen

Kruger, SB Grundwasser / Bodenschutz

g‘eegrﬂr:d:nq P dem undsatz zum G und und sind . - " "
verhaltnismafig. Sie beruhen auf § 107 Abs. 1 Landeswassergesetz M-V, §§ 5 Abs. 1, 6 Abs 1, 100 Abs D|e Beg rundung W|rd Zur Kenntn]s genommen .

1, 101 Abs. 1 Wasserhaushaltsgesetz, §§ 1, 2, 13, 14 Landesbodenschutzgesetz M-V und §§ 1, 4 Abs. 5,

7 Bundes-Bodenschutzgesetz.

Imnussionsschutz und Abfall

Ohne Steliungnahme |mmlSSIOnSSChUtZ

hier ohne Stellungnahme

Abfallwirtschaft

Es bestehen aus Sicht der offentlichen keine Ei oder

Abfallwirtschaft
Keine Einwénde

Mit freundlichem Gruf
Im Auftrag _

= 2 g
Zieglér
SB Bauleitplanung

* Anforderungen an die stollliche Verwertung von mineralischen Reststoffen! Abfillen- Techaische Regeln (LAGA M 20 nach
derzcitigem Stand)
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Landkreis Ludwigslust-Parchim
FD Umwelt
Immissionsschutz

Datum: 06. Marz 2023
Bearbeiter: Frau Konow

FD Bauordnung
- im Hause -

Entwicklungs- und Ergdnzungssatzung gem. § 34 Abs. 4 Nr. 1 und 2 BauGB der Stadt Plau
am See, OT Hof Lalchow

Aktenzeichen: BP 230010

Aus Sicht des Immissionsschutzes wird zum oben genannten Planvorhaben wie folgt Stellung
genommen:

Auflagen

1. Die Entwicklungs- und Ergénzungssatzung des Ortsteils Hof Lalchow der Stadt Plau
am See umfasst in der Gemarkung Lalchow Flur 1 mehrere Flurstiicke. Die Flache,
welche im rechtswirksamen Flachennutzungsplan als Wohnbauflache dargestellt ist,
soll zukunftig als Ortsteil (Innenbereich) entwickelt und einzelne Grundstiicke mit der-
zeitiger Lage im AufRenbereich, welche durch die angrenzende Wohnbebauung gepragt
sind, als Ergénzungsflache mit in den Ortsteil einbezogen werden.

Die nahere Umgebung der Entwicklungs- und Ergénzungsflachen sind nach BauNVO
einzuordnen, somit werden die maRgebenden Immissionsrichtwerte festgelegt.

Entsprechend der Einordnung nach BauNVO ergeben sich die festgelegten Abstande
der Standort auRenliegender Bauteile der technischen Geb&udeausstattung (z.B. Kli-
maanlagen, Warmepumpen) zu den maRgeblichen Immissionsorten.

2. Einzelne kurzzeitige Gerduschspitzen durfen die Immissionsrichtwerte am Tage um
nicht mehr als 30 dB (A) und in der Nacht um nicht mehr als 20 dB (A) tberschreiten.

3. Zum Schutz der Nachbarschaft ist die Einhaltung der Immissionsrichtwerte durch ent-
sprechende schalltechnische, bautechnische und organisatorische MaRnahmen zu ge-
wahrleisten.

4. Eine Blendwirkung der eingesetzten Module einer Solaranlage ist fur die Umgebung
auszuschlieBen. Es sind Solarmodule mit einer Antireflexionsbeschichtung zu verwen-
den.

5. Die Abnahme der Feuerungsanlagen hat durch den Schornsteinfeger zu erfolgen.

1./2./3.

Die Auflagen hinsichtlich der Einordnung der Entwicklungs- und Ergénzungs-
flachen in die nahere Umgebung und die damit verbundene Einhaltung der
Immissionsrichtwerte werden beachtet.

4,
Die Auflagen zu Solarmodulen werden beachtet.

5.
Die Auflage zur Abnahme von Feuerungsanlagen wird beachtet.
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6. Die Anforderungen der 1. BImSchV (Verordnung tber kleine und mittlere Feuerungsan-
lagen) vom 26. Januar 2010 sind einzuhalten. Insbesondere mit Hinblick auf die Ableit-
bedingungen (§19 der 1. BImSchV) sind fur Feuerungsanlagen fiir feste Brennstoffe,
die nach dem 31. Dezember 2021 errichtet werden, verschérfte Anforderungen einzu-
halten.

Hinweise

1. Durch die in der Ndhe befindliche Stallanlage in der DorfstraBe kann eine zeitwei-
lige Larm- und Geruchsbeldstigung durch landwirtschaftliche Gerite bzw. Tier-
haltung nicht ausgeschlossen werden.

2. Die Anforderungen zum Schutz der Allgemeinheit und der Nachbarschaft vor schadli-
chen Umwelteinwirkungen sowie zur Vorsorge gegen schéadliche Umwelteinwirkungen
sind zu gewahrleisten (§ 23 BImSchG).

3. Sollten sich Immissionsbeléstigungen fir die Nachbarschaft ergeben, so ist auf Anord-
nung der Behérde nach § 26 BImSchG ein Gutachten (die Kosten tragt der Bauherr)
mit AbwehrmafBnahmen zu erstellen und diese in Abstimmung mit der Behérde termin-
lich umzusetzen.

4. Wahrend der Realisierungsphase von Baumafinahmen sind die Immissionsrichtwerte der
Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baularm — Gerduschimmissionen —
(AVV Baularm) vom 19. August 1970 einzuhalten.

Gez. Konow
SB Immissionsschutz

6.
Die Auflagen zu Feuerungsanlagen werden beachtet.

Die Hinweise werden beachtet.
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Landesamt fur innere Verwaltung
Mecklenburg-Vorpommern

Amt fir Geoinformation,
Vermessungs- und Katasterwesen

Landesamt fur innere Verwaltung Meckienburg-Vorpommern
Pestfach 12 01 35, 19018 Schwenn

Biirogemeinschaft

bearbeilet von: Frank Tonagel!

Stadt und Telefon: (0365) 588-55268
Ziegeleiweg 3 Fax (0385) 509-56030
DE-19057 Schwerin E-Mail: geodatenservice@laiv-mv de
Internet. http:/Anww laiv-mv de
Az: 341 - TOEB202300091

Schwenn, den  30.01.2023

Festpunkte der amtlichen geoditischen Grundlagennetze des Landes
Mecklenburg-Vorpommern

hier: Abrundungssatzung Plau_Hof Lalchow

Ihr Zeichen: 30.1.2023

Anlage: Merkblatt Uber die Bedeutung und Erhaltung der Festpunkte

TSRS ey el . Es befinden sich keine Festpunkte im Plangebiet.
in dem von Ihnen angegebenen Bereich befinden sich keine Festpunkte der amtlichen
geodatischen Grundlagennetze des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Beachten Sie Das Merkblatt wird beachtet.

dennoch fiir weitere Planungen und Vorhaben die Informationen im Merkblatt tiber die
Bedeutung und Erhaltung der Festpunkte (Anlage).
- _ Der Landkreis wurde beteiligt.
Bitte beteiligen Sie auch die jeweiligen Landkreise und kreisfreien Stadte als zustandige
Vermessungs- und Katasterbehorden, da diese im Rahmen von Liegenschaftsver-
messungen das Aufnahmepunktfeld aufbauen. Aufnahmepunkte sind ebenfalls zu
schéatzen.

Mit freundlichen Griilen
Im Auftrag

Frank Tonagel
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Sehr geehrte Damen und Herren,
vielen Dank fiir die Beteiligung an o. g. Vorhaben.

Das Landesamt fur Umwelt, Naturschutz und Geologie M-V gibt zu den einge-
reichten Unterlagen vom 27.01.2023 keine Stellungnahme ab.

Mit freundlichen Griien
Im Auftrag

Kathrin Fleisch

i
b Sl

Mecklenburg-Vorpommern

Landesamt fuir Umwelt, Naturschutz und Geologie
Goldberger Str. 12 b | 18273 Gustrow

Telefon 0385/588 64 193
toeb@lung.mv-regierung.de
www.lung.mv-regierung.de

Keine Stellungnahme durch das LUNG



IStellungnahme Behorde/TOB/Nachbargemeinde

Abwégung der Stadt Plau am See|

Sehr geehrte Frau Hedtke,

beziiglich der Beteiligung an dem o.g. Planverfahren vom 30.01.2023 nimmt der
WAZV wie folgt Stellung. Nach Priifung der Unterlagen hat der WAZV keine Einwénde
gegen den Entwurf der Entwicklungs- und Ergénzungssatzung fiir den Ortsteil Hof
Lalchow der Stadt Plau am See.

Innerhalb des Geltungsbereiches der Satzung sind Leitungen und Anlagen fir die
zentrale Trinkwasserversorgung durch den WAZV vorhanden. Durch die Festlegung
der Satzung wird die bestehende Versorgung durch den WAZV nicht beeintrachtigt.
Fur zuklinftige Bauantrége innerhalb der Satzung ist die Trinkwasserversorgung
gesichert.

Durch die Festlegung der Satzung @ndern sich die Parameter fiir die Berechnung und
Erhebung der Anschlussbeitrédge zur Trinkwasserversorgung. Der WAZV wird nach
Rechtskraft der Satzung eine Uberpriifung der bereits veranlagten Flachen und der
vereinnahmten Anschlussbeitrédge vornehmen. Unter Umsténden kann es zu Nach-
forderungen fir die jeweiligen Grundstiickseigentiimer kommen.

Noch ein Hinweis zu Nr. 6 —Loschwasserversorgung- in der Begriindung zur Satzung.

Der WAZV ist der zusténdige Trinkwasserversorgungsbetrieb der Mitgliedsgemeinden.

Leitungen und Anlagen fir die Léschwasserversorgung und einer dauerhaften Brand-
bekampfung stehen nicht zur Verfiigung. Vorhandene Leitungen oder Hydranten des
WAZYV innerhalb und auBerhalb des Geltungsbereichs der Satzung diirfen nur zur
Erstbrandbekd@mpfung genutzt werden. Eine dauerhafte Léschwasserversorgung darf
nicht tber die Leitungen und Anlagen des WAZV aufgebaut werden.

Bei Rilickfragen erreichen Sie mich unter den angegebenen Kontaktdaten.

Mit freundlichen GriiBen
Im Auftrag

Stefan Gaberle

Ltd. Sachbearbeiter GIS, Leitungsdokumentation, Liegenschaften und Vermessung
Wasser- und Abwasserzweckverband

Parchim-Libz

Neuhofer Weiche 53, 19370 Parchim

Tel. (03871) 725-202

Mobil 01741778488

E-Mail: gaberle@wazv-parchim-luebz.de

www.wazv-parchim-luebz.de

Parchim-Liibz

Keine Einwdnde gegen das Planvorhaben

Es sind Leitungen des WAZV im Plangebiet vorhanden.
Die Trinkwasserversorgung ist gesichert.
Die Hinweise zu den Anschlussbeitréagen werden zur Kenntnis ge-

nommen und beachtet.

Die Hinweise zur Léschwasserversorgung werden zur Kenntnis ge-
nommen und beachtet.

Die Begriindung wird erganzt.
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WBV Midenitz ~ Lubzer Elde* 19399 Dobbertin, Schulstrale 17a

Wasser- und Bodenverband
,,f"f{i(((ﬁ;*(j:; - Lt’iéjin Elde"

Biirogemeinschaft Stadt & Landschaftsplanung

Ziegeleiweg 3

19057 Schwerin

Ihr Zeichen, Ihre Nachnicht Unser Zeichen. Unsere Nachricht Telefon. Name Datum

20.02.2023

Stellungnahme zur Mainahme: Ent und Ergénz ung Plau am See OT Hof Lalchow
Sehr geehrte Damen und Herren, Keine Bedenken zum Planvorhaben
gegen die geplante Malinahme haben wir keine B ) oder Einwande. Es ist kein . . & -
2. Ordnung in unserer Unterhaltungspflicht betroffen oder beeinflusst. Der Hinweis zu Dralnanlagen wird beachtet.
vV d Dra sind zu hten (Grundsti i 0 sind in das PI

einzubeziehen).
Mit freundlichen GriiRen

Py .

— e
WBV Dobbertin
i. A. Sebastian Lange
Verbandsingenieur
Herr Lobel Herr Balzer 038736/42407

038736/42441

E£-Mail
whv_dabbertin@wbv-mv.de
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Sehr geehrte Damen und Herren,
vielen Dank fiir lhre Anfrage zu unseren Versorgungsanlagen.

Im Plangebiet befinden sich Netzanlagen der WEMAG Netz GmbH, auf dem
Flurstiick 253 unter anderem eine Trafostation, eine 20 KV Freileitung und
mehrere 1 KV Erdkabel. Die Anlagen missen jederzeit frei zuganglich sein,
diirfen nicht eingezaunt,- und iberbaut werden (siehe Entwicklungs- und Er-
ganzungssatzung Punkt 5 und 6). Bei Bau und Planungstatigkeiten im Bereich
der 20 KV Freileitung sind die DIN Abstinde einzuhalten (siehe Schutzanwei-

sung). Gegebenenfalls miissen diese Anlagen kostenpflichtig umgelegt werden.

Fir eine elektrotechnische ErschlieBung bzw. eine Netzanlagenumlegung im
Plangebiet ist Ihrerseits bei der WEMAG Netz GmbH ein separater Antrag zu
stellen. Die Antragsstellung sollte 12 Monate vor Baubeginn erfolgen. Die Er-
schlieBung ist kostenpflichtig. Fiir eine Kostenermittlung bendtigen wir unter
Angabe der Vorgangsnummer 52337171 folgende Dokumente:

e Amtlichen B-Plan

e Parzellenplan, Bebauungsplan
Die WEMAG Netz GmbH ist in die Planungen friihzeitig einzubeziehen. Ein
interner Planungsingenieur wird im Rahmen der Kostenermittlung benannt.

Fur die elektrotechnische ErschlieBung des Plangebietes sind entsprechende
Leitungstrassen nach DIN 1998 sowie ein moglicher Trafostationsstandort
(FlachengroRe 4 x 6 [m]) vorzuhalten.

Fir alle Bau- und Planungsarbeiten an bzw. in der Nahe unserer Netzanlagen
ist unsere ,Schutzanweisung von Versorgungsleitungen und -anlagen” zu be-
achten. Dieses Dokument ist fiir unser gesamtes Versorgungsgebiet verbind-
lich. Sie kénnen es unter folgendem Pfad herunterladen: http://www.wemag-
netz.de/ einzelseiten/leitungsauskunft/index.html

Mit diesem Schreiben erhalten Sie als Anlage einen Bestandsplan mit Lage und
Verlauf unserer Versorgungsleitungen/ -anlagen.

Jede Auskunft wird protokolliert und ist 4 Wochen ab Auskunftsdatum giiltig.
Weitere Informationen zur Giiltigkeit finden Sie in der Schutzanweisung.

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass Anlagen anderer Versorgungstrager und
Einspeiser von regenerativen Energien vorhanden sein kdnnen!

Mit freundlichen GriiBen
Ihre Leitungsauskunft der WEMAG Netz GmbH

Im Plangebiet befinden sich Netzanlagen der WEMAG.

Die Hinweise in Bezug auf diese und auf geplante Anlagen werden beachtet.

Die Schutzanweisung wird beachtet.

Der Lageplan wird beachtet.

Der Hinweis auf mogliche andere Versorgungstréger wird beachtet.

11
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Ss0 - Exgarzungesatzung - 7 Ho

Der Lageplan wird zur Kenntnis genommen und beachtet.
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Der Lageplan wird zur Kenntnis genommen und beachtet.

o pesiheetd
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Der Lageplan wird zur Kenntnis genommen und beachtet.

14
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Unser Zeichen: XTPD 2023/00450

Sehr geehrte Damen und Herren,
vielen Dank fur lhre Anfrage zu unseren Versorgungsanlagen.

Ihr Anliegen bearbeiten wir im Auftrag der WEMACOM Telekommunikation
GmbH und WEMACOM Breitband GmbH.

Mit diesem Schreiben erhalten Sie als Anlage Bestandspléne der vorhande-
nen Versorgungsanlagen der WEMACOM im Bereich Ihres Bauvorhabens.

Fir alle Bau- und Planungsarbeiten an bzw. in der Nahe unserer Netzanlagen
ist unsere ,Schutzanweisung von Versorgungsleitungen und —anlagen” zu
beachten. Dieses Dokument ist fir unser gesamtes Versorgungsgebiet ver-
bindlich. Sie kénnen es unter folgendem Pfad herunterladen:
Leitungsauskunft | www.wemacom.de

Im Bereich der Baumafinahme ist Handschachtung sowie eine 6rtliche Ein-
weisung erforderlich!
Die Ausstellung der Schachtscheine erfolgt vor Ort.

Hinweis :

Leitungen sind in jedem Fall durch fachgerechte ErkundungsmafRnahmen
(Ortung, Querschlage, Suchschlitze, Handschachtung etc.) festzustellen.

Bitte setzen Sie sich zeitnah mit Herrn Panke (Tel.0385 / 755-2224 bzw. per
E-Mail leitungsauskunft@wemacom.de) in Verbindung, um einen Vororttermin
zu vereinbaren.

Jede Auskunft wird protokolliert und ist 3 Monate ab Auskunftsdatum guiltig.
Bei weiteren Fragen kommen Sie gerne auf uns zu.

Freundliche Griike

René Panke

Dokumentation

WEMACOM Telekommunikation GmbH
Tel.: +49 385 755-2441
leitungsauskunft@wemacom.de

Hausadresse: Zeppelinstralle 1, 19061 Schwerin
Mit voller Bandbreite fiir unsere Region: www.wemacom.de

Die Bestandsplane werden beachtet.

Die Schutzanweisung wird beachtet.

Die Hinweise zu Handschachtung und Erkundungsmafnah-
men werden beachtet.

15
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-

Der Lageplan wird zur Kenntnis genommen und beachtet.
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Sehr geehrte Frau Hedtke,

hiermit mdchten wir Innen mitteilen, dass im gesamten Ortsbe-
reich von Hof Lalchow keine Versorgungsleitungen bzw. Anla-
gen,

die im Verantwortungsbereich der HanseGas GmbH liegen, vor-
handen sind.

Ein Konzessionsvertrag zwischen der HanseGas GmbH und der
Gemeinde Hof Lalchow, fir eine Gasversorgung des Ortes, be-
steht nicht.

Freundliche GriRe
Michael Baudisch

Netzdienste MVP

T +49-38726-839 48 13

F +49-38726-839 48 15

M +49-171 762 07 31
michael.baudisch@hansegas.com

HanseGas GmbH
Parchimer Stralle 2
19372 Spornitz

www.hansegas.com

Keine Anlagen der HanseGas GmbH vorhanden
wird zur Kenntnis genommen

17
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PENr. G6917/23 - 07.02.2623 - Sevie 1 von 36

GDMcom
haft Stadt & Landschaftsplanung fimpectpati Stefan Jope
Dlp' -Ing. Marion Hedtke Tokelon 0341/3504-133
Ziegeleiweg 3 . b sl leitungsauskunita gdmeom de
19057 Schwerin b
Uisser Zodlier PEREL 00917/23

Reg.-Tk.: 00917/23
PE-Nr. bel welterem Schriftver kel

bitte unbedingt angebent
07.02.2023
ickl und Ej g g der Stadt Plau am See, OT Hof Lalchow - Entwurf
(Stand llovember 2022)
""',M'“'I" an: 1hr Zeichen:
vom:
EMail 27.01.2023 GOMCOM

Sehr geehrte Damen und Herren,

bezugnehmend auf Thre oben genannte/n Anfrage(n), erteilt GDMcom Auskunft zum angefragten Bareich fiir
die folgenden Anlagenbetreiber:

e e Seidbal  hibes Im Plangebiet ist der Anlagenbetreiber ONTRAS betroffen.
Erdgasspeicher Peissen GmbH . Halle micht betroffen  Auskunft Allgemein Wird zur Kenntnis genommen und beachtet

::nhg:: )I‘llecg:sellschaft mbH (Netzgebiet Thiringen- 'S‘Eh':ba;g@b‘ nicht betroffen Auskunft Allgemein

ONTRAS Gastransport GmbH 2 Leipzig betroffen ONTRAS

VNG Gasspeicher GmbH 2 Leipzig nicht betroffen Auskunft Allgemein

o Die Fermgas Netzgeselischalt mbi (FG) ist Elgentiimer und Betieiber der Ankagen der fitiheren Famgas Thilrkgen-Sachsen Gmbi
(FGT), dar Erdgasversorgungsgeselbchaft This igen-Sachisen mbH (EVG) baw. der Brdoast arspor tgeselischaft Thixingen-

Sachsen mbi (E16

Wir veben dorauf

N, (Imsilk- Thnen gl als Elgentiimer in von Energieantagen bekannte VNG — Verbundnetz Gas AG, Lebaig, im

2Zuge ge mllml ntegricros Enecgievessorgungsunternehinen aim 01.03.2012 e Bgentum
an den dem chil h ,Nl' L auf die CHTRAS - VNG G.nhml GmbH (mmmehr
femicrend als ONTRAS Gastransport Gmbi 1) uld v Dm-nmm an den dem C Nl h Speiche

E jleank aul die VNG G. 1 dibes tragen hat. Die VNG - Verbundnelz Gas AG ist damll nicht mdw Eigentiimer in

von Enctgieanbgen
Diese Auskunft gilt nur fur den dargestellten Bereich und nur fiir die Anlagen der vorgenannten

Unternehmen, so dass noch mit Anlagen weiterer Betreiber gerechnet werden muss, bei denen weitere
Auskiinfte einzuholen sind!

18
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PE-Nr. 00917723 - 07.02.2023 - Seze 2 von 36

Bitte prufen Sie, ob der dargestelite Bereich den Ihrer Anfrage enthalt.

Karte: cnmaps ©Gedd &sis-DE/BKG{ZSHH
Dastdlung angefragter Berexch: | WGS84 - Geographisch (EPSG:4326) 53.432358, 12.241053

Kate: anmaps @GecBasis-DEBKG/ZSHH
Darstellung angefragter Bereich: 2 WGS84 - Geographisch (EPSG:4326) $3.456426, 12.205672

Mit freundlichen GriBen
GDMcom GmbH

-Dizses Schreiben ist ohne Unterschrift gliltig.-

Der dargestellte Bereich wurde gepriift und wird bestatigt.

Der dargestellte Bereich wurde geprift und wird bestatigt.
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Kostenlos mit BIL - BUNDESWEITES INFORMATIONSSYSTEM ZUR LEITUNGSRECHERCHE
https://portal.bil-leitungsauskunft.de/login

Anlagen: Anhang
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GDMcom

Anhang - Auskunft Allgemein

2um Betreff: ickl und Er der Stadt Plau am See, OT Hof

Lalchow - Entwurf (Stand November 2022)

PE-Nr.: 0091723
Reg.-Nr.: 00917/23

e Uri . . . .
e ey i This el Im Plangebiet sind nebenstehende Anlagenbetreiber nicht betroffen.
Erdgasspeicher Peissen GmbH

icher Peissen Wird zur Kenntnis genommen

Im angefragten Bereich befinden sich keine Anlagen und keine zurzeit k den P derfs oben
Anlagenbetreiber/s.
Wir haben keine Einwande gegen das Vorhaben.

Weitere Anlagenbetreiber

Bitte beachten Sie, dass sich im angefragten Bereich Anlagen Dritter befinden kénnen, fir die GDMcom fur die
Auskunft nicht zustandig ist.

Hinweis zu weiteren Anlagenbetreibern wird zur Kenntnis genommen

- Dieses Schreiben ist ohne Unterschrift giiltig. —
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im Auftrag der
GDMcom +@aONTRAS

Anhang — ONTRAS Gastransport GmbH

Stellungnahme zum Verfahren

zum Betreff: Entwicklungs- und Erganzungssatzung der Stadt Plau am See, OT Hof Lalchow - Entwurf

(Stand November 2022)
PE-Nr: 00917/23
Reg.-Nr.: 00917/23 5 3 s
Die Schutzanweisung wird beachtet.
Die beili de Schut isung ist licher Bestandteil dieser Auskunft und zwingend zu beachten.

Im angefragten Bereich befinden sich die folgenden Anlagen des oben genannten Anlagenbetreibers.

Die Ferngasleitung liegt in der Flache fur die AusgleichsmaRnahme, jedoch ist

Die Anlagen liegen in der Regel mittig im angegebenen Schutzstreifen (ggf. abweichende
denl

reree ol b, den digialen Dutan 2u antashimen): die Pflanzung in dem Bereich geplant, in dem die Leitung nicht verlauft.
Schutz-
Anlagen-
Antagentyp kenn- DN |siresfen | zustindig
zeichen
(in m)
Femgastettung (FGL) % 600 8,00 |SHTRAS Castrarspart Crnbiti]
(sPf), mit (¢ ), mit
Fermsprechdose (F5); Gas Merk- oder Messstein (G), Mantelrohrfe (MR) mit
fen (KR), glasfaserverstirkte FGL-Umhillung (GFK), Wassertopf
Magliche sonstige Einbauten und Zubehor W), (s)mit ! und Ausblaser (A),
Isolierstiick/e (J), Betonreiter (BR), (Kabel-) Schutzrohr/e (SR), Kabalmuffen
(KM), Kab I (KR), Kabeld (KUFB), (),

Lage der Leitung wird zur Kenntnis genommen

Die derzeitige ungefahre Lage dieser Anlag h Sie bitte anl| den Planunterlagen.

Die Angaben zur Lage der Anlagen sind so lange als unverbindlich zu betrachten, bis die tatsachliche Lage in
der Ortlichkeit unter Aufsicht des zustandigen Betreibers/ Dienstleisters festgestellt wurde. Erforderfiche
Suchschachtungen sind durch den Antr: ller/ das B h in Handschachtung auf eigene Kosten
durchzufihren.

Keine Einwénde zum Planvorhaben
Zum Entwurf zur Entwicklungs- und Erganzungssatzung der Stadt Plau am See fur den Ortsteill Hof Lalchow
(Stand November 2022) bestehen grundsatzlich keine Einwande. Zu beachten sind folgende Auflagen und

Hinweise: Auflagen und Hinweise werden zur Kenntnis genommen

1. Im Schutzstreifen dirfen fur die Dauer des Bestehens der Anlage/n keine baulichen Anlagen
errichtet oder sonstigen Einwirkungen vorgenommen werden, die den Bestand oder Betrieb der
Anlage/n voriibergehend oder dauerhaft beeintrachtigen/gefahrden konnen.

2. Ausden anliegenden Planunterlagen ist zu entnehmen, dass sich die o.g. Anlage auBerhalb des
raumlichen Geltungsbereiches der Satzung der Stadt Plau am See befindet.

3. Nach derzeitigem Kenntnisstand befindet sich die ONTRAS-Ferngasleitung (FGL) 99 im Bereich der
Sammelkompensationsfliche der Stadt Plau am See, Gemarkung Plau, Flurl7, Flurstiick 84.

4. Mit Blick auf die KompensationmaBnahmen 1.10 weisen wir darauf hin, dass die Schutzstreifen von

Ferngasleitungen grundsatzlich sichtfrei zu halten sind. Eine Bepflanzung hat grundsatzlich
auBerhalb des Schutzstreifens zu erfolgen.
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Seits 2 von 2
im Auftrag der
- GDMcom +@«aONTRAS
Nach Rucksp_rache mit gem fur das Teritorium zustandigen Netzbe_reich, ist ein M:nQestgbsFand von Dle Ferng_asleitung Ilegt in def FIaChe fUl' dle qupensationsmaﬂnahme, je'
o o beRestg hae;der. Remgasleiting (FGL) 99, Rilr PAanzungenmit Stieleichen doch ist die Pflanzung in dem Bereich geplant, in dem die Leitung nicht ver-
lauft.
Fiir gegeb falls erforderliche Z [ zum Schutz vor Wildschaden, gilt ebenfalls ein
Mind d von 15 m beidseitig zur Leitu hse der Ferngasleitung (FGL) 99. Eine
Eil des Freihal korridors ist nicht zulassig.
5. Wir empfehlen in der B d Entwurf der Entwi klun s d E tzung auf das % o . 55
Verhiidansein 46 v ADibg ih Bensch dar Kampensationmasashian 1.10 Rzwes Die Begriindung wird ergénzt.

6. Der oben genannte Anlagenbetreiber ist weiter an der Planung/ dem Verfahren zu beteiligen.
7. Nach Abschluss des Verfahrens ist uns der Beschluss zu iibergeben.

Der Anlagenbetreiber wird Uiber die Beschlussfassung informiert.

Mit freundlichen GruBen
GDMcom GmbH

-Dieses Schreiben ist ohne Unterschrift guitig.-

Anlagen/ mitgeltende Unterlagen:
Leitungsschutzanweisung

Anlagen/ Plane:

Ubersichtskarte

Grundriss FGL 099 109 - 110

Verteiler:

Frau Dipl.-Ing. Marion Hedtke L i Stadt & L
Herr Salomon ONTRAS Gastransport GmbH
Herr Szadkowski ONTRAS Gastransport GmbH
Herr Lunow ONTRAS Gastransport GmbH
Herr Kroger ONTRAS Gastransport GmbH
Herr Heher ONTRAS Gastransport GmbH
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Der Lageplan wird zur Kenntnis genommen und beachtet.
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Abwagung der Stadt Plau am See

IStellungnahme Behérde/TOB/Nachbargemeinde

Der Lageplan wird zur Kenntnis genommen und beachtet.
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Der Lageplan wird zur Kenntnis genommen und beachtet.
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Abwagung der Stadt Plau am See

Vodafone GmbH / Vodafone Deutschland GmbH
Eckdrift 81 * 19061 Schwerin

Blrogemeinschaft Stadt & Landschaftsplanung - M. Hedtke
Ziegeleiweg 3
19057 Schwerin

Zeichen: Netzplanung, Stellungnahme Nr.: S01232701

E-Mail: TDRA-O-.Schwerin@vodafone.com

Datum: 02.03.2023

Stadt Plau am See, Entwicklungs- und Ergénzungssatzung fur
den Ortsteil Hof Lalchow

Sehr geehrte Damen und Herren,
wir bedanken uns fur lhr Schreiben vom 27.01.2023.

Wir teilen lhnen mit, dass die Vodafone GmbH / Vodafone
Deutschland GmbH gegen die von Ihnen geplante Baumalnah-
me keine Einwande geltend macht. Im Planbereich befinden sich
keine Telekommunikationsanlagen unseres Unternehmens. Eine
Neuverlegung von Telekommunikationsanlagen ist unsererseits
derzeit nicht geplant.

Freundliche GrifRe
Vodafone GmbH / Vodafone Deutschland GmbH

Keine Einwande gegen das Planvorhaben

Es befinden sich keine Anlagen des Unternehmens im Plangebiet. Eine Neu-
verlegung ist nicht geplant.
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Abwéagung der Stadt Plau am See

P amm—

“f50hert

Burogemeinschaft Stadt & Landschaftsplanung

Ziegeleiweg 3
19057 Schwenn

Entwurf der Entw und Ergi
den Ortsteil Hof Lalchow

g der Stadt Plauam See flr

Sehr geehrte Frau Hedtke,
Ihr Schreiben haben var dankend erhalten

Nach Prufung der Unterlagen teilen wir lhnen mit, dass sich im Plangebiet derzeit

keine von der 50Hertz Transmission GmbH betriebenen Anlagen (z. B Hochspan-
nungsfreileitungen und -kabel, L p rke, I rbindungen sowe Ver-
und E ngen) oder in Zeit geplant sind

Diese Stellungnahme gilt nur fur den angefragten raumlichen Bereich und nur fur die
Anlagen der S0Hertz Transmission GmbH

Freundliche Grule

S0Hertz Transmission GmbH

Atzrodt Frosb

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschnft guitig

Elia Group

$0Hertz Transmission Gm bH

G
Netzbetries

Heidestrato2
10557 Berkn

Deatum
30.01 2023

Unser Zechen
2023-000531-01-TG

Ansprechpatner/in
Frau Froeh

Telef on-Durchwahl
030/5150- 3485

Fax-Durchvah

EMai
loitungs auskunft @50nentz com

Ihre Zeschen

Ihre Nachrichtv om
27012023

Vorsitzender des Aufsichtsrates
Chrstiaan Peeters

Geschaftsfuhrer
Stefan Kapferer, Varsitz
Or. Dirk Biermann
SyMvia Barcherdng

Or. Frank Gofletz
Marco Nix

5tz der Geselischaft
Berdn

Handeisregater
Amtsgencht Charlottenturg
HRE 84446

Bankv erbindung

BNP Parbas, HLFFM
BLZ 512105 00
KontoNr. €223 7410 19
1BAN:

DET75 5121 0600 9223 7410 19
BIC: BNPADEFF

USt-Id -Nr. DEB13473851

RN

www.50hertz.com

Es befinden sich keine Anlagen des Unternehmens im Plangebiet. Eine Neu-

verlegung ist nicht geplant.
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Abwagung der Stadt Plau am Se¢|

Gemeinde Dobbin-Linstow

Betr.: Benachrichtigung der Behdrden und sonstigen Trager 6ffentlicher
Belange gemaR § 4 Abs. 2 BauGB und Nachbargemeinden gemaR
§ 2 Abs. 2 BauGB sowie Benachrichtigung tber die 6ffentliche
Auslegung nach § 3 Abs. 2 BauGB

hier: Entwicklungs- und Ergdnzungssatzung der Stadt Plau am See fiir den
Ortsteil Hof Lachow gemaR § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 und 3 BauGB,
Gemarkung Hof Lachow, Flur 1

m Aufgaben oder Interessen der Gemeinde Dobbin-Linstow werden durch die
o.g. Planungen nicht berihrt.
Es werden keine Anregungen z2ur o.g. Planung gegeben.

D Von der Gemeinde Dobbin-Linstow werden folgende Anregungen gegeben:

7

Al W (o

ann
Biirgermeister

[,y‘qp $gxiten des Amtes Krakow am See gibt es keine Bedenken.
AT Krakow am Ses

Dok
TAESGCh e 1
Krakow am See, den 22.02.2023

Die Gemeinde Dobbin-Linstow wird durch die Planung nicht bertihrt.

Keine Anregungen
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Abwagung der Stadt Plau am Se¢]

Amt Robel-Miiritz

Der Amtsvorsteher

fur die Gemeinde Stuer

Amt Robel-Muritz, Marktplatz 1, 17207 Robel/Muritz

Amt Bauamt
Auskunft erteiltt M Albrecht
Amt Rébel-Mdritz Zimmer Vorwahl Durchwahl
Fir die Gemeinde Altenhof 28 039931-80 152
Zentrale: 039931 800 Fax. 28152
E-Mail m. roebel- tz. de
Ihr Zeichen Ihre Nachricht vom Mein Zeichen Datum
27.01.2023 4-61-al/ 09.02.2023

Entwurf der Entwicklungs- und Erganzungssatzung der Stadt Plau am See

fiir den Ortsteil Hof Lalchow

nach § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 und 3 BauGB

Sehr geehrte Damen und Herren,

durch die Entwicklungs- und Erganzungssatzung der Stadt Plau am See werden planungsrechtliche

Belange und Entwicklungsziele der Gemeinde Stuer nicht beriihrt.

Die Gemeinde Stuer erhebt keine Einwdnde gegen die vorli

2022).

Mit freundlichen GriiBen
Im Auftrag

Montz Albrecht
Datum: 09.02.2023 11:07 Uly

S8 Baulettplanung

de Planung (Stand November

Internet: hitps /fuerw amt ol de

E-Mail: bel 1tz de

Glaublger4D: DE13Z2ZZ00000173365
IBAN: DE20 1505 0100 0110 1144 00
BIC: NOLADE21WRN

Stadt

Kontoinhaber: Stadt Robel/Muritz
IBAN: DE0G 1506 1618 0001 0093 20
BIC: GENODEF1WRN

Kelle, Kieve, Larz. Leizen, Melz, Pnbu'n Rechlxn Schwarz. Sietow. Stuer, Sidmuritz

Offnungszeiton:

Mo /Di: 9.00-12.30 Uhr

Di' 13.30-15.30 Uhr

Mi: geschiossen

Do: 8.00-12.30, 13.20-17 30 Uhr
Fr. 9.00-1230 Uhr

Altenhed, Botlewick. Buchholz. Butow, Eldetal, Fincken, Gotthun, Groft

Kontaht mit dem Amt Robel-Muritz ist mst der

Der oder
Speicherung und Verarbertung der von Innen ggf. mageteiten personichen Daten verbunden Rechtsgrundiage hierfur istArt 6 Abs. 1
e der D:

(DSGVO) der Union in

schulzgeselzes (DSG M-V). Wertere

erhaften Sie hier hitps JAvww.

mit § 4 Abs. 1 des Landesdaten-
php

Die Gemeinde Stuer wird durch die Planung nicht berihrt.

Keine Einwande
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Stadt Plau am See

Beschlussvorlage

S/19/0307

offentlich

Satzungsbeschluss nach § 10 Abs. 1 BauGB uber die
Entwicklungs- und Erganzungssatzung der Stadt Plau
am See flur den Ortsteil Hof Lalchow

Organisationseinheit:

Antragsteller:

Bau- und Planungsamt

Datum

02.05.2023

Aktenzeichen:

Beratungsfolge Geplante Sitzungstermine O/N
Ausschuss fir Stadtentwicklung, Bau- und -
Infrastruktur und Umwelt (Vorberatung) 12.06.2023 0
Hauptausschuss (Vorberatung) 19.06.2023 o)
Stadtvertretung Plau am See (Entscheidung) 28.06.2023 o)

Beschlussvorschlag:
1. Die Stadtvertretung beschlie3t die Entwicklungs- und Erganzungssatzung der Stadt
Plau am See fur den Ortsteil Hof Lalchow gem&f3 8§ 10 Abs. 1 BauGB als Satzung.

Die Begriindung wird gebilligt.

2. Der Blrgermeister wird beauftragt, den Satzungsbeschluss Uber die Entwicklungs-
und Erganzungssatzung der Stadt Plau am See fir den Ortsteil Hof Lalchow
ortsuiblich bekannt zu machen. Dabei ist auch anzugeben, wo die Satzung mit
Begriindung wahrend der Dienststunden eingesehen und lber den Inhalt Auskunft
verlangt werden kann.

Finanzielle Auswirkungen:

GESAMTKOSTEN AUFWANDI/AUSZAHLUNG IM | AUFWAND/AUSZAHLUNG ERTRAG/EINZAHLUNG

LFD. HH-JAHR JAHRL. JAHRL.

00,00 € 00,00 € 00,00 € 00,00 €

FINANZIERUNG DURCH VERANSCHLAGUNG IM HAUSHALTSPLAN
Eigenmittel 00,00 € | Im Ergebnishaushalt Ja / Nein
Kreditaufnahme 00,00 € | Im Finanzhaushalt Ja / Nein
Forderung 00,00 €
Ertrége 00,00 € | Produktsachkonto 00000.0000
Beitrége 00,00 €
Sachverhalt:

Mit der vorliegenden Satzung geméanR 8§ 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 BauGB beabsichtigt die Stadt
Plau am See bebaute Bereiche im Auf3enbereich, die im rechtswirksamen
Flachennutzungsplan als Wohnbauflache dargestellt sind, als einen im Zusammenhang
bebauten Ortsteil festzulegen (Entwicklungssatzung). Auf3erdem sollen einzelne
AulRenbereichsflachen, die durch die angerenzende Wohnbebauung gepragt sind, gemaf3 §




34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 BauGB in den im Zusammenhang bebauten Ortsteil Hof Lalchow
einbezogen werden (Erganzungssatzung).

Nachdem zuvor auf Grundlage des § 1 Abs. 7 BauGB die 6ffentlichen Belange (private
Belange wurden nicht gedulRert) abgewagt wurden (abwéagungsrelevante Sachverhalte
waren auf dem Plan und in der Begriindung nicht zu &ndern/ergénzen), ist als nachster
Verfahrensschritt die Beschlussfassung Uber die Satzung entsprechend § 10 Abs. 1 BauGB
vorzunehmen. Aus den vorgebrachten Stellungnahmen der Behdrden und Trager 6ffentlicher
Belange wahrend der 6ffentlichen Auslegung wurden keine Anderungen/Erganzungen der
Planungsunterlagen erforderlich, die zu einer erneuten 6ffentlichen Auslegung nach § 4a
BauGB fiihren wirden.

Die Entwicklungs- und Erganzungssatzung der Stadt Plau am See flir den Ortsteil Hof
Lalchow ist als Satzung zu beschlie3en, die Begriindung zu billigen.

Die Satzung tritt nach erfolgter ortsiiblicher Bekanntmachung in Kraft.

Anlage/n:
3 Planzeichnung (6ffentlich)
4 Begriindung (6ffentlich)

5 Textteil zur Planzeichnung (6ffentlich)
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Endfassung:
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der Stadt Plau am See, Ortsteil Hof Lalchow
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Gemarkung Lalchow
Flur 1

MaBstab 1: 1500

Biirogemeinschaft Stadt & Landschaftsplanung
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Begriindung
fiir die Entwicklungs- und Erganzungssatzung
der Stadt Plau am See
fiir den Ortsteil Hof Lalchow

gemal § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 und 3 BauGB
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Entwicklungs- und Ergadnzungssatzung der Stadt Plau am See
fur den Ortsteil Hof Lalchow - Satzungsbeschluss

1.  Allgemeines

Anlass fur die Planung ist die Absicht der Stadt Plau am See, die Ortslage Hof Lalchow als Ortsteil
zu entwickeln und einzelne Grundstiicke als Erganzungsflache mit in den Ortsteil einzubeziehen.
Damit soll der groRen Nachfrage nach Bauland fiir Wohnnutzungen Rechnung getragen werden
und eine Beurteilung von Bauvorhaben in Hof Lalchow nach § 34 Baugesetzbuch (BauGB) er-
moglicht werden.

In dem Ortsteil Hof Lalchow hat seit Jahren keine bauliche Entwicklung stattgefunden, so dass
die Ausweisung von einer Ergénzungsflache mit einer GréRe von ca. 0,5 ha und der Entwicklung
der vorhandenen Bebauung zu einem im Zusammenhang bebauten Ortsteil der Eigenentwick-
lung der Stadt und seiner Ortsteile entspricht.

Fir das Stadtgebiet der Stadt Plau am See besteht ein Flachennutzungsplan, in Kraft getreten
am 11.09.2002. In diesem ist die Ortslage Hof Lalchow als Wohnbauflache dargestellt. Seitdem
hat dieser zwei Anderungen erfahren, die jedoch nicht den Geltungsbereich der vorliegenden
Satzung betreffen. Die 2. Anderung ist am 20.11.2013 in Kraft getreten.

2.  Planungsziel

Die Stadt Plau am See beabsichtigt, mit der vorliegenden Satzung gemaR § 34 Abs. 4 Satz 1
Nr. 2 BauGB bebaute Bereiche im AuRenbereich, die im rechtswirksamen Flachennutzungsplan
als Wohnbauflache dargestellt sind, als einen im Zusammenhang bebauten Ortsteil festzulegen
(Entwicklungssatzung). Auerdem sollen einzelne Aulenbereichsflachen, die durch die angren-
zende Wohnbebauung gepragt sind, geman § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 BauGB in den im Zusam-
menhang bebauten Ortsteil Hof Lalchow einbezogen werden (Erganzungssatzung).

Dieses Planungsziel ergibt sich daraus, dass Vorhaben im Ortsteil Hof Lalchow derzeit noch nicht
nach § 34 BauGB als Vorhaben innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteils (Innen-
bereich) beurteilt werden kénnen. Dies stellte in der Vergangenheit ein Hinderungsgrund fiir das
Bewilligen von Bauantrdgen dar. Neubauten sowie das zeitgeméfRe Ausnutzen der Grundstiicke,
z. B. durch die Errichtung von Carports oder Garagen, wurden dadurch erschwert bzw. waren
nicht moglich. Die Grenzen des Innenbereiches sollen in der vorliegenden Satzung so festgelegt
werden, dass jeweils die gesamten mit der Hauptnutzung unmittelbar verbundenen tGiberbaubaren
Grundstiicksflachen in den Innenbereich einbezogen werden. Weiterhin werden Ergénzungsfla-
chen innerhalb der Ortslage festgesetzt. Es werden die planungsrechtlichen Voraussetzungen fir
eine Bebauung dieser Flachen geschaffen. Da der Innenbereich nach Maligabe des § 34 BauGB
grundsatzlich bebaubar ist, werden sich mit der Aufstellung dieser Satzung zukunftig Bauantrage
und Entscheidungen zu Bauvoranfragen durch die Genehmigungsbehdérde (Landkreis Ludwigs-
lust-Parchim) eindeutiger und schneller regeln lassen.

Es sollen einzelne Festsetzungen nach § 9 Abs. 1 BauGB getroffen werden. Die Beurteilung der
Zulassigkeit der Bauvorhaben erfolgt nach Inkrafttreten der Satzung zukunftig nach § 34 Abs. 1
BauGB, d. h. als ein innerhalb des im Zusammenhang bebauten Ortsteils Hof Lalchow befindli-
ches Vorhaben. Innerhalb des Satzungsgebietes sollen Vorhaben zuldssig sein, die sich nach Art
und Maf der baulichen Nutzung, der Bauweise und der Grundstiicksflache, die Giberbaut werden
soll, in die Eigenart der ndheren Umgebung einfiigen und deren ErschlieBung gesichert ist. Die
Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhéltnisse miissen gewahrt bleiben; das Ortsbild
darf nicht beeintrachtigt werden.

Die Stadt legt mit der Festsetzung einer Baugrenze und der Anzahl der Vollgeschosse die Lage
und Hoéhe der zukiinftigen Bebauung fest. Damit wird dem Einfligegebot in die ndhere Umgebung
Rechnung getragen.
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Es wird eine Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung durchgefiihrt.

Seit der Novellierung des Baugesetzbuches von 2004 und der Anpassung an das europdische
Recht sind die Umweltbelange starker in die Bauleitplanungen der Stadte und Gemeinden einzu-
stellen. Die Belange des Umweltschutzes, einschlief3lich des Naturschutzes und der Landschafts-
pflege, sind zu beachten.

Im § 34 Abs. 5 BauGB werden die Voraussetzungen fir die Aufstellung einer Entwicklungs- und

Erganzungssatzung geregelt

- Die Satzung ist mit einer geordneten stadtebaulichen Entwicklung vereinbar.

- Es ergeben sich im Satzungsgebiet keine Vorhaben, die die Durchfiihrung einer Umweltver-
traglichkeitspriifung nach dem Gesetz tber die Umweltvertraglichkeitspriifung oder nach Lan-
desrecht erforderlich machen.

- Es sind keine nach § 1 Abs. 6 Nr. 7b BauGB genannten Schutzgebiete betroffen.

3 Verfahren

Zur Umsetzung des Planungsziels fassten die Stadtverireter der Stadt Plau am See am
14.12.2022 den Beschluss zur Aufstellung der Entwicklungs- und Ergdnzungssatzung fir den
Ortsteil Hof Lalchow. Grundlage hierfir bildet § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 und 3 BauGB i. d. F. der
Bekanntmachung vom 03. November 2017 (BGBI. | S. 3634), zuletzt gedndert durch Gesetz vom
04. Januar 2023 (BGBI. 2023 | Nr. 6).

Die Aufstellung der Entwicklungs- und Ergénzungssatzung der Stadt Plau am See erfolgt mit
Beteiligung der Offentlichkeit und der von der Planung beriihrten Behérden und sonstigen Tréager
offentlicher Belange nach § 34 Abs. 6 Satz 1 BauGB analog dem vereinfachten Verfahren nach
§ 13 Abs. 2 Nr. 2 und 3 BauGB. Auf die Satzung wird auRerdem § 10 Abs. 3 BauGB angewendet,
d. h. nach dem Abwéagungs- und Satzungsbeschluss kann die Satzung bekannt gemacht werden.

Die Stadtvertretung der Stadt Plau am See hat auf ihrer Sitzung am 14.12.2022 den Entwurf der
Entwicklungs- und Ergdnzungssatzung fiir den Ortsteil Hof Lalchow sowie die Begriindung gebil-
ligt und die 6ffentliche Auslegung gemaf § 3 Abs. 2 BauGB beschlossen. Die &ffentliche Ausle-
gung fand vom 30.01.2023 bis zum 03.03.2023 statt. Parallel dazu wurden die Behérden und
Trager offentlicher Belange beteiligt, die von der Planung berihrt sein kénnen.

Nach der Abwagung aller Belange durch die Stadt ergaben sich keine Anderungen an der Pla-
nung. Es wurden lediglich Aussagen in der Begriindung erganzt:

- zur Sicherstellung der Léschwasserversorgung,

- zum Leitungsbestand der WEMAG AG auf dem Flurstiick 253 und dem Umgang damit,

- zum Verlauf der Ferngasleitung im Bereich der Kompensationsmafinahme,

- zum Nichtvorhandensein von Altlasten,

- zum Geltungsbereich des Plangebietes.
In der Begriindung und im Teil B - Text wurden die artenschutz- und bodenschutzrechtlichen
Hinweise ergénzt.

Sonstige Hinweise und Anregungen wurden von der Stadt zur Kenntnis genommen und werden
beachtet.

Auf der Stadtvertretersitzung am .............. wurde die Entwicklungs- und Ergédnzungssatzung fir
den Ortsteil Hof Lalchow als Satzung beschlossen. Die Satzung wurde am ................ ortsiiblich
bekannt gemacht. Mit der Bekanntmachung tritt die Satzung in Kraft.
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Die Zeichnung der Entwicklungs- und Ergéanzungssatzung erfolgt auf einer digitalen Kartengrund-
lage (ALKIS). Der Bestand an Haupt- und Nebengeb&uden, die fiur die Abgrenzung des Innenbe-
reiches gegentber dem AuRenbereich relevant sind, wurde durch Begehung und anhand von
Luftbildern erfasst.

Zusammenfassung Verfahrensablauf:

Datum Verfahrensschritte

14.12.2022 Aufstellungsbeschluss

18.01.2023 Bekanntmachung in der Plauer Zeitung
14.12.2022 Billigung Entwurf und Auslegungsbeschluss
17.01.2023 Bekanntmachung im Internet/Landesportal
18.01.2023 Bekanntmachung in der Plauer Zeitung

30.01.2023 bis 03.03.2023 Offentliche Auslegung

27.01.2023 und 30.01.2023 Beteiligung TOB und Behdérden
Abwédgungsbeschluss

Satzungsbeschluss

Mitteilung des Abwégungsergebnisses
Bekanntmachung im Internet/Landesportal
Bekanntmachung in der Plauer Zeitung

4. Geltungsbereich

Hof Lalchow ist ein Ortsteil der Stadt Plau am See im Osten des Landkreises Ludwigslust-Par-
chim in Mecklenburg-Vorpommern. Der Ortsteil liegt ca. 5 km westlich der Stadt Plau am See und
wird Uber einen Abzweig der Bundesstralte 191 erschlossen.

Der Geltungsbereich der Satzung umfasst im Wesentlichen alle den Ortsteil bildende Grundsti-
cke entlang der Dorfstral’e mit Hauptgebduden und den mit der Hauptnutzung verbundenen Ne-
bengebduden sowie den dazugehérigen Hausgarten. Schmale unbebaute Bereiche zwischen be-
bauten Grundstiicken werden als Bauliicke definiert. Des Weiteren werden westlich der Dorf-
strale drei Grundstiicke in Privatbesitz mit einer Gesamtflache von ca. 0,5 ha, die Teil einer
gréReren unbebauten Flache sind und im Siiden an die vorhandene Bebauung angrenzen, in den
Geltungsbereich mit einbezogen und bilden die Erganzungsflache:

Flurstiicke 251, 252 und 253 der Flur 1, Gemarkung Hof Lalchow.

Die nérdlich daran angrenzenden Flurstiicke 254 bis 256 befinden sich ebenfalls in Privateigen-
tum. Hier wurde Bauwilligkeit im Gegensatz zu den Flurstiicken der Erganzungsfléche gegentiber
der Stadt Plau am See nicht gedulRert. Daher wird auf eine Einbeziehung in die Satzung verzichtet
und die jetzige Nutzung als Griinland belassen.

Der landwirtschaftliche Betrieb auf dem Flurstiick 271/1 ist ein im Aufenbereich privilegiertes
Vorhaben und daher nicht Bestandteil der Satzung.

Der Geltungsbereich der Satzung ist im Flachennutzungsplan der Stadt Plau am See als Wohn-
baufldche dargestellt.
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usschnitt Flachennutzungsplan der Stadt Plau am See mit Darstellung des Plangebietes
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5. Planinhalt

Entwicklungsfldchen

Der bebaute Bereich des Ortsteils Hof Lalchow, der bisher als AuRenbereich einzustufen ist, wird
mit der Entwicklungssatzung als im Zusammenhang bebauter Ortsteil festgelegt. Neben den mit
Haupt- und Nebengebaduden bebauten Grundstiicken werden hiermit auch Hausgartenbereiche
und Bauliicken innerhalb der vorhandenen Bebauung erfasst.

Erganzungsflachen
Die Flurstiicke 251, 252 und 253 westlich der DorfstralRe, die durch Nebenanlagen und eine dorf-

liche Nutzung vorgepréagt sind, werden als Ergénzungsflache dargestellt und damit dem Innen-
bereich des im Zusammenhang bebauten Ortsteils Hof Lalchow zugeordnet. Fiir die Grundstiicke
der Erganzungsflache werden unter den Umweltbelangen die AusgleichsmalRnahmen fir den
Eingriff ermittelt.

Die Zulassigkeit von Vorhaben in dem Geltungsbereich der Satzung ist mit Rechtskraft nach § 34
Abs. 1 BauGB zu beurteilen.

GemanR § 34 Abs. 5, Satz 1, Nr. 1 BauGB muss die Satzung mit einer geordneten stadtebaulichen
Entwicklung sein. Es kénnen daher einzelne Festsetzungen nach § 9 Abs. 1 BauGB getroffen
werden.

Baugrenze
Die Stadt setzt durch eine Baugrenze die liberbaubare Grundstiicksflache fur das Hauptgeb&ude

fest. Mit einem Abstand von 5 m zwischen Hauptgebdude und dem Stralenflurstiick wird dem
Abstand der jingeren Bebauung 6stlich der Dorfstralle Rechnung getragen. Nebenanlagen i.S.d.
§ 14 BauNVO sind auch auf3erhalb der Baugrenzen zulassig.

Zahl der Vollgeschosse
In der Erganzungsflache sind Haupt- und Nebengeb&dude mit maximal einem Vollgeschoss zu-
lassig.
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6.  Verkehrliche und technische ErschlieBung

Die Grundstiicke des Plangebietes sind Uiber die 6ffentliche DorfstralBe verkehrlich erschlossen.
Séamtliche Medien der technischen ErschlieRung sind in dieser 6ffentlichen Verkehrsflache vor-
handen. Erforderliche Anschlusspunkte fir die bebaubaren Grundstiicke sind im Rahmen der
ErschlieBungsplanung mit den zusténdigen Ver- und Entsorgungsbetrieben abzustimmen.

Wasserversorgung
Der Ortsteil Hof Lalchow ist an die zentrale Trinkwasserversorgung des WAZV Parchim-Llbz

angeschlossen.

Abwasserentsorgung
Die Abwasserentsorgung erfolgt dezentral Uber ablusslose Sammelgruben und vollbiologische

Kleinklaranlagen. In der Erganzungsflache sind vollbiologische Kleinklaranlagen zu errichten.

Léschwasserversorgung

Fur das Plangebiet sind mindestens 48 m?/h Wasser liber 2 Stunden fir die Branderstbekamp-
fung zur Verfigung zu stellen. Die Bereitstellung von Léschwasser erfolgt derzeit Giber die Frei-
willigen Feuerwehren mit Loschfahrzeugen und einen Hydranten. Vorhandene Leitungen oder
Hydranten des WAZV Parchim-Libz innerhalb und auferhalb des Geltungsbereiches der Sat-
zung durfen nur zur Erstbrandbekédmpfung genutzt werden.

Die Stadt Plau am See verflgt iber eine Brandschutzbedarfsplanung. Danach wird in unmittel-
barer Nahe des Plangebietes nach Aussage der Stadt Plau am See im Jahr 2023 ein Léschbrun-
nen errichtet. Die mittlere Entfernung zum Plangebiet wird weniger als 300 m betragen. Mit dem
Abschluss der Baumalinahme ist die Bereitstellung von Léschwasser im Plangebiet sicherge-
stellt.

[ < i [ BN g i AR "~ f Ve ot
Voraussichtliche Lage des Loschbrunnens (Quelle: Stadt Plau am See, April 2023)

g

| Mabstab : 1:1.000

Telekommunikation
Die Versorgung mit Telekommunikationsinfrastruktur wird durch die Deutsche Telekom GmbH

und andere Anbieter gewahrleistet.

Energieversorgung
Die Bereitstellung von Elektroenergie wird durch die WEMAG AG sichergestellt.

Im Plangebiet befinden sich Netzanlagen der WEMAG Netz GmbH, auf dem Flurstiick 253 unter
anderem eine Transformatorenstation, eine 20 KV Freileitung und mehrere 1 KV Erdkabel. Die
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Anlagen mussen fur Instandhaltungsarbeiten jederzeit frei zugénglich sein, diirfen nicht einge-
zaunt und Gberbaut werden. Bei Bau- und Planungstétigkeiten im Bereich der 20 KV Freileitung

sind die DIN Abstande einzuhalten. Gegebenenfalls miissen diese Anlagen kostenpflichtig um-
gelegt werden.

Bei der Transformatorenstation handelt es sich um eine 1944 errichtete Turmstation, die im
Jahr 2000 saniert wurde. In den nachsten 5 Jahren ist keine Anderung dieser Station geplant. Die
Station und die Zuleitungen sind mittels einer Dienstbarkeit im Grundbuch gesichert.

\‘- a7
Lage der Stromleitungen (gelb) auf dem Flurstiick 253

Gasversorgung

Es sind keine Leitungen der HanseGas GmbH fir eine Gasversorgung im Geltungsbereich der
Satzung vorhanden.

In der Flache fiir die Kompensationsmafnahme (Pflanzung von Stieleichen) verlduft die Ferngas-
leitung (FGL) 99 des Anlagenbetreibers ONTRAS Gastransport GmbH, jedoch ist die Pflanzung
in dem Bereich der Flache geplant, in dem die Leitung nicht verlauft.
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/ Geltungsbereich Satzung ‘
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Lage FGL 99, Kompensationsmalnahme, Plangebiet

Wérmeversorgung
Die Wéarmeversorgung erfolgt dezentral innerhalb der privaten Grundstiicke.

Niederschlagswasserentsorgung

Die Ableitung des unbelasteten Niederschlagswassers der Dachflachen und befestigten Flachen er-
folgt iber Verwertung und natiirliche Versickerung auf den Grundstiicken. Das gezielte Ableiten von
Niederschlagswasser in den Untergrund tber Anlagen zur Versickerung ist nach § 8 Abs. 1 WHG
erlaubnispflichtig. Die Bauausfiihrung der Versickerungsanlagen hat entsprechend Arbeitsblatt DWA-
A 138 zu erfolgen. Sickeranlagen sind so zu betreiben, dass sie jederzeit ihren Zweck erfiillen und
Beeintrachtigungen des Wohls der Allgemeinheit sowie Belastigungen Dritter vermieden werden.

Abfallentsorgung
Die Entsorgung der Abfélle erfolgt entsprechend der Abfallentsorgungssatzung des Landkreises
Ludwigslust-Parchim.

7. Immissionsschutz

Die Stadt Plau am See sieht im Plangebiet keine Anhaltspunkte fir immissionsschutzrechtliche
Probleme.

Der vorhandene landwirtschaftliche Betrieb gegeniiber der Ergédnzungsflache wurde hinsichtlich
seiner Emissionen gepriift. Hier kann eine zeitweilige Larm- und Geruchsbeléstigung durch land-
wirtschaftliche Gerate bzw. Tierhaltung nicht ausgeschlossen werden. Die Windverhéltnisse sind
jedoch gtinstig, so dass hier nach Einschatzung des Landkreises keine Geruchsemissionsprog-
nose erforderlich ist.
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Saisonale Geruchs- und Larmimmissionen durch die Stallanlage und die Bewirtschaftung der
umliegenden landwirtschaftlichen Flachen sind im landlichen Raum zu tolerieren.



Entwicklungs- und Ergénzungssatzung der Stadt Plau am See
far den Ortsteil Hof Lalchow - Satzungsbeschluss

8.  Umweltbelange

Abbildung 1 Erganzungsflachen

Bei den Flurstiicken 251 bis 253, Flur 1, Gemarkung Lalchow, handelt es sich um zu ergénzende
Flachen innerhalb der Ortslage. Eine Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung ist vorzunehmen. Die Au-
Rengrenzen gegeniiber der vorhandenen Bebauung werden nicht erweitert.

Bestandsbeschreibung

Von den Eingriffen sind betroffen:

Flurstiick 253 Artenreicher Zierrasen PEG mit Gebaudeanteil Trafohaus OIA

Flurstiick 252 Artenreicher Zierrasen PEG/Brache der Dorfgebiete OBD mit Gebaudeanteil
Laube ODE und Einzelbdumen Esche teilweise § 18 NatSchAG M-V

Flurstiick 251 Artenreicher Zierrasen PEG/Brache der Dorfgebiete OBD mit Geb&udeanteil
Schuppen, Fundamentplatte ODS und Einzelbdumen teilweise
§ 18 NatSchAG M-V
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Abbildung 2

Biotope / Baume
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Abbildung 3 gesetzlich geschiitzte Biotope entsprechend Umweltkarten

Gesetzlich geschiitzte Biotope nach § 20 NatSchAG M-V (Landesnhaturgesetz) sind unabhéngig
von ihrer zeichnerischen Darstellung in den Umweltkarten geschitzt.
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Bdume mit einem Stammumfang von 1 m in 1,3 m Héhe sind unabhéangig von ihrer Darstellung
nach § 18 NatSchAG M-V geschiitzt und ihre Beseitigung oder Beeintrachtigung unterliegt dem
Genehmigungsvorbehalt bzw. den Regelungen einer Ausnahmegenehmigung.

Die Festlegung der Satzungsgrenze / Bebauungsgrenze begriindet daher bei Beachtung des
§ 20 NatSchAG M-V und des § 18 NatSchAG M-V / Baumkompensationserlasses keinen An-
spruch auf Bebauung.

Gewdsserrandstreifen

Hof Lalchow

/\ZJ ~1

N Fllersgewasser (FG)

SG

Abbildung 4 Gewasser

Im Satzungsbereich sind keine Gewasser betroffen. Fir Graben gilt der 5 m Gewdasserrandstrei-
fen nach § 38 WHG (Wasserhaushaltsgesetz). Gebdude und Nebenanlagen unterliegen inner-
halb des Gewasserrandstreifens dem Genehmigungsvorbehalt bzw. den Regelungen der Aus-
nahmegenehmigung durch den Landkreis in Abstimmung mit dem WBV (Wasser- und Bodenver-
band).

Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung

Gemal § 18 BNatSchG ist bei der Aufstellung von Satzungen nach § 34 Abs. 4 bei zu erwarten-
den Eingriffen in Natur und Landschaft Gber Vermeidung, Ausgleich und Ersatz nach den Vor-
schriften des BauGB zu entscheiden; § 1a BauGB ist anzuwenden. Fir die Ergénzungsflachen
ist der Eingriff zu regeln. Auf den Flachen wird durch die geplanten Festsetzungen eine Bebauung
erméglicht, wobei durch die Versiegelung von Flachen der Naturhaushalt beeintréachtigt wird. Un-
ter diesen Voraussetzungen ist die Eingriffsregelung fur die Erganzungsfladchen anzuwenden.
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Beschreibung und Bewertung des Eingriffs, MaRnahmen zur Minderung

Auf den in das Satzungsgebiet einbezogenen Erganzungsflachen sind der Bau von Wohnh&usern
mit Nebengeb&uden sowie Hof- und Gartenflachen zur Wohnnutzung méglich. Durch eine solche
bauliche Entwicklung wird auf den betroffenen Flurstiicken die vorhandene Biotop- und Boden-
funktion sowie das Landschaftsbild im Ortsbereich der Flachen gestort, verandert oder beein-
trachtigt. Durch die Uberbauung, Versiegelung und Verdichtung werden Funktionen des Bodens
als Lebensraum, Regenerations-, Filter- und Puffermedium teilweise zerstért oder gemindert. Die
Beeintrachtigungen der Biotope und Bdden sind unabhéngig von der Flachengroie (erheblich)
und nachhaltig. Das Landschaftsbild in den Erganzungsflachen wird durch Umwandlung von Ra-
sen / Brachfldche in Bauflache verandert. Die Einbindung der geplanten Ergéanzungsflachen in
das Orts- und Landschaftsbild wird insbesondere durch die Verwendung von Baugrenzen er-
reicht. Aufgrund der gebotenen Anpassung der Bebauung an die 6rtliche Situation ist der Eingriff
in das Landschaftsbild als nicht erheblich einzustufen.

Das Gebot zur Vermeidung und Minderung von Vorhabenauswirkungen ist unabhangig von der
Eingriffsschwere im Rahmen der VerhaltnisméaRigkeit der Mittel anzuwenden. Malinahmen zur
Vermeidung und Minderung auf der Ebene des Bebauungsplans haben sich an den méglichen
Festsetzungen nach § 9 BauGB zu orientieren.

Als VermeidungsmalRnahmen sind Hinweise zu beachten:

Artenschutz:
Als vorbeugende MaRnahme ist auf der Ergénzungsflache der Beginn der Baufeldfreimachung au-
Rerhalb der Fruhjahrs- und Herbstrastzeit der Végel in der Zeit von Mai bis September vorzunehmen.

Fledermduse: Als Vermeidungsmafinahme ist vor einem Abriss/Umbau von Gebduden eine proto-
kollierte Kontrolle (Kot/Urinspuren) durch fachlich geeignete Personen notwendig. Bei Funden ist die
untere Naturschutzbehérde zu informieren und durch einen Fachgutachter sind Bergung und Ersatz-
quartiere (CEF-MaRnahmen vor Baubeginn/Weiterbau) zu realisieren.

Als Vermeidungsmafnahme ist vor einem Abriss/Umbau von Gebauden bzw. fiir Baume vor Rodung
eine protokollierte Kontrolle durch fachlich geeignete Personen notwendig. Bei Funden ist die untere
Naturschutzbehérde zu informieren, und durch einen Fachgutachter sind Ersatzquartiere (CEF-
Mafinahmen vor Baubeginn/Weiterbau) zu realisieren.

Als Aullenbeleuchtung sind nur zielgerichtete Lampen mit einem uv-armen, insektenfreundlichen,
energiesparenden Lichtspektrum und einem warmweif3en Licht mit geringem Blauanteil im Spektrum
von 2000 bis max. 3000 Kelvin Farbtemperatur zulassig.

Baumschutz:

Baume dirfen auch im Traufbereich (Kronentraufe zzgl. 1,5 m) nicht geschadigt werden. Dies ist
insbesondere bei BaumalRnahmen zu beachten. Bei Bauarbeiten sind die aktuellen gesetzlichen
Bestimmungen zum Baumschutz auf Baustellen (DIN 18920 und RAS-LP 4) zu berticksichtigen.
Befestigungen, Erdbauarbeiten u. &. im Traufbereich der geschiitzten Bdume missen grundsatz-
lich vermieden werden. Ausnahmen beim Baumschutz bediirfen der vorherigen Genehmigung
der zustandigen Naturschutzbehdrde.

B&aume Gber 1,0 m STU sind nach § 18 NatSchAG M-V geschiitzt. Der Ausgleich wird nach
Baumschutzkompensationserlass berechnet.

Bodenschutz:

Eventuell vorhandene Fremdstoffe, Millablagerungen etc., die im Zuge der Erdarbeiten freigelegt
werden, sind einer geordneten Entsorgung zuzufiihren. Lagerflachen und Baustellenflachen sind
flachensparend herzustellen und bodenschonend zu nutzen. Die Zwischenlagerung/Bewer-
tung/Verwertung von Bdden hat getrennt nach Bodensubstrat zu erfolgen. Bodenmieten sind
nicht zu befahren.
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Beim Einbau mineralischer Abfélle (z. B. Recyclingmaterial) in technischen Bauwerken ist nachweis-
lich geeignetes Material (Z 0, Z 1.1) unter Beachtung der LAGA1 zu verwenden. Der schriftliche Nach-
weis ist auf Verlangen vorzulegen. Bei Z 1.1 Material ist ein Abstand von mindestens einem Meter
zwischen der Schiittkérperbasis und dem hdchsten zu erwartenden Grundwasserstand einzuhalten.

Wird aulBerhalb landwirtschaftlich genutzter Flachen Bodenaushub auf oder in die durchwurzelbare
Bodenschicht gebracht, sind die Vorsorgewerte der Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung
bzw. flr dort nicht enthaltene Schadstoffe die Zuordnungswerte Z-0 der LAGA einzuhalten. Bei der
Bodenverwertung auf landwirtschaftlich genutzten Flachen sind 70 % der Vorsorgewerte einzuhalten
und es ist vorab von der LFB Rostock eine Stellungnahme einzuholen und zu beachten. Der schrift-
liche Nachweis ist auf Verlangen vorzulegen.

Nach Abschluss der Baumalnahme sind die Bodenfunktionen der nur vortibergehend in Anspruch
genommenen Bdden durch ggf. Riickbau nicht mehr erforderlicher Befestigungen, Aufbringung ab-
getragenen Oberbodens und Flachenlockerung wiederherzustellen.

Befestigte Flachen sind soweit méglich in versickerungsfahiger Bauweise auszufiihren.

Umfang der Fldchen und MaRRnahmen fur die Kompensation

Die nachfolgende Nummerierung entspricht der Nummerierung der Hinweise zur Eingriffsrege-
lung (HzE, Neufassung 2018 Ministerium fiir Landwirtschaft und Umwelt M-V).

1. Vorgaben zur Bewertung von Eingriffen

Eingriffe in Natur und Landschaft sind Veranderungen der Gestalt oder Nutzung von Grundfla-
chen oder des mit der belebten Bodenschicht in Verbindung stehenden Grundwasserspiegels,
die die Leistungs- und Funktionsfahigkeit des Naturhaushalts oder das Landschaftsbild erheblich
beeintrachtigen kénnen (§ 14 Abs. 1 BNatSchG). Beeintrachtigungen im Sinne des Gesetzes sind
als erheblich einzustufen, wenn die Dauer des Eingriffs bzw. die mit dem Eingriff verbundenen
Beeintrdchtigungen voraussichtlich langer als finf Jahre andauern werden. Zur Ermittlung des
Kompensationsbedarfs sind der vorhandene Zustand von Natur und Landschaft im Einwirkungs-
bereich des Eingriffs sowie die zu erwartenden Beeintrachtigungen auf den Naturhaushalt und
das Landschaftsbild zu erfassen und zu bewerten. Bei der Ermittlung des Kompensationsbedarfs
ist zwischen einem multifunktionalen und einem additiven Kompensationsbedarf zu unterschei-
den.

Fur die Ermittlung des multifunktionalen Kompensationsbedarfs wird das Indikatorprinzip zu-
grunde gelegt, wonach die Biotoptypen neben der Artenausstattung auch die abiotischen Schutz-
glter Boden, Wasser, Klima/Luft und das Landschaftsbild mit erfassen und berlicksichtigen, so-
weit es sich dabei um Funktionsauspragungen von allgemeiner Bedeutung handelt.

Bei der Betroffenheit dieser Schutzgiiter mit Funktionsauspragungen von besonderer Bedeutung
sind die jeweils beeintrachtigten Funktionen im Einzelnen zu erfassen und zu bewerten, wodurch
sich ein zuséatzlicher Kompensationsbedarf ergeben kann (additiver Kompensationsbedarf).

Die Ermittlung erfolgt Flurstiicks bezogen nach dem multifunktionalen Kompensationsbedarf.

Die im Einwirkungsbereich des Eingriffs liegenden Biotoptypen sind stets zu erfassen und zu
bewerten. Die Erfassung der vom Eingriff betroffenen Biotoptypen erfolgt auf der Grundlage der
vom LUNG M-V herausgegebenen Biotopkartieranleitung in der jeweils aktuellen Fassung.

Der Kompensationsbedarf wird als Eingriffsflachendquivalent in m? (m? EFA) angegeben.

Fir jeden vom Eingriff betroffenen Biotoptyp ist aus der Anlage 3 die naturschutzfachliche Wert-
stufe zu entnehmen. Die naturschutzfachliche Wertstufe wird tiber die Kriterien ,Regenerations-
fahigkeit* und ,Gefahrdung” auf der Grundlage der Roten Liste der gefédhrdeten Biotoptypen
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Deutschlands (BfN 2006) bestimmt. MaRgeblich ist der jeweils héchste Wert fiir die Einstufung.
Jeder Wertstufe ist, mit Ausnahme der Wertstufe 0, ein durchschnittlicher Biotopwert zugeordnet.

Tabelle 1.1: Biotopwert / Wertstufen

Wertstufe [Biotopwert
ODS 0 0
OBD 1 15
ODE 0 0
PEG 1 1.5

Tabelle 2.2: Flachen

Flurstiick| Fldche | Flacheinm? | Biotop .
FIst 251 | Flachel 2.288 PEG 914
OBD 1.072

ODS 302

FIst 252 | Flache2 2.467 PEG 1.075
0OBD 1857

ODE 35

FIst 253 | Flache3 346 PEG 261
GIM/OVD| 78

OIA 7

5.101 5.101

Die Lage der vom Eingriff betroffenen Biotoptypen in wertvollen, ungestérten oder vorbelasteten
Raumen wird Giber Zu- bzw. Abschlage des ermittelten Biotopwertes beriicksichtigt (Lagefaktor).

Tabelle 3: Lagefaktor

Lage des Eingriffsvorhabens Lagefaktor

< 100 m Abstand zu vorhandenen Stérquel- | 0,75
len*/zwischen Stérquellen

* Als Stérquellen sind zu betrachten: Siedlungsbereiche, B-Plangebiete, alle StraRen und voll-
versiegelten landlichen Wege, Gewerbe- und Industriestandorte, Freizeitanlagen und Wind-

parks

Fir Biotope, die durch einen Eingriff beseitigt bzw. verédndert werden (Funktionsverlust), ergibt
sich das Eingriffsflachendquivalent durch Multiplikation aus der vom Eingriff betroffenen Flache
des Biotoptyps, dem Biotopwert des Biotoptyps und dem Lagefaktor.
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Tabelle 4: Berechnung des Eingriffsflachenaquivalents fur Biotopbeseitigung bzw. Biotopveranderung

Flache [m3
des Eingriffsflachenaquivalent fur
betroffenen | Biotop- | Lage- Biotopbeseitigung bzw.
Lage | Biotoptyp | Biotoptyps wert | faktor | Biotopveranderung [m2EFA]
Flst 251 PEG 914 1,5 0,75 1.028,25
OBD 1.072 1,5 0,75 1.206,00
OoDS 302 0,0 0,75 0,00 2.234,25
Flst 252 PEG 1.075 1,5 0,75 1.209,38
OBD 1,357 1,56 0,75 1.526,63
ODE 35 0,0 0,75 0,00 2.736,00
Flst 253 PEG 261 1,5 0,75 293,63
GIM/OVD 78 1,5 0,75 87,75
OIA 7 0,0 0,75 0,00 381,38
5.101 5.351,63| 5.351,63

Neben der Beseitigung und Veradnderung von Biotopen kénnen in der Nahe des Eingriffs gele-
gene Biotope mittelbar beeintrachtigt werden (Funktionsbeeintrachtigung), d. h. sie sind nur noch
eingeschrankt funktionsfahig. Soweit gesetzlich geschiitzte Biotope oder Biotoptypen ab einer
Wertstufe von 3 mittelbar beeintrachtigt werden, ist dies bei der Ermittlung des Kompensations-
bedarfs zu berticksichtigen. Da die Funktionsbeeintrachtigung mit der Entfernung vom Eingriffsort
abnimmt, werden zwei Wirkzonen unterschieden, denen als Mafl} der Funktionsbeeintrachtigung
ein Wirkfaktor zugeordnet wird (Tabelle). Die raumliche Ausdehnung (Wirkbereich) der Wirkzo-
nen hangt vom Eingriffstyp ab.

Tabelle entfallt

Nahezu alle Eingriffe sind neben der Beseitigung von Biotopen auch mit der Versiegelung bzw.
Uberbauung von Flachen verbunden. Das fiihrt zu weiteren Beeintrachtigungen, insbesondere
der abiotischen Schutzgiter, so dass zusatzliche Kompensationsverpflichtungen entstehen. Des-
halb ist biotoptypunabhéngig die teil-/vollversiegelte bzw. iberbaute Flache in m? zu ermitteln und
mit einem Zuschlag von 0,2/0,5 zu berlicksichtigen.

Das Eingriffsflichenéquivalent fiir Teil-/Vollversiegelung bzw. Uberbauung wird tiber die multipli-
kative Verknlpfung der teil-/vollversiegelten bzw. Uberbauten Flache und dem Zuschlag fiir
Teil-/Vollversiegelung bzw. Uberbauung ermittelt:

Es wird mit einer GR von 500 m? (200 m? Fst. 253) gerechnet.
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Tabelle 5: Ermittlung der Versiegelung und Uberbauung

Eingriffsfidachen-aquivalent
liberbaute  Zuschlag fiir Teil-/ fiir Teil-/Vollversiegelung
Flache in |Voll-versiegelung ~|bzw. Uberbauung [m:
Lage m= hier GR |bzw. Uberbauung |EFA]
Fst. 251 198 0.5 99
Bestand 302
Fst. 252 465 0,5 232,5
Bestand 35
Fst. 253 193 0,5 96,5
Bestand 7
428

Aus den unter 2.3 — 2.5 berechneten Eingriffsflachenaquivalenten ergibt sich durch Addition der
multifunktionale Kompensationsbedarf.

Tabelle 6: Berechnung des multifunktionalen Kompensationsbedarfs

Eingriffsfidchen- Eingrifisfiachen-  |Eingrifisfldchen-

aquivalent flr aquivalent flr aquivalent fiir Teil-/

Biotopbeseitigung bzw.  [Funktions- VoII-vgrsiegeIung Multifunktionaler

Biotopveranderung [m?  |beeintrachtigung |bzw. Uberbauung Kompensations-
Lage EFA] [m* EFA] [m2EFA] bedarf [m2 EFA]
EF1 2.234,25 0,00 99,00 2.333,25
EF2 2.736,00 0,00 232,50 2.968,50
EF3 381,38 0,00 96,50 477,88
Gesamt 5.351,63 0,00 428,00 5.779,63

Mit dem Eingriffsvorhaben werden haufig auch sogenannte kompensationsmindernde MaRnah-
men durchgefiihrt. Darunter sind MalRnahmen zu verstehen, die nicht die Qualitat von Kompen-
sationsmallnahmen besitzen, gleichwohl eine positive Wirkung auf den Naturhaushalt haben,
was zur Minderung des unter Pkt. 2.6 ermittelten Kompensationsbedarfs fiihrt.

Die Beschreibung und Bewertung der kompensationsmindernden MalRnahmen sind der Anlage 6
der HzE zu entnehmen.

Es werden keine kompensationsmindernden Mallnahmen festgesetzt.
Tabelle entfallt

Als hochintegrativer Ausdruck landschaftlicher Okosysteme wurde der biotische Komplex zur Be-
stimmung des multifunktionalen Kompensationsbedarfs herangezogen. Eine verbal-argumenta-
tive Bestimmung des additiven Kompensationsbedarfes ist nicht erforderlich.

Der um das Flachenaquivalent der kompensationsmindernden MaRnahmen korrigierte multifunk-
tionale Kompensationsbedarf lautet:
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Tabelle 7: Ermittlung des additiven Kompensationsbedarfs

Flachenaquivalent der |Korrigierter

Multifunktionaler  |kompensations- multifunktionaler

Kompensationsbed |mindernden Kompensations-

arf [m2 EFA] MaR nahme [m2 EFA] |bedarf [m2 EFA]
EF1 2.333,25 0 2.333,25
EF2 2.968,50 0 2.968,50
EF3 477,88 0 477,88
5.779,63 0 5.779,63

Als Kompensation ist die Malinahme 1.10 Anlage von Wald durch Pflanzung von Stiel-Eiche vor-
gesehen.

Gemeinsam erfiillt die Kompensation der Eingriffe die Mindestflachenanforderung von 0,5 ha.
Aufgrund der Spezifik der Satzung mit den 3 einzelnen Flurstiicken der Ergédnzungsfladchen wurde
der Eingriff flurstiicksbezogen bilanziert und ist flurstiicksbezogen auszugleichen. Die Kompen-
sation wird auf der Sammelkompensationsflache der Stadt Plau am See, Gemarkung Plau,
Flur 17, Flurstiick 84, durchgefiihrt.

Ein Zusatzfaktor wurde nicht eingestellt.

Tabelle entfallt

Tabelle 8: Kompensation

Kompensationsw

Flache der ert der Kompensations-

MaRnahme [MaBnahme incl. |fiachendquivalent |zur Info (m?
Zuordnung (MalRnahme [m2] Verknipfung [m2 KFA] EFA)
EF1 Wald 1.10 2.333,25 1,00 2.333,25 2.333,25
EF2 Wald 1.10 2.968,50 1,00 2.968,50 2.968,50
EF3 Wald 1.10 477,88 1,00 477,88 477,88

5.779,63 5.779,63 5.779,63

18




Entwicklungs- und Ergadnzungssatzung der Stadt Plau am See
fur den Ortsteil Hof Lalchow - Satzungsbeschluss

Tabelle 8: Gesamtbilanzierung

EFA KFA Bilanz
5.779,63 5.779,63 0,00

Der Ausgleich ist ausgeglichen.

Kompensationsflache
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Abbildung 5: Lage der Kompensationsfliche Gemarkung Plau, Flur 17, Flurstiick 84 (Quelle GAIA MV)

MaRnahmebeschreibung

Zuordnungsfestsetzung:

Als Ausgleich fiir die Eingriffe in den Ergénzungsflachen sind 5.779,63 KFA auszugleichen. Als
Kompensation ist die Malnahme 1.10 Anlage von Wald durch Pflanzung von Stiel-Eiche vorge-
sehen. Die Kompensation wird auf 5.780 m? der Sammelkompensationsflache der Stadt Plau am
See, Gemarkung Plau, Flur 17, Flurstiick 84, durchgefihrt.

Der Beschluss der Reservierung der Flache fur die Satzung ist der uNB vorzulegen.
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9.  Schutzgebiete
Priifung der Auswirkungen auf NATURA-2000-Gebiete

Die Prufung von Planen dient der Feststellung, ob bei dem zu priifenden Plan die Méglichkeit
besteht, dass er im Sinne des § 10 (1) Nr. 11 BNatSchG einzeln oder im Zusammenwirken mit
anderen Projekten oder Planen geeignet ist, ein Gebiet von gemeinschaftlicher Bedeutung oder
ein Europdisches Vogelschutzgebiet erheblich zu beeintrachtigen. Dabei sind der Zeitraum der
Ausweisung der Schutzgebiete sowie die kumulative Wirkung zu beachten, denn andere Vorha-
ben kénnten Beeintrachtigungen des Vorhabens verstarken und so erst erheblich machen.

NATURA-2000-Gebiete: keine im 3 km Umkreis
Priifung der Auswirkungen auf nationale Schutzgebiete
nationale Schutzgebiete: keine in 1 km Umkreis

Erhebliche Beeintrdchtigungen sind auszuschlielen. Verbotstatbestdnde sind auszuschlielRen.

® LUNG-MV @ LAIV-MV [

Referenzkarte

O PlaUZa Legende
VSG-MANAGEMENTPLANE

fertiggest. u. in Bearbeitung
74 VSG-Managementplan in Be-
arbeitung
=3 VSG-Managementplan fertig-
gestelit

GGB-MANAGEMENTPLANE
N fertiggest u in Bearbeitung
SN 71 GGB-Managementplan in Be-
arbeitung

0 0.3 : 1.5 4 20ck GGB-Managementplan fertig-
gestellt

Abbildung 6 Schutzgebiete - Quelle: www.Umweltkarten.mv-regierung.de

10. Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag

Eine Priifung, ob einem Planvorhaben naturschutzrechtliche Verbote, insbesondere solche nach
§ 44 BNatSchG entgegenstehen, ist auch im Falle einer Satzung nach § 34 BauGB notwendig.
Bestandserfassungen sind aber nur erforderlich, wenn ein méglicher artenschutzrechtlicher Ver-
botstatbestand auf andere Art und Weise nicht rechtssicher bestimmt werden kann.

Es sind folgende anlagenbedingte Auswirkungen zu erwarten:

¢ Die Intensitat der Arbeiten entspricht den derzeitig méglichen Nutzungen (Bebauung, doérfli-
che Frei- und Nutzflachen) in der Umgebung. Die Stérwirkung mit kontinuierlicher Anwesen-
heit von Menschen (Licht und Larm) und Pradatoren ist entsprechend der Ortslage im Be-
stand einzustellen.
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e Bebauung von bisher Gberwiegend unversiegeltem Griinland / dérflicher Freiflache, daher
sind diese Arbeiten als zuséatzliche, aber unerhebliche Beeintrachtigung zu bewerten.

Die Intensitét moglicher Arbeiten (Bauarbeiten) entspricht der zuldssigen Nutzung in der Umge-
bung. Entsprechend sind diese Arbeiten als zusatzliche, aber zeitlich beschrankte Beeintrachti-
gung zu bewerten.

Relevanzpriifung

Eine Auflistung der 56 in M-V vorkommenden Pflanzen- und Tierarten des Anhangs IV der FFH-
Richtlinie ist nachfolgend dargestellt. Die Giberwiegende Mehrzahl der Arten ist fiir die vorliegende

Satzung nicht

relevant.

Tabelle 9 In Mecklenburg-Vorpommern lebende, durch Aufnahme in den Anhang Il / IV der FFH-Richtlinie ,streng
geschitzte “Pflanzen und Tierarten”

All A V-
G - FFH- | FFH-
ruppe wiss. Artname deutscher Artname Lebensraum - Kurzfassung
RL RL
Gefélpflanzen| Angelica palustris Sumpf-Engelwurz /] v nasse, nahrstoffreiche Wiesen
Gefal3pflanzen| Apium repens Kriechender Scheiberich, 4 Il v Stillgewasser
Sellerie
Gefél3pflanzen| Cypripedium calceolus | Frauenschuh 1 v Laubwald
Gefdlpflanzen| Jurinea cyanoides Sand-Silberscharte Il v Sandmagerrasen
GefaBpflanzen| Liparis loeselii Sumpf-Glanzkraut, Torf{ Il v Niedermoor
Glanzkraut
Gefal3pflanzen| Luronium natans Schwimmendes Froschd Il v Gewésser
kraut
Weichtiere Anisus vorticulus Zigﬁlﬁche Tellerschnecke 1l v Sumpfe/Pflanzenreiche Gewésser
Weichtiere Unio crassus Gemeine Flussmuschel /] v FlieBgewé&sser
Libellen Aeshna viridis Griine Mosaikjungfer v Gewdsser
Libellen Gomphus flavipes Asiatische Keiljungfer v Béache
Libellen Leucorrhinia albifrons Ostliche Moosjungfer v Altarme / Waldteiche
Libellen Leucorrhinia caudalis Zierliche Moosjungfer v Teiche mit hohen Bewuchsanspri
chen
Libellen Leucorrhinia pectoralis | Groe Moosjungfer I v Hoch-/Zwischenmoor
Libellen Sympecma paedisca Sibirische Winteriibelle v
Kéfer Cerambyx cerdo Heldbock ] v Alteichen (ber 80 Jahre
Kéfer Dytiscus latissimus Breitrand Il v stehende Gewé&sser mit dichten
Flachwasserbereichen
Kéfer Graphoderus bilineatus | Schmalbindiger Breitfligel- Il v Néhrstoffarme Gewésser mit gro-
Tauchkéfer Ben Flachwasserbereichen
Kéfer Osmoderma eremita Eremit, Juchtenkafer *Il v Waélder/Mulmb&ume
Falter Lycaena dispar GroBer Feuerfalter I v Moore, Feuchtwiesen
Falter Lycaena helle Blauschillernder Feuerfalter| Il v Feuchtwiesen /Quellfliisse
Falter Proserpinus proserpina | Nachtkerzenschwérmer Trockene Gebiete/Wald
Fische Acipenser sturio Européischer Stér I Gewésser
Lurche Bombina bombina Rotbauchunke 1l v Gewésser/Wald
Lurche Bufo calamita Kreuzkréte A% Sand/Steinbriiche
Lurche Bufo viridis Wechselkrote v Sand/Lehmgebiete
Lurche Hyla arborea Laubfrosch v Hecken/Gebische/Waldrénder/
Feuchtgebiete
Lurche Pelobates fuscus Knoblauchkrote v Sand/Lehmgebiete
Lurche Rana arvalis Moorfrosch v Moore/Feuchtgebiete
Lurche Rana dalmatina Springfrosch v Wald/Feuchtgebiete
Lurche Rana lessonae Kleiner Wasserfrosch v Wald/Moore
Lurche Triturus cristatus Kammmolch 1l v Gewdsser
Kriechtiere Coronella austriaca Schlingnatter v Trockenstandorte /Felsen
Kriechtiere Emys orbicularis Européische Sumpfschild- | Il v Gewésser/Gewdssernidhe
krote
Kriechtiere Lacerta agilis Zauneidechse v Hecken/Geblische/Wald
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All AlV-
Gruppe wiss. Artname deutscher Artname FFH- | FFH- Lebensraum - Kurzfassung
RL RL
Meeresséduger| Phocoena phocoena Schweinswal 1l v Ostsee
Fledermduse | Barbastella barbastel{ Mopsfledermaus Il v Kulturlandschaft/Wald/Sied-
lus lungsgebiete

Fledermduse | Eptesicus nilssonii Nordfledermaus v Kulturlandschaft/Wald/Sied-
lungsgebiete

Fledermduse | Eptesicus serotinus Breitfliigelfledermaus v Kulturlandschaft/Wald/Sied-
lungsgebiete

Flederméuse | Myotis brandtii Gro3e Bartfledermaus v Kulturlandschaft/Gewésser

Flederméuse | Myotis dasycneme Teichfledermaus Il v Gewdsser/Wald

Flederméuse | Myotis daubentonii Wasserfledermaus v Gewdsser/Wald

Flederméuse | Myotis myotis GrofRes Mausohr I v Wald

Fledermduse | Myotis mystacinus Kleine Bartfledermaus v Kulturlandschaft/Siedlungs-ge-
biete

Fledermduse | Myotis nattereri Fransenfledermaus 1\ Kulturlandschaft/Wald

Flederméuse | Nyctalus leisleri Kleiner Abendsegler v Wald

Fledermduse | Nyctalus noctula Abendsegler v Gewdsser/Wald/Siedlungsge-
biete

Flederméuse | Pipistrellus nathusii Rauhhautfledermaus v Gewésser/Wald

Fledermduse | Pipistrellus pipistrellus| Zwergfledermaus v Kulturlandschaft/Siedlungsge-
bi

Fledermduse | Pipistrellus pygmaeus | Miickenfledermaus v Kl?lttfjrlandschaftISiedlungsge-
biete

Fledermduse | Plecotus auritus Braunes Langohr v Kulturlandschaft/Wald/Sied-
lungsgebiete

Flederm&use | Plecotus austriacus Graues Langohr v Kulturlandschaft/Siediungsge-
biete

Fledermduse | Vespertilio murinus Zweifarbfledermaus v Kulturlandschaft/Siedlungsge-
biete

Landsduger | Canis lupus Wolf ulll 1\

Landsduger | Castor fiber Biber 1 v Gewaésser

Landsduger | Lutra lutra Fischotter I} 1\ Gewdsser

Landsduger | Muscardinus avel{ Haselmaus v Mischwélder mit Buche /Hasel

fett gedruckte Arten kénnen aufgrund des Lebensraumes oder des Aktionsradius als betroffen nicht ausgeschlossen werden
kursiv geschriebene Arten sind bereits aufgrund des Lebensraumes als betroffen auszuschlieRen

Fur die nachfolgend aufgefiihrten verbleibenden Arten (fett gedruckt), die im Gebiet vorkommen
kénnten, wird priméar gepriift, ob die geplanten Nutzungen bzw. die diese Nutzungen vorbereiten-
den Handlungen geeignet sind, diesen Arten gegeniiber Verbotstatbestédnde des § 44 Abs. 1/5
BNatSchG auszuldsen.

Fledermause

Die Bedeutung als potentielles Nahrungshabitat ist gegeben. Aufgrund der Eigenart der Vorhaben
schrankt sich bau- und betriebsbedingt die mdgliche Funktion des Untersuchungsgebietes als
Nahrungs- und Jagdhabitat fiir Fledermause nicht ein.

Die Beeintrachtigung durch die Umstrukturierung des Gebietes kann als nicht erheblich eingestuft
werden.

Aufgrund der vorhandenen Habitatstrukturen (Gebaude, Gehdlze) besteht potentiell eine Bedeu-
tung fur die Artengruppe der Flederméause.

Fischotter

Fir den Fischotter ist eine positive Rasterkartierung vermerkt. Aufgrund der angegliederten Orts-
lage ist, trotz der Bebauung, nicht von einer artenschutzrechtlichen Betroffenheit auszugehen.
Potentielle Laufwege bleiben erhalten.

Eine artenschutzrechtliche Betroffenheit liegt nicht vor.
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Wolf

Eine Betroffenheit aufgrund der Ortslagen und der vorhandenen Stérfaktoren ist auszuschlieRen.
Wanderungen und Stérungen (des Menschen und seiner Tiere) bei fehlendem Wolfsmanage-
ment sind aber grundsétzlich nicht auszuschliefRen.

Avifauna

Es wird aufgrund der vorhandenen Biotopstrukturen unter Bezug auf Martin Flade' eine Priifung
der Beeintrachtigung der Avifauna durchgefiihrt. (Potentialabschitzung)

Es erfolgte die Abprifung der relevanten europaischen Vogelarten entsprechend:

Arten des Anhang | der Vogelschutzrichtlinie,

Arten des Artikel IV, Abs. 2 der Vogelschutzrichtlinie,

weiterhin:

Gefahrdete Arten (Rote Liste M-V bzw. der BRD (Kategorie 0-3),

Arten mit besonderen Habitatanspriichen (Horstbriiter, Geb&audebriiter, Héhlenbriter, Kolonien-
briter, groRe Lebensraumausdehnung),

Streng geschiitzte Vogelarten nach Anlage 1 der Bundesartenschutzverordnung,

in Anhang A der Verordnung (EG) Nr. 338/97 gelistete Vogelarten,

Arten, fir die das Bundesland Mecklenburg-Vorpommern eine besondere Verantwortung tragt
(mindestens 40 % des gesamtdeutschen Bestandes oder mit weniger als 1000 Brutpaaren in
M-V).

Fur alle anderen européischen Vogelarten erfolgte eine pauschale gruppenweise Priifung fiir:
Uberflieger ohne Bindung an den Vorhabenraum,

Nahrungsgéste, bei denen die Nahrungsgrundlage nicht wesentlich eingeschrankt wird,
ungeféhrdete, nicht bedeutsame Brutvogelarten ohne spezielle Habitatanspriiche (,Allerweltsar-
ten)

Aufgrund des vorhandenen Stérpotentials mit vorhandener Wohnbebauung / Wirtschaftsfla-
chen / Verkehrswegen ist das Vorkommen stérungsempfindlicher Arten auszuschlieRen, ebenso
wie, aufgrund der Pradatoren, das Vorkommen von Bodenbriitern.

Unterlagen fiir das Vorkommen geschiitzter Arten liegen in den Umweltkarten nicht vor.

Von den méglichen, sehr spezialisierten Arten des Griinlandes wére die Grauammer relevant.
Weiterhin ist durch benachbarte Gehdlzinseln neben den schon erwdhnten Arten, wie Gelbspot-
ter, Stieglitz, Kohimeise und Amsel, mit steten Begleitern, wie dem Griinfink, zu rechnen. Fiir die
Leitarten, wie Neuntéter, Ortolan, Turteltaube und Girlitz, aber auch Baumpieper und Goldammer,
ist der Lebensraum als mit zu hohem Stérpotential (Pradatoren) verbunden einzustufen.
Hoéhlenbdume sind nicht vorhanden.

Bei Rodungsantrégen fiir nach § 18 NatSchAG M-V geschiitztem Baumbestand ist dem Antrag
eine artenschutzrechtliche Begutachtung beizufiigen.

Beeintrachtigungen sind auszuschlieBen, Verbotstatbesténde sind auszuschliefien.

Es ist mit einem charakteristischen Artenspektrum des Siedlungsraumes, wie Amsel, Bachstelze,
Kohlmeise, Rotkehlchen, Hausrotschwanz, zu rechnen. Diese Arten besitzen als Kulturfolger eine
hohe Affinitdt gegeniiber der menschlichen Aktivitat.

Fur Geb&aude ist vor Umbau- oder Abrissarbeiten eine Kontrolle auf Nester vorzusehen.

Rastflachen

Rastflachen der Stufe 2 sind entsprechend Gutachtlicher Landschaftsrahmenplanung in
www.umweltkarten.mv-regierung.de allseitig der Ortslage benannt. Aufgrund der konkreten Lage
des Vorhabens innerhalb der Ortschaft kommt es aber zu keiner Verschiebung der Effektdistan-
zen.

1 Martin Flade, Die Brutvogelgemeinschaften Mittel- und Norddeutschlands IHW-Verlag 1994
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Entwicklungs- und Ergénzungssatzung der Stadt Plau am See
fur den Ortsteil Hof Lalchow - Satzungsbeschluss

Raumrelevante Arten

Fir die raumrelevanten Arten (positive Rasterkartierung fur Kranich, WeilRstorch, Wiesenweihe),
aber auch Uberflieger, ist ein Verlust des Nahrungsraumes nicht relevant. Der WeiRstorch ist
entsprechend Rasterkartierung aufgezeigt, Neststandorte sind in den Umweltkarten nicht mehr
enthalten. Das Plangebiet ist entsprechend der tatséchlichen Nutzung und Ausbildung sowie Um-
gebung (Lager, Wirtschaftsflache / eingefriedete umpflanzte Weide) unabhangig von der Entfer-
nung zum Neststandort nicht als essentielles Griinland einzustufen.

Eine artenschutzrechtliche Betroffenheit liegt nicht vor.

Artenschutzrechtliche Priifung

Fledermduse

Aufgrund der vorhandenen Habitatstrukturen (Gebaude, Gehdlze) besteht potentiell eine Bedeu-
tung flir die Artengruppe der Flederméause.

Vermeidungsmalnahme:

Fur die Gebdude (Umgestaltung / Umbau) ist die abschlieRende Kontrolle der Habitateignung auf
die Ebene der Baugenehmigung zu verschieben, da mit diesem Planungsvorhaben Sanierungen
und Neubauten vorgesehen sind. Als Vermeidungsmafnahme ist vor einem Abriss / Umbau von
Gebauden eine protokollierte Kontrolle (Kot / Urinspuren) durch fachlich geeignete Personen not-
wendig. Bei Funden ist die untere Naturschutzbehérde zu informieren und durch einen Fachgut-
achter sind Bergung und Ersatzquartiere (CEF-Maflinahmen vor Baubeginn / Weiterbau) zu rea-
lisieren.

Der Art der Beleuchtung ist erhéhte Aufmerksamkeit zu widmen.

Als AuRRenbeleuchtung sind nur zielgerichtete Lampen mit einem uv-armen, insektenfreundlichen,
energiesparenden Lichtspektrum und einem warmweif3en Licht mit geringem Blauanteil im Spekt-
rum von 2000 bis max. 3000 Kelvin Farbtemperatur zulassig.

Avifauna

Fir die Gebdude (Umgestaltung / Umbau) ist die abschlieRende Kontrolle der Habitateignung auf
die Ebene der Baugenehmigung zu verschieben, da mit diesem Planungsvorhaben Sanierungen
und Neubauten vorgesehen sind.

Vermeidungsmafinahme:

Als VermeidungsmafRnahme ist vor einem Abriss/Umbau von Gebauden bzw. fir Bdume vor Ro-
dung eine protokollierte Kontrolle auf Nester Héhlen durch fachlich geeignete Personen notwen-
dig. Bei Funden ist die untere Naturschutzbehdérde zu informieren und durch einen Fachgutachter
sind Ersatzquartiere (CEF-MalRnahmen vor Baubeginn/Weiterbau) zu realisieren.

Eine Baufeldberdumung ist nur in der Zeit von Anfang Oktober bis Ende Februar zulds-
sig.

Erhebliche Beeintrachtigungen sind bei Beachtung der Vermeidungsmafinahmen auszuschlie-
Ren, Verbotstatbestande sind auszuschlielen.

Gehéblzschutz

Baume dirfen auch im Traufbereich (Kronentraufe zzgl. 1,5 m) nicht geschadigt werden. Dies ist
insbesondere bei Baumallnahmen zu beachten. Bei Bauarbeiten sind die aktuellen gesetzlichen
Bestimmungen zum Baumschutz auf Baustellen (DIN 18920 und RAS-LP 4) zu beriicksichtigen.
Befestigungen, Tiefbauarbeiten u. &. im Traufbereich der geschitzten Baume missen grundsétz-
lich vermieden werden. Ausnahmen beim Baumschutz bediirfen der vorherigen Zustimmung der
zustandigen Naturschutzbehérde.

B&dume Gber 1,0 m STU sind nach § 18 NatSchAG M-V geschiitzt. Der Ausgleich wird nach
Baumschutzkompensationserlass berechnet.

Stadt Plau @M S€E, i
Der Birgermeister
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Entwicklungs- und Ergdnzungssatzung
der Stadt Plau am See
fiir den Ortsteil Hof Lalchow

gemadR § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 und 3 BauGB
Blaue Textteile sind Anderungen/Erganzungen nach der Behérden-/TOB-Beteiligung.

Aufgrund des § 34 Abs. 4 und 5 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung
vom 03. November 2017 (BGBI. | S. 3634), zuletzt gedndert durch Gesetz vom 04. Januar 2023
(BGBI. 2023 | Nr. 6), wird nach Beschlussfassung durch die Stadtvertretung der Stadt Plau am See vom
..................... folgende Entwicklungs- und Ergénzungssatzung der Stadt Plau am See fiir den Orts-
teil Hof Lalchow erlassen.

§1

Raumlicher Geltungsbereich

Innerhalb des in der Planzeichnung festgesetzten Geltungsbereiches werden der Ortsteil Hof Lal-
chow einschlieRlich einer Ergéanzungsflache als ein im Zusammenhang bebauter Ortsteil entwickelt
und dessen Grenze festgesetzt.

§2
Zahl der Vollgeschosse gemaR § 9 Abs. 1 Nr. 1

In der Ergénzungsflache der Satzung sind Haupt- und Nebengebdude mit maximal einem Vollgeschoss
zulassig.

§3
Zuordnungsfestsetzungen gemaR § 9 Abs. 1a BauGB i.V.m. § 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB

Fir den Ausgleich des Eingriffs durch die Festsetzungen der Satzung werden folgende MaRnahmen
auRerhalb des Satzungsgebietes zugeordnet:

Fir die Eingriffe in der Erganzungsflache sind 5.779,63 KFA auszugleichen. Als Kompensation ist
entsprechend HzE 2018 die MalRnahme 1.10 Anlage von Wald durch Pflanzung von Stiel-Eiche
vorgesehen. Die Kompensation wird auf 5.780 m? der Sammelkompensationsfldche der Stadt Plau
am See, Gemarkung Plau, Flur 17, Flurstiick 84, durchgefiihrt.

Der Beschluss der Reservierung der Fléche fir die Satzung ist der unteren Naturschutzbehérde des
Landkreises vorzulegen.

§4

Inkrafttreten

Die Satzung tritt mit ihrer Bekanntmachung in Kraft.

PlaU @M S, v ————
Der Biirgermeister



Hinweise

Hinweis zur Zuléssigkeit von Vorhaben
Innerhalb der in § 1 der 1. Anderung der Satzung festgesetzten Grenze richtet sich die planungs-
rechtliche Zuléssigkeit von Vorhaben (§ 29 BauGB) nach § 34 Abs. 1 und 2 BauGB.

Bodendenkmalpflegerische Hinweise

Nach gegenwértigem Kenntnisstand sind von der geplanten MalRnahme keine Bodendenkmale be-
troffen. Wenn bei Erdarbeiten neue Bodendenkmale oder auffillige Bodenverfarbungen entdeckt
werden, sind diese gemaRl § 11 Abs. 1 DSchG M-V der unteren Denkmalschutzbehdrde unverziig-
lich anzuzeigen und der Fund und die Fundstelle bis zum Eintreffen eines Mitarbeiters oder Beauf-
tragten des Landesamtes fir Kultur und Denkmalpflege M-V in unverandertem Zustand zu erhalten.
Die Anzeigepflicht besteht fur den Entdecker, den Leiter der Arbeiten, den Grundeigentiimer sowie
zuféllige Zeugen, die den Wert des Fundes erkennen. Die Verpflichtung erlischt flinf Werktage nach
Zugang der Anzeige, bei schriftlicher Anzeige spatestens nach einer Woche. Die untere Denkmal-
schutzbehérde kann die Frist im Rahmen des Zumutbaren verldangern, wenn die sachgerechte Un-
tersuchung oder die Bergung des Denkmals dies erfordert (§ 11 Abs. 3 DSchG M-V).

Bodenschutzrechtliche Hinweise

Nach gegenwartigem Kenntnisstand sind im Plangebiet keine schadlichen Bodenveranderungen, altlast-
verdachtigen Flachen bzw. Altlasten bekannt. Ergeben sich wahrend der Erdarbeiten konkrete Anhalts-
punkte daflr, dass eine schadliche Bodenverénderung oder Altlast vorliegt, sind unverztglich die Arbeiten
einzustellen und die untere Bodenschutzbehérde des Landkreises zu informieren.

Eventuell vorhandene Fremdstoffe, Millablagerungen etc., die im Zuge der Erdarbeiten freigelegt wer-
den, sind einer geordneten Entsorgung zuzufiihren. Lagerflachen und Baustellenflachen sind flachenspa-
rend herzustellen und bodenschonend zu nutzen. Die Zwischenlagerung/Bewertung/Verwertung von Boé-
den hat getrennt nach Bodensubstrat zu erfolgen. Bodenmieten sind nicht zu befahren.

Beim Einbau mineralischer Abfalle (z. B. Recyclingmaterial) in technischen Bauwerken ist nachweislich
geeignetes Material (Z 0, Z 1.1) unter Beachtung der LAGA1 zu verwenden. Der schriftliche Nachweis ist
auf Verlangen vorzulegen. Bei Z 1.1 Material ist ein Abstand von mindestens einem Meter zwischen der
Schiittkérperbasis und dem héchsten zu erwartenden Grundwasserstand einzuhalten.

Wird aulRerhalb landwirtschaftlich genutzter Flachen Bodenaushub auf oder in die durchwurzelbare Bo-
denschicht gebracht, sind die Vorsorgewerte der Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung bzw.
fur dort nicht enthaltene Schadstoffe die Zuordnungswerte Z-0 der LAGA einzuhalten. Bei der Boden-
verwertung auf landwirtschaftlich genutzten Flachen sind 70 % der Vorsorgewerte einzuhalten und es
ist vorab von der LFB Rostock eine Stellungnahme einzuholen und zu beachten. Der schriftliche Nach-
weis ist auf Verlangen vorzulegen.

Nach Abschluss der Baumalinahme sind die Bodenfunktionen der nur voriibergehend in Anspruch
genommenen Bdden durch ggf. Rickbau nicht mehr erforderlicher Befestigungen, Aufbringung abge-
tragenen Oberbodens und Flachenlockerung wiederherzustellen.

Befestigte Flachen sind soweit méglich in versickerungsfahiger Bauweise auszufiihren.

Artenschutzrechtliche Hinweise

Als Vorsorge und Vermeidungsmafnahmen fiir artenschutzrechtliche Konflikte sind Hinweise fiir den Ar-
tenschutz zu beachten:

Avifauna: Eine Baufeldberdumung ist nur in der Zeit von Anfang Oktober bis Ende Februar zuléssig.



Als Vermeidungsmalnahme ist vor einem Abriss/Umbau von Gebaduden bzw. fiir Baume vor Rodung
eine protokollierte Kontrolle (Nester/Hohlen) durch fachlich geeignete Personen notwendig. Bei Funden
ist die untere Naturschutzbehérde zu informieren, und durch einen Fachgutachter sind Ersatzquartiere
(CEF-Malinahmen vor Baubeginn/Weiterbau) zu realisieren.

Fledermduse: Als VermeidungsmafRnahme ist vor einem Abriss/Umbau von Gebauden eine protokol-
lierte Kontrolle (Kot/Urinspuren) durch fachlich geeignete Personen notwendig. Bei Funden ist die untere
Naturschutzbehérde zu informieren und durch einen Fachgutachter sind Bergung und Ersatzquartiere
(CEF-Malinahmen vor Baubeginn/Weiterbau) zu realisieren.

Als Aufdenbeleuchtung sind nur zielgerichtete Lampen mit einem uv-armen, insektenfreundlichen, ener-
giesparenden Lichtspektrum und einem warmweil3en Licht mit geringem Blauanteil im Spektrum von
2000 bis max. 3000 Kelvin Farbtemperatur zulassig.

Baumschutzfachliche Hinweise

Baume durfen auch im Traufbereich (Kronentraufe zzgl. 1,5 m) nicht geschadigt werden. Dies ist insbe-
sondere bei Baumallnahmen zu beachten. Bei Bauarbeiten sind die aktuellen gesetzlichen Bestimmun-
gen zum Baumschutz auf Baustellen (DIN 18920 und RAS-LP 4) zu beriicksichtigen. Befestigungen,
Tiefbauarbeiten u. &. im Traufbereich der geschiitzten Bdume miissen grundsatzlich vermieden werden.
Ausnahmen beim Baumschutz bediirfen der vorherigen Zustimmung der zustandigen Naturschutzbe-
hoérde.

B&ume tber 1,0 m STU sind nach § 18 NatSchAG M-V geschutzt. Der Ausgleich wird nach Baumschutz-
kompensationserlass berechnet.

Hinweise zur Regenwasserbeseitigung

Die Ableitung des unbelasteten Niederschlagswassers der Dachflachen und befestigten Flachen erfolgt
tber Verwertung und natirliche Versickerung auf den Grundstiicken. Das gezielte Ableiten von Nie-
derschlagswasser in den Untergrund Giber Anlagen zur Versickerung ist nach § 8 Abs. 1 WHG erlaub-
nispflichtig. Die Bauausfiihrung der Versickerungsanlagen hat entsprechend Arbeitsblatt DWA-A 138 zu
erfolgen. Sickeranlagen sind so zu betreiben, dass sie jederzeit ihren Zweck erfiillen und Beeintrach-
tigungen des Wohls der Allgemeinheit sowie Beldstigungen Dritter vermieden werden.




Stadt Plau am See

Beschlussvorlage

S/19/0321

offentlich

Beschluss Uber die Aufstellung eines
Bebauungsplanes Nr. 39 zur Herstellung einer Agri-
Solaranlage in Hof Lalchow

Organisationseinheit:

Antragsteller:

Bau- und Planungsamt

Datum

01.06.2023

Aktenzeichen:

Beratungsfolge

Ausschuss fiir Stadtentwicklung, Bau- und
Infrastruktur und Umwelt (Vorberatung)

Hauptausschuss (Vorberatung)
Stadtvertretung Plau am See (Entscheidung)

Geplante Sitzungstermine

12.06.2023

19.06.2023
28.06.2023

O/N
o)

5
5

Beschlussvorschlag:
1. Die Stadtvertretung Plau am See beschliel3t die Aufstellung eines Bebauungsplanes Nr.
39 zur Herstellung einer Agri-Solaranlage in Hof Lalchow. Der Geltungsbereich umfasst
folgende Flurstucke: Gemarkung: Klebe, Flur 1, Flurstiicke 83/2, 84/2, 85/2, 86/2, 87/2, 88/2,
89/2, 90/2, 91/2, 92/2, 93/2, 94/2, 95/2, Gemarkung Lalchow, Flur 1, Flurstticke: 141/2,
142/2, 143, 144, 145, 146, 147/2, 148, 149, 150, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 230,
231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 240, 241, 242, 243, 244, 245. Die genaue Abgrenzung
geht aus dem beigefligten Plan hervor. Planungsziel ist die Schaffung der
planungsrechtlichen Voraussetzungen zur Errichtung einer Freiflachen-Photovoltaikanlage
zur Erzeugung alternativer Energie und Einspeisung in das 6ffentliche Netz.

2. Die frihzeitige Unterrichtung der Behorden und sonstigen Trager der &ffentlichen Belange
und die Aufforderung zur Auf3erung auch im Hinblick auf den erforderlichen Umgang und
Detaillierungsgrad der Umweltprifung (8 4 Abs. 1 BauGB) soll schriftlich erfolgen.

3. Die frilhzeitige Unterrichtung der Offentlichkeit mit der Erdrterung tiber die allgemeinen
Ziele und Zwecke der Planung nach § 3 Abs. 1 Satz 1 BauGB soll durch Auslegung
durchgefiihrt werden.

4. Der Beschluss ist gemaR 8 2 Abs. 1 BauGB offentlich bekannt zu machen.

Finanzielle Auswirkungen:

GESAMTKOSTEN AUFWAND/AUSZAHLUNG IM AUFWAND/AUSZAHLUNG ERTRAG/EINZAHLUNG
LFD. HH-JAHR JAHRL. JAHRL.
00,00 € 00,00 € 00,00 € 00,00 €
FINANZIERUNG DURCH VERANSCHLAGUNG IM HAUSHALTSPLAN
Eigenmittel 00,00 € | Im Ergebnishaushalt Ja / Nein
Kreditaufnahme 00,00 € | Im Finanzhaushalt Ja/ Nein




Forderung 00,00 €

Ertrage 00,00 € | Produktsachkonto 00000.0000

Beitréage 00,00 €

Sachverhalt:

Der Ausbau der erneuerbaren Energien gehort zu den entscheidenden strategischen Zielen
der Deutschen Energiepolitik, um den Anteil der erneuerbaren Energien an der
Stromerzeugung auf 80% bis zum Jahr 2050 zu steigern. Mit dem "Atomausstieg” und der
Novelle des Erneuerbaren-Energien-Gesetzes werden die entscheidenden Voraussetzungen
zur Umsetzung dieses Zieles geschaffen.

Mecklenburg-Vorpommern definiert fir sich das quantitative Ziel, den Ausbau der
erneuerbaren Energien bis zum Jahr 2021 insgesamt auf das 5-fache des Anteils des Jahres
2005 zu steigern, wobei eine Steigerung der Anteile des durch Photovoltaik erzeugten
Stromes auf das 3-fache gegentiber dem Stand von 2005 geplant ist.

Am 30.07.2011 ist das "Gesetz zur Foérderung des Klimaschutzes bei der Entwicklung in den
Stadten und Gemeinden" in Kraft getreten. Gleichzeitig erfolgte eine Novellierung des
BauGB 2011. Die Neufassung unterstreicht die Bedeutung des Klimaschutzes in der
Bauleitplanung als eigenstandiges Ziel.

Die geplante Photovoltaikanlage leistet durch die Nutzung von Strahlungsenergie der Sonne
zur Stromerzeugung einen wichtigen Beitrage zum Klimawandel und reduziert die CO?-
Ausschiittung um ca. 45.000 Tonnen/Jahr.

Fir das nach 8§ 11 BauNVO als Sondergebiet mit der Zweckbestimmung
"Photovoltaikanlage" im Bebauungsplan festzusetzende Areal gilt die Errichtung und der
Betrieb von baulichen Anlagen zur Stromerzeugung aus Solarenergie als aufgestandertes
System inkl. zugehdériger Nebenanlagen als zulassig.

Auf einer Flache von rund 90 Hektar plant die SUNfarming Projekt GmbH die Errichtung
einer Photovoltaik-Freiflachenanlage mit Doppelnutzungskonzept (Agri-Solaranlage) unter
Berlcksichtigung von Aspekten des Klimaschutzes, der Energiewende, der Landwirtschaft
sowie der lokalen Wertschopfung. Die Idee fir diese Anlage entstand durch einen Landwirt
aus Plau am See, der das SUNfarming Agri-Solar System mit der Méglichkeit zur
Fortsetzung der landwirtschaftlichen Produktion zwischen und unter den Solarmodulen fur
seinen Betrieb entdeckt hatte. Der Landwirt und sein Sohn als Betriebsnachfolger mdchten
auf der Vorhabenflache Tierproduktion in Form von Rinderhaltung betreiben und haben dazu
bereits umfassende Planungen fiir die landwirtschaftlich-praktische Ausgestaltung des
Produktionssystems in Kombination mit Photovoltaik auf der betreffenden Flache
vorgenommen.

Die Wahl des SUNfarming Agri-Solar-Konzeptes ermdglicht die Stromproduktion in gleicher
Hohe wie bei klassischen Freiflachenanlagen und erhalt dabei die Nahrungsmittelproduktion
sowie die Anerkennung der Flachen als landwirtschaftliche Flachen.

Zur Erlangung des Baurechts ist die Anderung des Flachennutzungsplanes der Stadt Plau
am See erforderlich. Beide Planungen sollen im Parallelverfahren aufgestellt werden. Als
Projektentwickler fungiert die SUNfarming Projekt GmbH, Zum Wasserwerk 11, 15537
Erkner. Der Investor hat sich zur Ubernahme samtlicher Kosten, die mit der Erstellung des
Bebauungsplanes zusammenhangen, bereit erklart. Zur Regelung der Beziehungen




zwischen dem Investor und der Stadt Plau am See wird ein stadtebaulicher Vertrag
abgeschlossen.

Anlage/n:

1 Anlage Karten (6ffentlich)




SUNfarming Projekt GmbH

ein Unternehmen der SUNfarming Group

Seite 3

Anlage
Ubersichtskarte, Vorhabenfliche griin markiert

-
Plau am See




SUNfarming Projekt GmbH

ein Unternehmen der SUNfarming Group

I Seite 4

Anlage
Satellitenbild, Vorhabenflache griin markiert

Kolon




Stadt Plau am See

Beschlussvorlage
S/19/0322 offentlich

Aufstellungsbeschluss tber die 6. Anderung des
Flachennutzungsplans der Stadt Plau am See

Organisationseinheit: Datum

Bau- und Planungsamt 05.06.2023

Antragsteller: Aktenzeichen:

Beratungsfolge Geplante Sitzungstermine O/N
Ausschuss fir Stadtentwicklung, Bau- und "
Infrastruktur und Umwelt (Vorberatung) 12.06.2023 ©
Hauptausschuss (Vorberatung) 19.06.2023 o)
Stadtvertretung Plau am See (Entscheidung) 28.06.2023 o)

Beschlussvorschlag:

1. Die Stadtvertretung Plau am See beschlieft, die 6. Anderung des Flachennutzungsplanes
der Stadt Plau am See aufzustellen. Die 6. Anderung des Flachennutzungsplanes steht im
Zusammenhang mit der Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 39 zur Herstellung einer
Solaranlage im Ortsteil Hof Lalchow. Die genaue Abgrenzung geht aus dem beigefiigten
Plan hervor und ist identisch mit den Flachen des Bebauungsplanes. Das Gebiet umfasst ca.
90 Hektar.

2. Die friihzeitige Unterrichtung der Behérden und sonstigen Trager der 6ffentlichen Belange
und die Aufforderung zur AuBerung auch im Hinblick auf den erforderlichen Umgang und
Detaillierungsgrad der Umweltpriifung (84 Abs. 1 BauGB) soll schriftlich erfolgen.

3. Die friihzeitige Unterrichtung der Offentlichkeit mit der Erérterung Uber die allgemeinen
Ziele und Zwecke der Planung nach § 3 Abs. 1 Satz 1 BauGB soll durch Auslegung
durchgefihrt werden.

4. Der Beschluss ist gemaR 8 2 Abs. 1 BauGB offentlich bekannt zu machen.

Finanzielle Auswirkungen:

GESAMTKOSTEN AUFWAND/AUSZAHLUNG IM A_L_JFWANDIAUSZAHLUNG E_RTRAGIEINZAHLUNG

LFD. HH-JAHR JAHRL. JAHRL.

00,00 € 00,00 € 00,00 € 00,00 €

FINANZIERUNG DURCH VERANSCHLAGUNG IM HAUSHALTSPLAN
Eigenmittel 00,00 € | Im Ergebnishaushalt Ja/ Nein
Kreditaufnahme 00,00 € | Im Finanzhaushalt Ja/ Nein
Forderung 00,00 €
Ertrage 00,00 € | Produktsachkonto 00000.0000
Beitrage 00,00 €
Sachverhalt:

Im Bereich des Ortsteils Lalchow, auf einer Flache von rund 90 Hektar, plant die SUNfarming
Projekt GmbH die Errichtung einer Photovoltaik-Freiflachenanlage mit
Doppelnutzungskonzept (Agri-Solaranlage), unter Berticksichtigung von Aspekten des




Klimaschutzes, der Energiewende, der Landwirtschaft sowie der lokalen Wertschdpfung. Die
Idee fiur diese Anlage entstand durch einen Landwirt aus Plau am See, der das SUNfarming
Agri-Solar System mit der Moglichkeit zur Fortsetzung der landwirtschaftlichen Produktion
zwischen und unter den Solarmodulen fiir seinen Betrieb entdeckt hatte. Der Landwirt und
sein Sohn als Betriebsnachfolger méchten auf der Vorhabenflache Tierproduktion in Form
von Rinderhaltung betreiben und haben dazu bereits umfassende Planungen fir die
landwirtschaftlich-praktische Ausgestaltung des Produktionssystems in Kombination mit
Photovoltaik auf der betreffenden Flache vorgenommen.

Zur Erlangung des Baurechts fiir den Bebauungsplan Nr. 39 ist die Anderung des
Flachennutzungsplans der Stadt Plau am See erforderlich. Beide Planungen sollen im
Parallelverfahren aufgestellt werden. Als Projektentwickler fungiert die SUNfarming Projekt
GmbH, Zum Wasserwerk 11, 15537 Erkner. Der Investor hat sich zur Ubernahme samtlicher
Kosten, die mit der Erstellung des Bebauungsplanes und der Anderung des
Flachennutzungsplanes zusammenhangen, bereit erklart. Zur Regelung der Beziehungen
zwischen dem Investor und der Stadt Plau am See wird ein stadtebaulicher Vertrag
abgeschlossen.

Anlage/n:

1 Anlage Karten (6ffentlich)
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Anlage
Satellitenbild, Vorhabenflache griin markiert
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Stadt Plau am See

Beschlussvorlage
S/19/0316 offentlich

Umwandlung von PKW-Parkplatzen in
Motorradparkplatze an der Metow

Organisationseinheit: Datum

Ordnungsamt 26.05.2023

Antragsteller: Aktenzeichen:

Beratungsfolge Geplante Sitzungstermine O/N

Ausschuss fiir Tourismus, Wirtschaft und Gewerbe

06.06.2023 o)
(Vorberatung)
Ausschuss fir Stadtentwicklung, Bau- und 2
Infrastruktur und Umwelt (Vorberatung) 12.06.2023 ©
Hauptausschuss (Vorberatung) 19.06.2023 o)
Stadtvertretung Plau am See (Entscheidung) 28.06.2023 o)

Beschlussvorschlag:

Die Stadtvertretung beschlief3t, dass bei der Verkehrsbehtrde des Landkreises der Antrag
gestellt werden soll, zwei vorhandene PKW-Stellplatze an der Metow in sechs
Motorradparkplatze zu &ndern.

Finanzielle Auswirkungen:

GESAMTKOSTEN AUFWAND/AUSZAHLUNG IM | AUFWAND/AUSZAHLUNG ERTRAG/EINZAHLUNG

LFD. HH-JAHR JAHRL. JAHRL.
ca. 200,00 € ca. 200,00 € 00,00 € 00,00 €

FINANZIERUNG DURCH VERANSCHLAGUNG IM HAUSHALTSPLAN

Eigenmittel 00,00 € | Im Ergebnishaushalt Ja / Nein

Kreditaufnahme 00,00 € | Im Finanzhaushalt Ja/ Nein

Forderung 00,00 €

Ertrage 00,00 € | Produktsachkonto 00000.0000

Beitrdge 00,00 €

Sachverhalt:

Bereits seit einigen Jahren wird insbesondere in der Urlaubssaison beobachtet, dass an der
Metow sehr viele Motorradfahrer ankommen, um an der Promenade zu verweilen. In diesem
Zusammenhang stellen sie ihre Motorrader teilweise auf Grunflachen ab, da die
vorhandenen Parkplatze in der Regel durch PKW’s belegt sind und es in unserer Stadt keine
separaten Motorradparkplatze gibt. Oder sie drehen gleich wieder um und fahren weiter, da
sie keine regularen Parkmdglichkeiten in der Nahe finden, was bestenfalls verhindert werden
sollte.

Insbesondere bei Motorradfahrern handelt es sich in der Regel um Tagesgaste, die einen
kurzen Halt machen wollen, um sich zu bewegen, zu essen und sich kurzzeitig zu
entspannen, bevor die Tour fortgesetzt wird. Hier haben wir mit der schénen Lage an der
Metow, an welcher auch eine gute Infrastruktur (z.B. Cafe’s, Restauraunts, offentliche
Toiletten) vorhanden ist, gute Rahmenbedingungen um den Aufenthalt fiir diese
Gastegruppe positiv zu ,begleiten”.




Grundsatzlich besteht in diesem Bereich (siehe Anlage 1) die Mdglichkeit, zwei PKW-
Parkplatze in sechs Motorradparkplatze zu andern. Hier hat unser Bauamt bereits geprift,
dass unter MalRgabe der Grol3e eines Motorradparkplatzes (2,5m x 1,5m) pro PKW-
Parkplatz (4,5m x 2,5m) drei Motorradparkpléatze geschaffen werden kénnen, ohne bauliche
Veranderungen vornehmen zu mussen (Anlage 2). Eine Anordnung der Parkplatze kann
senkrecht oder leicht schrag zur Fahrbahn erfolgen.

Auch eine telefonische Voranfrage bei der Verkehrsbehdrde hat ergeben, dass es
grundsatzlich keine Bedenken gegen diese Umwandlung gibt. Im Rahmen der
Antragsstellung bei der Verkehrsbehotrde des Landkreises wird jedoch ein Beschluss der
Stadtvertretung benétigt. Sofern anschlieRend eine Genehmigung mit entsprechender
Verkehrsrechtlicher Anordnung bei uns eingeht, wird die Beschilderung angepasst und die
Parkplatzmarkierung vorgenommen.

Anlage/n:

1 Anlage 1 Lage der Stellplatze (6ffentlich)

2 Anlage 2 - Anordnung der Parkplatze (6ffentlich)
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Stadt Plau am See

Beschlussvorlage
S/19/0323 offentlich

Breitbandausbau in der Stadt Plau am See - Gigabit

Richtlinie
Organisationseinheit: Datum
Bau- und Planungsamt 05.06.2023
Antragsteller: Aktenzeichen:
Beratungsfolge Geplante Sitzungstermine O/N

Ausschuss fir Stadtentwicklung, Bau- und

Infrastruktur und Umwelt (Vorberatung) 12.06.2023 ©
Hauptausschuss (Vorberatung) 19.06.2023 o)
Stadtvertretung Plau am See (Entscheidung) 28.06.2023 o)

Beschlussvorschlag:

Die Stadtvertretung Plau am See beschliel3t den Breitbandausbau von mind. 1000 Mbits/s im
Gemeindegebiet. Die Gemeinde nimmt das Angebot des Landkreises Ludwigslust-Parchim
an, die Fordermittel fir das Projekt einzuwerben, die MaRhahme entsprechend
auszuschreiben, durchzufiihren und abzurechnen. Der Birgermeister wird beauftragt, die
hierzu erforderlichen Erklarungen abzugeben.

Die Stadt Plau am See verpflichtet sich, den Eigenanteil in einer Héhe bis zu 10 % des ihr
Gemeindegebiet betreffenden Auftragsvolumens bereit zu stellen. Der Eigenanteil soll aus
Landesmitteln (Kommunaler Investment- Fond) finanziert werden.

Finanzielle Auswirkungen:

GESAMTKOSTEN AUFWAND/AUSZAHLUNG IM AUFWAND/AUSZAHLUNG ERTRAG/EINZAHLUNG
LFD. HH-JAHR JAHRL. JAHRL.

00,00 € 00,00 € 00,00 € 00,00 €
FINANZIERUNG DURCH VERANSCHLAGUNG IM HAUSHALTSPLAN
Eigenmittel 00,00 € | Im Ergebnishaushalt Ja/ Nein
Kreditaufnahme 00,00 € | Im Finanzhaushalt Ja/ Nein
Forderung 00,00 €
Ertrége 00,00 € | Produktsachkonto 00000.0000
Beitrage 00,00 €
Sachverhalt:

Am 31. Marz 2023 ist die neue Richtlinie zur Férderung des Gigabitausbaus in Deutschland
in Kraft getreten (Gigabit-RL 2.0). Damit wird der Ausbau mit ultraschnellem Internet nun
Uberall dort unterstitzt, wo derzeit noch keine Versorgung mit Bandbreiten von mindestens
200 Mbit/s symmetrisch bzw. 500 Mbit/s im Download mdglich ist.

Der aktuellen Richtlinie zur Gigabitférderung ist die Richtlinie vom 31. Marz 2021
vorangegangen. Durch sie wurde der Ausbau Uberall dort unterstiitzt, wo noch keine
Versorgung mit mindestens 100 Mbit/s gewéhrleistet war.




Das Gebiet der Stadt Plau am See ist Bestandteil eines der geeigneten Projektgebiete im
Landkreis Ludwigslust-Parchim. Diese Gebiete wurden auf Grundlage eines vorlaufigen
Markterkundungsverfahrens ermittelt.

Der Landkreis ist bereit, fir die Stadt Plau am See Fordermittel des Bundes und des Landes
zu beantragen und bei Bewilligung das Forderprojekt durchzufiihren und abzurechnen.

Das Land M-V wird die Férdermittel des Bundes durch ein eigenes Forderprogramm
erganzen. Ein Eigenanteil von voraussichtlich 10% ist zu gewéahrleisten. Die Hohe kann noch
nicht bestimmt werden, da erst verbindliche Ausschreibungsergebnisse vorliegen missen.
Der Eigenanteil wird, wie bereits im 1 und 2 Call, aus Landesmitteln (Kommunaler Aufbau-
Fond) bereitgestellt.

Vorfinanzierung des kommunalen Eigenanteils: Der vom Bund vorgegebene kommunale
Eigenanteil in Hohe von 10 Prozent wird durch das Land vorfinanziert und aus dem
Kommunalen Aufbaufonds zuriickgezahlt. Eine unmittelbare Belastung der kommunalen
Haushalte findet somit nicht statt.

Anlage/n:

1 Anschreiben Landkreis Gigabit Richtlinie (6ffentlich)

2 Gigabit Richtlinie des Bundes 2-0 (6ffentlich)




metropolregion hamiiurg
Landkreis Ludwigslust-Parchim | PF 12 63 | 19362 Parchim Der Landrat des Landkreises Ludwigslust-Parchim
An die Gemeinden des Landkreises Organisationseinheit
Ludwigslust-Parchim Fachdienst Bauordnung, Strafien- und Tiefbau
Ansprechpartner
Stefanie Gube-Wolff

Telefon 03871 722-6009 Fax 03871 722-77-6009
E-Mail stefanie.gube-wolff@kreis-lup.de

Aktenzeichen Dienstgebdude Zimmer Datum
Ludwigslust A 302

Notwendige Beschlussfassung Gigabit Richtlinie

Sehr geehrte Damen und Herren,

am 31.03.2023 erfolgte die Bekanntmachung der Richtlinie ,Férderung zur Unterstutzung des
Gigabitausbaus der Telekommunikationsnetze in der Bundesrepublik Deutschland® (Gigabit-RL
2.0) durch das Bundesministerium fur Digitales und Verkehr.

Ziel der Foérderung ist die Unterstltzung eines effektiven und technologieneutralen Ausbaus zur
Erreichung zukunftsfahiger und konvergenter Gigabitnetze, die auch den kinftigen
Anforderungen der mobilen Gigabit-Gesellschaft gerecht werden.

Der Landkreis Ludwigslust-Parchim trifft momentan entsprechende Mallnahmen bzw.
Vorbereitungen, um diese Férderung zu beantragen und somit den Ausbau von Glasfaser noch
flachendeckender realisieren zu kénnen.

Der geforderte Breitbandausbau erfordert eine Beschlussfassung der Gemeinden.

Wir bitten Sie, sich in der Gemeindevertretung diesem Thema anzunehmen und darlber einen
entsprechenden Beschluss zu fassen. Eine Ausfertigung lhrer Entscheidung lassen Sie dem
Landkreis (FD 63-Bauordnung, Stral3en- und Tiefbau, Team Breitband) bitte bis zum 31.07.2023
zukommen, um alle weiteren Vorbereitungen veranlassen zu kénnen.

Fur Rickfragen steht lhnen unser Breitbandkoordinator Herr Rudiger Falk telefonisch unter
03871 / 722 6008 oder per Mail unter ruediger.falk@kreis-lup.de gerne zur Verfigung.
: \

Mit fr?undlicq’érh,ﬁrurs
| e i \ -

e et

S ) \

\
/

| /J A
/Stefan Sternberg|
/ 'Landrat \
/ O !

\
/
|
\/

SITZ PARCHIM | Putlitzer Strafle 25 | 19370 Parchim | Telefon: 03871 722-0 | Fax: 03871 722-77-7777 | wwav.kreis-lup.de

DIENSTGEBAUDE LUDWIGSLUST | GamisonsstraBe 1 | Ludwigslust | Telefon: 03871 7220 | Fax: 03871 722-77-7777

RECHNUNGSADRESSE | Rechnungsstelle Landkreis Ludwigslust-Parchim | Fachdiensl ... | Postfach 1263 | 19362 Parchim | E-Mail: rechnuna@kreis-lup.de

BANKVERBINDUNG | Sparkasse Mecklenburg-Schwerin | IBAN: DE28 1405 2000 15100000 18 | BIC: NOLADE21LWL

OFFNUNGSZEITEN | Nach Terminvereinbarung mil Ihrem Ansprechpariner und Mo + Fr 08.00 - 13.00 Uhr | Di + Do 08.00~13.00 und 14.00—18.00 Uhr | Mi geschlossen
Ausnahme: Bargerbaro Parchim, Hagenow, Ludwigslus!, Fahrerlaubnis- und KfZ-Zulassungsbehérde (Standort Schwerin) —Mi 08.00 - 13.00 Unr gedfinet

IHRE BEHORDENNUMMER 115 | Mo - Fr 8- 18 Uhr | Behordennummer 115 isl von auflerhalb auch mit Vorwahl (03871) wahlbar (“?)



Anlage
Richtlinie ,Férderung zur Unterstiutzung des Gigabitausbaus der Telekommunikationsnetze in der

Bundesrepublik Deutschland” (Gigabit-RL 2.



% Bundesministerium
fir Digitales
und Verkehr //

Bundesférderung Breitband

Richtlinie
,Forderung zur Unterstutzung des
Gigabitausbaus der Telekommunikationsnetze
in der Bundesrepublik Deutschland”

- Gigabit-Richtlinie des Bundes 2.0 (Gigabit-RL 2.0) -

Bekanntmachung

des Bundesministeriums fur Digitales und Verkehr

vom 31.03.2023
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0. Praambel

Ob Verkehr und Mobilitat, Wirtschaft und Verwaltung, Arbeit und Alltag, Bildung und For-
schung, Gesundheitsversorgung und Pflege: Die Digitalisierung ist der Antrieb fur mehr
Fortschritt, mehr Klimaschutz, eine hohere Lebensqualitat und neue Chancen. Fldchende-
ckende, hochleistungsfahige, okologisch nachhaltige und sichere digitale Infrastrukturen
—auch in landlichen Rdumen - sind Voraussetzung dafur, dass die digitale Transformation
Deutschlands umfassend gelingt. Im Rahmen der Gigabitstrategie hat die Bundesregie-
rung daher das Ziel formuliert, dass bis zum Jahr 2030 eine solche Infrastruktur flachen-
deckend ausgebaut werden soll. Der Aufbau dieser digitalen Infrastruktur liegt vorwiegend
in der Hand privatwirtschaftlicher Unternehmen.

Die Bundesregierung will den Ausbau der digitalen Infrastruktur, wo zur Herstellung glei-
cher Lebensverhéltnisse im Bundesgebiet notwendig, weiter fordern und damit konver-
gente Netze aufbauen, die auch den kunftigen Anforderungen an die mobile Gigabit-Ge-
sellschaft gerecht werden.

Sie fokussiert sich dabei auf Gebietskorperschaften mit dem gro3ten Nachholbedarf und
steuert die Forderung in diese. Damit reagiert die Bundesregierung auf den fortschreiten-
den privatwirtschaftlichen Ausbau und unterstatzt diesen in deutlich unwirtschaftlichen
Gebieten. Zur Ermittlung des Nachholbedarfes orientiert sich die Bundesregierung an dem
Fortschritt des privatwirtschaftlichen Ausbaus, der bestehenden Versorgungslage und der
Potenzialanalyse. Dabei folgt sie dem Gedanken des ganzheitlichen Ausbaus aller nicht gi-
gabitversorgten Adressen ohne Begrenzung mittels Aufgreifschwellen.

Mit der Ausgestaltung des Férderprogramms soll dabei das effiziente Nebeneinander zwi-
schen privatwirtschaftlichem und geférdertem Ausbau gewahrleistet werden. Der Bund
stellt bereits in 2023 Fordermittel in Hohe von rd. 3 Mrd. € zur Verfugung. Zur zielgerich-
teten Verteilung der fur die Bundesforderung verfugbaren Fordermittel und zur Sicher-
stellung einer angemessenen Infrastrukturférderung in jedem Land werden daher Landes-
obergrenzen eingefuhrt, die fur 2023 wie folgt festgesetzt werden:

Fur die Stadtstaaten ist eine gemeinsame Obergrenze von 75 Mio. Euro vorgesehen. Fir
die Flachenlander gilt jeweils ein Sockelbetrag von 100 Mio. Euro. Der Restbetrag wird
auf die Flachenlander verteilt gemaB der Zahl der forderfahigen Anschlusse jedes Landes
in Bezug auf die Gesamtzahl aller férderfahigen Anschlisse in Deutschland, d.h. der aktu-
elle Stand des Gigabitausbaus eines Landes ist ausschlaggebend.

Je nach Bundesmittelausstattung in den Folgejahren kann eine betragliche Anpassung
notwendig werden.



1. Forderziel und Zuwendungszweck

1.1 Ziel der Forderung ist die Unterstutzung eines effektiven und technologieneutralen
Ausbaus in der Bundesrepublik Deutschland zur Erreichung zukunftsfahiger und konver-
genter Gigabitnetze, die auch den kinftigen Anforderungen der mobilen Gigabit-Gesell-
schaft gerecht werden. Die Gigabitnetze sollen zudem kunftige Bedarfe von stationéaren
und mobilen Anwendungen berucksichtigen, um den spateren Aufbau hierfur erforderli-
cher Anlagen (z.B. verdichtete Mobilfunkzellen) ohne gréBeren Aufwand realisieren zu
konnen.

1.2 Forderféhig sind Gebiete, die derzeit Uber kein Next-Generation-Access-Netz (NGA-
Netz) verfiigen (weiBer Fleck) oder die Uber ein NGA-Netz verfligen, das derzeit keine Da-
tenrate von zuverldssig mindestens 200 Mbit/s symmetrisch bzw. 500 Mbit/s im Download
zur Verfugung stellt (grauer Fleck), soweit innerhalb der niachsten drei Jahre die geplante
Telekommunikationsinfrastruktur den Endkunden keine Datenrate von mehr als 500
Mbit/s zuverléssig im Download zur Verfligung stellen kann. Auf die Forderféahigkeit sozi-
ookonomischer Treiber wird in diesem Zusammenhang ausdricklich hingewiesen. Hierbei
handelt es sich um private und offentliche Einrichtungen, die die gesellschaftliche und
wirtschaftliche Entwicklung maBgeblich pragen und vorantreiben. Hierzu gehoren Schu-
len, Gebdude lokaler Behorden, Hochschulen, Forschungszentren, Krankenhduser und
Stadien sowie Verkehrsknotenpunkte wie Bahnhofe, Hafen und Flughéfen, landwirt-
schaftliche Betriebe und alle Arten von Unternehmen. Einzelanschlusse fur Schulen und
Krankenhduser sind forderfahig.

1.3 Nicht forderfahig sind Gebiete, in denen bereits mind. zwei NGA-Netze vorhanden sind
(schwarzer Fleck) oder die mit mind. einem FTTB/H-Netz ausgestattet sind oder die mit
mind. einem Kabelnetz mit mind. dem Standard Docsis 3.1 ausgestattet sind oder die mit
mind. einem Kabelnetz mit dem Standard unterhalb von Docsis 3.1 ausgestattet sind, aber
der Netzbetreiber eine Aufrustung mind. auf den Standard Docsis 3.1 innerhalb von 12
Monaten ankundigt.

Eine Forderung ist auch ausgeschlossen, soweit ein gigabitfahiges Netz bereits besteht und
lediglich der Teilnehmeranschluss noch fehlt (homes passed).

1.4 Der Ausbau kann nur in Gebieten unterstutzt werden, in denen ein privatwirtschaftli-
cher Ausbau nicht wirtschaftlich ist und ein Marktversagen im Wege eines Markterkun-
dungsverfahrens festgestellt wird. Hinweise zu Gebieten, in denen ein privatwirtschaftli-
cher Ausbau zu erwarten ist, konnen der Potenzialanalyse' entnommen werden. Der Vor-
rang des Privatausbaus wird im Rahmen eines Markterkundungsverfahrens sichergestellt.

1.5 Ein nach dieser Richtlinie gefordert ausgebautes Gigabit-Netz darf bereits vor Ablauf
des Zweckbindungszeitraums eines im gleichen Gebiet bereits geforderten NGA-Netzesin
Betrieb genommen werden, es sei denn, der Betreiber des zuerst in Betrieb genommenen
NGA-Netzes widerspricht der fruheren Inbetriebnahme im Markterkundungsverfahren.

Twww.bmdv.bund.de/potenzialanalyse
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Der Antragsteller unterrichtet den betroffenen Betreiber des NGA-Netzes tber sein Wi-
derspruchsrecht bei Einleitung der Markterkundung.

1.6 Eine Ergédnzung des Bundesforderprogrammes durch Férderprogramme der Bundes-
lander oder der EU ist grundséatzlich moglich. Auskunfte uber erganzende Férdermaglich-
keiten erteilen das Gigabitburo des Bundes und die Breitbandkompetenzzentren oder for-
dermittelgebende Stellen der Lander. Eine Ko-Finanzierung des Projekts durch Dritte, ins-
besondere auch durch Private, ist zulassig.

. Rechtsgrundlage

2.1 Die Bundesrepublik Deutschland gewahrt Zuwendungen zum Ausbau des Gigabit-Net-
zes in Deutschland nach MaBBgabe dieser Richtlinie, nach §§ 23 und 44 Bundeshaushalts-
ordnung (BHO), den allgemeinen Verwaltungsvorschriften zu §§ 23 und 44 BHO sowie
europarechtlicher Vorgaben. Diese Richtlinie basiert auf der Rahmenregelung der Bundes-
republik Deutschland zur Unterstltzung des flaichendeckenden Aufbaus von Gigabit-Net-
zenin ,grauen Flecken” (Gigabit-RR), die von der EU-Kommission auf Grundlage der Breit-
bandbeihilfeleitlinien vom 26.01.2013 in der Fassung vom 27.06.2014 am 13.11.2020 ge-
nehmigt wurde. Insbesondere gelten die Regelungen des Telekommunikationsgesetzes
(TKG).

2.2 Ein Anspruch auf Gewahrung der Zuwendung und Anpassung einer gewahrten Zuwen-
dung besteht nicht. Vielmehr entscheidet die zustandige Bewilligungsbehorde aufgrund
ihres pflichtgeméaBen Ermessens im Rahmen der verfugbaren Haushaltsmittel.

. Gegenstand der Forderung

3.1. Wirtschaftlichkeitslickenfoérderung

Die Zuwendung soll eine etwaige Wirtschaftlichkeitslucke bei privatwirtschaftlichen Be-
treibern von Breitbandinfrastrukturen im Sinne der Nummer 1 dieser Richtlinie schlief3en.

Eine Wirtschaftlichkeitsltcke ist dabei definiert als Differenz zwischen dem Barwert aller
Erlose und dem Barwert aller Kosten des Netzaufbaus und -betriebs flr einen Zeitraum
von mindestens sieben Jahren (Zweckbindungsfrist).

Die privatwirtschaftlichen Betreiber haben sicherzustellen, dass erforderliche Endkunden-
dienstleistungen im Fordergebiet erbracht werden. Sie erbringen diese im Regelfall selbst.
Sollten sie jedoch Vorleistungsprodukte fur dritte Telekommunikationsunternehmen an-
bieten, mussen sie gewahrleisten, dass fur den gesamten Zeitraum der Zweckbindungsfrist
stets mindestens ein Unternehmen die erforderlichen Endkundendienstleistungen effektiv
im geforderten Gebiet erbringt. Weitere Voraussetzungen und Einzelheiten regelt die zu-
standige Bewilligungsbehorde in Abstimmung mit dem Bundesministerium fur Digitales
und Verkehr.

Die Zuwendung gilt als einmaliger Zuschuss. Eine mehrfache Zuwendung zur Erreichung
desselben Verwendungszwecks ist ausgeschlossen.
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Die privatwirtschaftliche Mitverlegung von Leerrohren fur privatwirtschaftliche Ausbau-
maBnahmen in anderen Gebieten ist im Rahmen des geforderten Ausbaus gegen Kosten-
beteiligung zuléssig.

3.2. Betreibermodell
Gefordert werden Ausgaben des Zuwendungsempfangers fir:

- die Ausstattung von Leerrohren mit unbeschaltetem Glasfaserkabel und/oder

- die Ausfuhrung von Tiefbauleistungen mit oder ohne Verlegung von Leerroh-
ren sowie die Bereitstellung von Schachten, Verzweigern und Abschlussein-
richtungen.

- die Mitverlegung von Leerrohren bei anderweitig geplanten Erdarbeiten (mit
oder ohne Kabel), sofern nicht eine entsprechende gesetzliche Pflicht besteht,

zur Nutzung durch privatwirtschaftliche Betreiber 6ffentlicher Telekommunikationsnetze
fur die Errichtung und Betrieb einer Breitbandinfrastruktur im Sinne von Nummer 1 dieser
Richtlinie.

Der Zuwendungsempfanger ist in diesen Fallen Bauherr und Eigentiimer der zu errichten-
den passiven Infrastruktur.? Die Auswahlverfahren zum Betrieb und zum Bau (ggf. ein-
schlieBlich der Planung) kénnen parallel durchgefiihrt werden. Der Betreiber muss jedoch
spatestens vor Beginn der BaumaBnahme vertraglich feststehen.

Absatz 3 bis 5 der Nummer 3.1 dieser Richtlinie gelten entsprechend.

3.3. Beratungsleistungen

Zur Qualitatssicherung der geférderten MaBnahmen nach Nummer 3.1 oder Nummer 3.2
dieser Richtlinie werden notwendige Ausgaben des Zuwendungsempfangers fur die Be-
auftragung externer Beratungsleistungen gefordert, die der Vorbereitung bzw. der Durch-
fuhrung solcher MaBnahmen dienen.

Der Berater hat seine Unabhangigkeit und Neutralitat zu versichern. Um eine hohe Quali-
tat der Beratungsleistungen zu gewahrleisten, ist die Qualifikation der Berater anhand ei-
ner Auflistung einschlagiger Referenzen oder anhand von Schulungsnachweisen auf dem
Gebiet des Zuwendungsrechts oder zu Grundlagen des Breitbandausbaus zu belegen.

Die Férderung erfolgt mit dem Ziel, unter Berticksichtigung privatwirtschaftlicher Ausbau-
maBnahmen tatséchliche Forderbedarfe zu ermitteln und notwendige Projektférderung
nach Nummer 3.1 oder Nummer 3.2 dieser Richtlinie umzusetzen. Die Ergebnisse der Be-
ratung sind der zustandigen Bewilligungsbehorde stets in schriftlicher Form nach Ab-
schluss des Beratungsprojekts vorzulegen. Dient die Beratung der Realisierung des

2 Passive Infrastruktur in diesem Sinne ist immer Infrastruktur einschlieBlich unbeschalteter Glasfaser.
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geférderten Vorhabens, sind Art und Umfang der Unterstutzungsleistung umfassend zu
dokumentieren und nachzuweisen.

Landkreise kdnnen Antrdage auf Férderung von Beratungsleistungen auch dann stellen,
wenn sie selbst kein eigenes Forderprojekt planen. Hierftr ist durch den Landkreis darzu-
legen, dass die Beratungsleistungen projektubergreifend fur Landkreisgemeinden einge-
setzt werden, einen signifikanten Mehrwert fur die Ausbauprojekte der Gemeinden bieten
und dass eine Doppelférderung von Leistungen des Landkreises und der Gemeinden aus-
geschlossen ist.

Bereits auf Basis der Richtlinie ,Forderung zur Unterstutzung des Gigabitausbaus der Te-
lekommunikationsnetze in der Bundesrepublik Deutschland” vom 26.04.2021 (zuletzt ge-
andert am 27.12.2022) bewilligte Beratungsleistungen konnen fortgefuhrt und fir Bera-
tungsbedarfe im Zusammenhang mit der Vorbereitung bzw. Durchfihrung einer Mai3-
nahme nach Nummer 3.1 oder Nummer 3.2 dieser Richtlinie verwendet werden.

. Zuwendungsempfanger

4.1 Zuwendungsempfénger ist die Gebietskorperschaft, in der das Projektgebiet liegt. Dazu
zahlen insbesondere Gemeinden bzw. Stadtstaaten sowie rechtlich selbstandige Bezirke in
Stadten, Landkreise, kommunale Zweckverbdnde und andere kommunale Gebietskorper-
schaften bzw. Zusammenschlisse nach dem jeweiligen Kommunalrecht der Lander (z.B.
Amter) sowie Unternehmen in ausschlieBlich offentlicher Tragerschaft.

Das Bestehen von Gemeindeverbanden muss durch einen entsprechenden 6ffentlich-
rechtlichen Vertrag bzw. eine unterzeichnete Kooperationserklarung zum Zeitpunkt der
Antragsstellung und fur die Dauer und den Umfang des beantragten Projektes nachgewie-
sen werden.

4.2 Begtinstigte im Sinne des EU-Beihilfenrechts sind die Betreiber von Breitbandnetzen,
die eine finanzielle Zuwendung in Anspruch nehmen bzw. die von der 6ffentlichen Hand
entgeltlich bereitgestellte passive Infrastruktur in Form der Sachbeihilfe und/oder die
Maoglichkeit der Inanspruchnahme von Tiefbauleistungen durch die Kommune mit und
ohne Verlegung von Leerrohren nutzen.

4.3 Im Rahmen der Férderung nach Nummer 3.1 und Nummer 3.2 dieser Richtlinie werden
die an den Zuwendungsempfanger ausgezahlten Férdermittel an privatwirtschaftliche?
Auftragnehmer weitergegeben.

3 Hierbei kommt es nicht auf die Eigentumsverhéltnisse an. Entscheidend ist, dass der Auftragnehmer keine
wettbewerbsverzerrenden Sondervorteile aufweist. Dies gilt insbesondere fir Auftragnehmer, an denen Zu-
wendungsempfanger unmittelbar oder mittelbar beteiligt sind.
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b. Besondere Zuwendungsvoraussetzungen

5.1 Eine Férderung gemas dieser Richtlinie kommt nur in Gebieten nach Nummer 1 dieser
Richtlinie in Betracht.

5.2 Der Antrag auf Forderung einer MaBnahme nach Nummer 3.1 oder 3.2 dieser Richtlinie
muss alle forderfahigen Adressen der betroffenen Gemeinde oder abgrenzbare Verwal-
tungsbezirke/Ortsteile dieser Gemeinde umfassen. Hiervon kann auf Grundlage plausibler
und nachvollziehbarer Ergebnisse eines Branchendialogs (vgl. Nummer 5.4) abgewichen
werden. Weitere Ausnahmen kdnnen in begrundeten Einzelfallen auf Antrag durch die zu-
standige Bewilligungsbehorde genehmigt werden. Naheres erlautert der Leitfaden.

Handelt es sich bei dem Zuwendungsempféanger um einen Landkreis, kann sich der Antrag
auf Forderung einer MaBnahme nach Nummer 3.1 oder 3.2 dieser Richtlinie auf alle Ad-
ressen eines Gemeindegebiets bzw. eines abgrenzbaren Ortsteils innerhalb des Landkrei-
ses beschranken.

5.3 Mit der Forderung nach Nummer 3.1 oder Nummer 3.2 dieser Richtlinie sind allen for-
derfahigen Adressen bzw. Endnutzer im Projektgebiet zuverldssig Bandbreiten von einem
Gigabit/s symmetrisch (Zielbandbreite) zu gewahrleisten. Das entsprechende Gigabit-Netz
muss fur Point-to-Point-Losungen ausgelegt sein.

Die Zielbandbreite ist erreicht, wenn sie am Abschlusspunkt der Linientechnik im Ge-
béude* bereitgestellt wird.5

Die FordermaBnahme muss zu einer wesentlichen Verbesserung der Breitbandversorgung
fuhren. Diese liegt vor, wenn erhebliche neue Investitionen in das Breitbandnetz getatigt
werden. Eine bloBe Aufrustung bestehender Netze mit zusatzlichen aktiven Komponenten
gilt nicht als wesentliche Investition und nicht als Netzausbau, der geférdert werden kann.
Up- und Downloadrate mussen sich mindestens verdoppeln.

5.4 Im Vorfeld einer Forderung nach Nummer 3.1 oder 3.2 dieser Richtlinie ist — beispiels-
weise im Rahmen des Fordergegenstandes nach Nummer 3.3 dieser Richtlinie — auf Basis
der Potenzialanalyse und des Gigabit-Grundbuchs verpflichtend ein sog. Branchendialog
vor Start eines Markterkundungsverfahrens durchzufuhren, um das privatwirtschaftliche
Ausbaupotenzial maximal auszuschopfen. Im Rahmen des Forderaufrufes fur das Jahr
2023 kann hiervon abgesehen werden.

4 Der geforderte Anschluss ist grundsétzlich bis zur Innenseite der GebaudeauBenwand zu verlegen.

5 Wird die Gestattungserklarung durch den Grundstuckseigentiimer nicht erteilt, ist die Zielbandbreite er-
reicht, wenn der Anschluss mit einem Leerrohr vorbereitet ist (,homes passed”). Gleiches gilt, wenn ein
Grundstuickseigentiimer bzw. Endnutzer noch nicht ermittelt werden kann (z.B. Neubaugebiete). Auf das
Materialkonzept wird verwiesen.



5.5 Fur eine Forderung nach Nummer 3.1 oder Nummer 3.2 dieser Richtlinie ist ein
Markterkundungsverfahren entsprechend § 4 der Gigabit-RR durchzufiihren und in dem
Antrag auf Bewilligung in vorlaufiger Hohe zu bertcksichtigen. Das die Markterkundung
betreffende Gebiet muss alle Adressen im Gemeindegebiet, die fur eine Forderung in Be-
tracht kommen sollen, erfassen. Das Markterkundungsverfahren ist fur einen Zeitraum von
mindestens acht Wochen auf dem Online-Portal der zustandigen Bewilligungsbehorde®
zur Stellungnahme einzustellen. Nicht bertcksichtigt werden mussen im Rahmen des
Markterkundungsverfahrens gemachte Ausbauzusagen fur das Gebiet oder Teile davon,
fur die keine Verbindlichkeit” einschlieBlich Zeitpunkt und Umfang des Ausbaus (adress-
scharfe Festlegung des Gebiets, Ausbautechnik, fristgerechte Erreichung der Meilensteine)
hinterlegt wurde oder bei denen der im Zuge des Markterkundungsverfahrens festgelegte
verbindliche Meilensteinplan fur den angekindigten Ausbau nicht eingehalten worden ist.

Macht ein Marktteilnehmer eine verbindliche Ausbauzusage von der Durchfihrung einer
Vorvermarktung in diesem Gebiet oder Teilen davon abhangig, ist diese Meldung zu be-
rucksichtigen. Das Telekommunikationsunternehmen muss den Beginn der geschéftsub-
lichen Vorvermarktung® innerhalb eines Monats nach Ablauf der Stellungnahmefrist im
Markterkundungsverfahren nachweisen und nach Ablauf von weiteren sechs Monaten die
Vorvermarktung abschlieBen. Diese Fristen konnen im Einvernehmen mit dem potenziel-
len Foérderantragsteller verlangert werden. Bestétigt das Telekommunikationsunterneh-
men nach Abschluss der Vorvermarktung die Meldung zum privatwirtschaftlichen Ausbau,
ist die Ausbaumeldung weiterhin zu bertcksichtigen. Erfolgt eine negative Meldung oder
keine Meldung des Telekommunikationsunternehmen nach Ablauf der 0.g. Fristen entfallt
die Ausbaupflicht und das Gebiet wird forderfahig. Das Markterkundungsverfahren ist
dann vollstéandig abgeschlossen.

Uber die Nichtbertcksichtigung von Ausbaumeldungen im Antrag sind die jeweiligen Te-
lekommunikationsunternehmen zu informieren. Das Ergebnis ist auf dem Online-Portal
der zusténdigen Bewilligungsbehorde zu veréffentlichen. Das vollstandig abgeschlossene
Ergebnis der Markterkundung darf zum Zeitpunkt der Einleitung des Auswahlverfahrens
des Forderprojektes nicht élter als zwolf Monate sein.

Fur Teilgebiete in einem Markterkundungsverfahren, fir die keine verbindliche Ausbau-
meldung vorliegt, kann unabhéngig von der bedingten Meldung zum anderen Teilgebiet
eine Forderung beantragt werden.

5.6 Der Zuwendungsempfanger ist verpflichtet, bei der Antragsstellung zu prufen und zu
erklaren, ob bzw. inwieweit fur das Projekt weitere Fordermittel durch ihn, Begunstigte
oder Dritte in Frage kommen und/oder beantragt werden.

¢ Projekttrager A: www.gigabit-projekttraeger.de und www.projekttraeger-breitband.de

7 Es wird ein Muster tiber die Vereinbarung einer verbindlichen Ausbauzusage zur Verfugung gestellt.

8 Als geschéftsblich gilt eine Quote von bis zu 40%, es sei denn eine andere Geschaftspraxis wird belegt.
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5.7 Zur Feststellung der Forderwurdigkeit wird der Férderantrag nach Nummer 3.1 oder
Nummer 3.2 dieser Richtlinie anhand eines Kriterienkataloges von der zustandigen Bewil -
ligungsbehorde geprift und bepunktet. Der Kriterienkatalog enthalt folgende Kriterien:

(1) ,Nachholbedarf”: Hoher Anteil weier Flecken

(2) .Synergienutzung”: verbleibende Versorgungsliicken nach bereits realisiertem o-
der zugesichertem marktwirtschaftlichem bzw. geférdertem Ausbau

(3) .Digitale Teilhabe im landlichen Raum*: Einwohnerdichte
(4) .Interkommunale Zusammenarbeit’: Gemeindetbergreifende Zusammenarbeit.

Erhalt ein Antrag eine bestimmte im Aufruf jeweils festgelegte Mindestpunktzahl, erfolgt
eine vorrangige Bewilligung im Rahmen der fur jedes Land jahrlich festgelegten Landes-
obergrenze.

Erhalt ein Antrag die 0.g. Mindestpunktzahl nicht, so wird dieser Antrag von der zustén-
digen Bewilligungsbehorde im Verhéltnis zu anderen im jeweiligen Land bis zum Stichtag
des jeweiligen Aufrufs eingereichten Antrdgen anhand der erreichten Punktzahl gereiht.
Die Bewilligung dieser Antréage erfolgt nachrangig zu den oben genannten Antrégen eben-
falls im Rahmen der - anteilig nach Anzahl der Forderaufrufe in einem Jahr? aufgeteilten
- Landesobergrenze.

Antrdge, die in der beschriebenen Reihung innerhalb der Landesobergrenze nicht bertick-
sichtigt werden konnen, werden nach dem letzten Aufruf des Jahres im Rahmen der ver-
bliebenen Bundesmittel bundesweit erneut gereint und nach MaBgabe der verfugbaren
Mittel bewilligt.

Naheres regeln die jeweiligen Forderaufrufe.

5.8 Der Zuwendungsempfanger ist verpflichtet, die Leistungen, die sich aus dem Forder-
gegenstand nach Nummer 3.1 oder Nummer 3.2 dieser Richtlinie ergeben, in einem trans-
parenten, wirtschaftlichen und diskriminierungsfreien Auswahlverfahren zu vergeben. Die
Grundsatze des Europdischen Vergaberechts sind zu beachten. Nationale Vergabebestim-
mungen sind nach MaBgabe des Haushaltsrechts anzuwenden. Die Bekanntmachung
nebst Vergabeunterlagen sowie die Veroffentlichung des Ergebnisses des Auswahlverfah-
rens muss auf dem Online-Portal der zustandigen Bewilligungsbehérde erfolgen.

5.9 Die ErschlieBung von Neubaugebieten kann im Rahmen einer MaBnahme nach Num-
mer. 3.1 oder Nummer 3.2 dieser Richtlinie geférdert werden. Auf Nummer 5.2 dieser
Richtlinie wird in diesem Zusammenhang verwiesen.

9 Fur 2023 ist ein Aufruf vorgesehen. In den Folgejahren werden voraussichtlich zwei Férderaufrufe durch-
gefuhrt, die jeweils Ende April und Ende September enden wirden.
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6. Art und Umfang, Hohe der Zuwendungen

6.1 Die Zuwendung wird als Projektférderung im Wege der Anteilfinanzierung als nicht
rickzahlbarer Zuschuss auf Basis der zuwendungsfahigen Ausgaben (Ausgabenbasis) ge-
wahrt.

6.2 Zuwendungsfahig sind die Ausgaben flr eine MaBnahme nach Nummer 3 dieser Richt-
linie zur Erreichung des Zuwendungszwecks nach Nummer 1 dieser Richtlinie. Der Barwert
der aus dem geforderten Gegenstand nach Nummer 3.2 dieser Richtlinie entstehenden
Einnahmen, die bis zum Ende der Zweckbindungsfrist erlost werden, reduziert die zuwen-
dungsfahigen Ausgaben des Zuwendungsempfangers anteilig bezogen auf den Bundesan-
teil der Forderung.

6.3 Planungskosten fur Vorhaben nach Nummer 3.1 oder Nummer 3.2 dieser Richtlinie
konnen, soweit sie fur die Herstellung des Gigabit-Netzes erforderlich sind, im Rahmen
des handelsrechtlich Zuléssigen den Investitionsausgaben zugerechnet werden.

6.4 Unentgeltliche Leistungen Dritter fur Vorhaben nach Nummer 3 dieser Richtlinie sind
anzugeben und fuhren zu einer entsprechenden Reduzierung der Fordersumme, soweit sie
den Forderbedarf verringern. Ist in den zuwendungsfahigen Ausgaben nach Nummer 3
dieser Richtlinie ein Umsatzsteueranteil enthalten, ist dieser nur zuwendungsfahig, soweit
kein Vorsteuerabzug nach § 15 UStG geltend gemacht werden kann.

6.5 Um zu schnellen und kostengunstigen Gesamtlosungen zu kommen, ist im Rahmen
der MaBnahme nach Nummer 3.1 oder Nummer 3.2 dieser Richtlinie die Nutzung von Ei-
genleistungen, von alternativer Netztechnologie und alternativer Verlegemethoden (Tren-
ching-Verfahren, Nutzung oder Bau oberirdischer Verlegung, Spulverfahren, Kabelpflug-
verfahren, usw.) mit dem Ziel einer Vergunstigung der Angebotssumme und der Beschleu-
nigung des Ausbaus im Besonderen forderfahig und stets mit Vorrang zu prifen sowie
grundsétzlich im Auswahlverfahren als Bewertungskriterium zu berticksichtigen.

6.6 Die zustandige Bewilligungsbehorde entscheidet nach pflichtgemaBem Ermessen im
jeweiligen Einzelfall Gber die konkrete Forderhohe. Die maximale Bundesfordersumme fr
MaBnahmen nach Nummer 3.1 oder Nummer 3.2 dieser Richtlinie darf bei der Festsetzung
der Forderh6ohe nach Nummer 8 B. 4 dieser Richtlinie 100 Millionen Euro nicht Gberschrei-
ten.

6.7 Vorhaben nach Nummer 3.1 oder Nummer 3.2 dieser Richtlinie mit einer Fordersumme
unter 100.000 Euro werden nicht gefordert (Bagatellgrenze), es sei denn, die Bagatell-
grenze wird nur deshalb unterschritten, weil MaBnahmen nach Nummer 6.5 zu einer ent-
sprechenden Kosteneinsparung fahren.

6.8 Der Fordersatz betragt grundsatzlich 50 Prozent (Basisfordersatz) der zuwendungsfa-
higen Ausgaben fur die MaBnahmen nach Nummer 3.1 oder Nummer 3.2 dieser Richtlinie.
Der Fordersatz wird auf 60 Prozent erhoht, wenn das Fordergebiet in einer Gebietskorper-
schaft mit einer geringen Wirtschaftskraft liegt. Dies ist der Fall bei einer Abweichung von
dem auf Gemeindeebene ermittelten einwohnerbezogenen Realsteuervergleich der Jahre
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2017 bis 2021 von kleiner 5,70 Punkten von der Standardabweichung des Bundesdurch-
schnitts (auf Basis der kommunalen Verwaltungsgrenze). Eine negative Abweichung von
mehr als 32,34 Punkten fuhrt zu einer Erhohung des Fordersatzes auf 70 Prozent.

6.9 Der Zuwendungsempfanger hat einen Eigenmittelbeitrag i. H. v. 10 Prozent der zuwen-
dungsfahigen Ausgaben zu leisten. Der Eigenmittelbeitrag des Zuwendungsempfangers
kann vom Land tibernommen werden (sieche Nummer 1.6 dieser Richtlinie).

6.10 Adressen, fur die nach Abschluss der im Rahmen des Markterkundungsverfahrens
vorgenommenen Vorvermarktung keine Ausbauverpflichtung durch ein TKU Gbernom-
men wurde (vgl. Nummer 5.5 zweiter Absatz), konnen nachtréglich im Wege eines Ande-
rungsantrages in das Projekt aufgenommen werden.

6.11 Die Bewilligung in abschlieBender Hohe erfolgt nach pflichtgemaBem Ermessen der
zustandigen Bewilligungsbehorde auf Basis des wirtschaftlichsten Angebotes im Rahmen
des Auswahlverfahrens des Forderprojektes durch den Zuwendungsempfanger und des
darin ermittelten Marktpreises. Sollten sich weniger als drei Bieter an dem Auswahlverfah-
ren beteiligen, sind die vorgelegten Angebote gem. § 5 Abs. 9 Gigabit-RR durch die Bewil-
ligungsbehorde oder einen unabhéngigen Wirtschaftsprufer auf Plausibilitat hin zu prifen.
Durch diese ist eine angemessene Fordersumme, die sich an der durchschnittlichen For-
dersumme vergleichbarer Forderprojekte orientiert, festzusetzen. Die Unabhangigkeit des
externen Wirtschaftsprufers muss auf Verlangen von diesem bestétigt werden.

6.12 Fur den Fall, dass sich bei Projekten nach den Fordergegenstanden gemal Nummer
3.1 oder Nummer 3.2 dieser Richtlinie die Ausgaben fur die Planung, die Errichtung und
den Betrieb des Gigabit-Netzes in dem durch die Adresspunkte definierten Ausbaugebiet
durch die Hinzunahme weiterer unterversorgter Adressen, die zum Zeitpunkt der Ange-
botsabgabe nicht Bestandteil der georeferenzierten Liste der auszubauenden Adressen ge-
maB der Leistungsbeschreibung waren, erhohen, kann die zustandige Bewilligungsbe-
horde auf Antrag des Zuwendungsempfangers die Bemessungsgrundlage (vgl. Nummer 8
C 4. Dieser Richtlinie) um einen Betrag i. H. v. bis zu fUnf Prozent der urspringlich bewil-
ligten Fordersumme erhohen.

6.13 Eine Erhdhung der bewilligten Fordersumme fur Projekte nach den Fordergegenstan-
den unter Nummer 3.1 oder Nummer 3.2 dieser Richtlinie ist moglich, wenn im Forder-
projekt unvorhergesehene und unabweisbare Anderungen nach Antragsbewilligung ein-
getreten oder bekannt geworden sind, die nicht vom Zuwendungsempfanger zu vertreten
sind. Die Veranderungen mussen derart gravierend sein, dass ohne Erhohung der Forder-
summe das Vorhaben nicht realisiert wirde. Nummer 2.2 dieser Richtlinie bleibt unbe-
ruhrt.

6.14 Sollte im Laufe eines Forderprojektes nach Nummer 3.1 oder Nummer 3.2 dieser
Richtlinie ein Unternehmen einen Ausbau anmelden oder durchfuhren, der nicht im
Markterkundungsverfahren gemeldet wurde, so kann die zustandige Bewilligungsbehorde

10 Basierend auf den Zahlen des Statistischen Bundeamtes.
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auf Antrag im Einzelfall nach pflichtgeméaBem Ermessen die Forderung nachtréglich bis
zum Ausgleich der dadurch verminderten Einnahmen erhohen. Es gilt eine Bagatellgrenze
von mindestens funf Prozent des Forderbetrags. Nummer 2.2 dieser Richtlinie bleibt un-
beruhrt.

6.15 Soweit neben der Forderung nach diesem Programm eine Ko-Finanzierung durch an-
dere FérdermaBnahmen erfolgt, wird der nach den obigen Grundsétzen ermittelte Forder-
satz des Bundes erforderlichenfalls so weit reduziert, dass es in Kombination mit den wei-
teren FérdermaBnahmen nicht zu einer Uberforderung kommt. Eine Kumulierung mit an-
deren Bundesprogrammen und EU-Programmen ist moglich.

6.16 Nachgewiesene Ausgaben nach Nummer 3.3 dieser Richtlinie werden bis maximal
50.000 Euro pro Gemeinde bzw. maximal 200.000 Euro pro Landkreisprojekt oder gemein-
delbergreifenden Projekten gefordert. Eine Forderung von Leistungen nach Nummer 3.3
dieser Richtlinie kann nur einmal in Anspruch genommen werden und nur dann, sofern sie
nicht im Rahmen der vorhergehenden Gigabit-Richtlinie vom 26.04.2021, geandert am
27.12.2022, beantragt und bewilligt wurden.

. Sonstige Zuwendungsbestimmungen

7.1 Zuwendungen dirfen nur gewahrt werden, wenn die Gesamtfinanzierung des Vorha-
bens gesichert ist. Der Zuwendungsempfanger muss hierzu bei Beantragung des Bescheids
Uber die abschlieBende Hohe der Zuwendung der jeweils zustandigen Bewilligungsbe-
horde einen Finanzierungsplan vorlegen.

7.2 Nicht gefordert werden Vorhaben nach Nummer 3 dieser Richtlinie, die vor Bewilligung
des Forderantrages durch die zustandige Bewilligungsbehdrde bereits begonnen wurden.
MaBnahmebeginn bzgl. des Férdergegenstandes nach Nummer 3.1 dieser Richtlinie ist der
Abschluss eines Vertrags des Zuwendungsempféangers mit dem Netzbetreiber. MaBnah-
mebeginn bzgl. des Férdergegenstandes nach Nummer 3.2 dieser Richtlinie ist der Ab-
schluss eines Vertrags des Zuwendungsempfangers mit dem Bauunternehmen oder der
Beginn der BaumaBnahme im Falle der Eigenvornahme. MaBnahmebeginn bzgl. des For-
dergegenstandes nach Nummer 3.3 dieser Richtlinie ist der Abschluss eines Vertrags des
Zuwendungsempfangers mit einem Beratungsunternehmen.

7.3 Des Weiteren werden MaBnahmen nach Nummer 3 dieser Richtlinie nicht gefordert,
wenn und solange der Begtinstigte einer bestandskraftigen Rickforderungsentscheidung
der Europdischen Kommission nicht nachgekommen ist.

7.4 Die nach Nummer 3.1 oder Nummer 3.2 dieser Richtlinie geforderte Breitbandinfra-
struktur ist fur einen Zeitraum von mindestens sieben Jahren ab Vorlage des Verwen-
dungsnachweises entsprechend der im jeweiligen Zuwendungsbescheid festgelegten
Zweckbindungsfrist zu betreiben.

7.5 Fur die nach Nummer 3.1 oder Nummer 3.2 dieser Richtlinie geforderte Breitbandinf-
rastruktur hat der Zuwendungsempfanger einen offenen und diskriminierungsfreien Zu-
gang gemas § 8 der Gigabit-RR, § 155 TKG und den hierzu von der Bundesnetzagentur
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erlassenen ,Grundsatzen zur Art, Umfang und Bedingungen des offenen Netzzugangs” zu
gewabhrleisten.

7.6 Bei Vorhaben nach Nummer 3.1 oder Nummer 3.2 dieser Richtlinie sind im Rahmen
des Auswahlverfahrens des Forderprojektes die Regelungen des durch die zustandige Be-
willigungsbehdrde zur Verfligung gestellten Mustervertrages zwischen dem Zuwendungs-
empfanger und dem bezuschlagten Bieter grundsétzlich zu verwenden, soweit nicht aus-
drucklich eine andere Form der Weiterleitung zuldssig ist. Auf die BNBest-Gigabit wird
hingewiesen. Von den nicht disponibel gestellten Vertragsteilen darf nur nach vorheriger
Genehmigung der zustandigen Bewilligungsbehorde abgewichen werden. Der Antrag auf
Genehmigung einer abweichenden Regelung muss begrindet werden. Die zustdndige Be-
willigungsbehorde kann die Genehmigung erteilen, wenn nach den Umstdnden des Ein-
zelfalles ein Festhalten an den vorgegebenen Regelungen unzumutbar ist.

Von der Vorlage des Vertragsentwurfs bei der Bundesnetzagentur kann abgesehen wer-
den, wenn der Vertrag dem im vorstehenden Absatz genannten, mit der Bundesnetzagen-
tur abgestimmten Mustervertrag entspricht.

7.7 Fur den Fall, dass nach Ablauf der Zweckbindungsfrist im Falle des Zuwendungsge-
genstands nach Nummer 3.1 dieser Richtlinie das hierdurch geforderte Gigabit-Netz vom
Netzbetreiber stillgelegt bzw. nicht mehr betrieben werden sollte, ist der Netzbetreiber zu
verpflichten, den Weiterbetrieb rechtzeitig zu marktublichen Konditionen auszuschreiben.

7.8 Im Hinblick auf den Férdergegenstand nach Nummer 3.2 dieser Richtlinie hat der Zu-
wendungsempfanger Uber die Zweckbindungsfrist hinaus das passive Gigabit-Netz unter
Sicherstellung von Open-Access privaten Netzbetreibern zur Verfligung zu stellen. Sollte
der Zuwendungsempfanger die geforderte Infrastruktur binnen 20 Jahre nach Inbetrieb-
nahme verduBern, so hat er den Verkaufserlds anteilig - maximal in der Hohe des vom
Bund fur den Aufbau der passiven Infrastruktur erhaltenen Betrags - dem Bund zu erstat-
ten. Ndheres regeln die Zuwendungsbescheide.

. Verfahren

A - Allgemeines

1. Das Bundesministerium fir Digitales und Verkehr kann Projekttrager fur die
Durchfuihrung des Bundesforderprogramms zur Unterstutzung des Breitbandaus-
baus in Deutschland (Bewilligungsbehorden) verpflichten. Die zustandige Bewilli-
gungsbehorde fuhrt auch die Beratung zur Antragsstellung durch. Sie kann hierzu
Dritte beauftragen.

2. Bei der im Rahmen dieser Richtlinie gewéhrten Zuwendung kann es sich um eine
Subvention im Sinne von § 264 Absatz 8 Strafgesetzbuch (StGB) handeln. Einige
der im Antragsverfahren sowie im laufenden Projekt zu machenden Angaben sind
deshalb ggf. subventionserheblich im Sinne von § 264 StGB in Verbindung mit § 2
des Subventionsgesetzes (SubvG). In diesem Fall wird der Antragsteller vor Bewil-
ligung einer Zuwendung Uber die subventionserheblichen Tatsachen und die
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Strafbarkeit eines Subventionsbetruges gemaB § 264 StGB in Kenntnis gesetzt und
gibt hiertiber eine zwingend erforderliche schriftliche Bestatigung der Kenntnis-
nahme ab. Des Weiteren ist der Zuwendungsempfanger auf die Offenbarungs-
pflicht nach § 3 SubvG hinzuweisen. Gemaf § 6 SubvG teilt die zusténdige Bewilli-
gungsbehdrde Tatsachen, die sie dienstlich erfahren und die den Verdacht eines
Subventionsbetrugs begrunden, den Strafverfolgungsbehorden mit.

Fur die Bewilligung, Auszahlung und Abrechnung der Zuwendung sowie fur den
Nachweis und die Prifung der Verwendung und die ggf. erforderliche Aufhebung
des Zuwendungsbescheides und die Ruckforderung der gewahrten Zuwendung
gelten die §§ 48 bis 49a Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG), die §§ 23, 44 BHO
und die hierzu erlassenen Allgemeinen Verfahrensvorschriften soweit nicht in die-
ser Richtlinie Abweichungen von den Allgemeinen Verwaltungsvorschriften zuge-
lassen worden sind. Der Bundesrechnungshof ist geméaB §§ 91, 100 BHO zur Pru-
fung berechtigt.

Ein Beirat aus Vertretern des Bundesministeriums fur Digitales und Verkehr und
Vertretern der Lander, der mindestens zweimal im Jahr tagt, begleitet das Bundes-
forderprogramm im Hinblick auf seine erreichten Ergebnisse und seine Fortent-
wicklung.

B - Verfahrensschritte, Antragsstellung
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1.

Die Veroffentlichung eines Forderaufrufes ist Voraussetzung fur alle nachfolgen-
den Verfahrensschritte.

Der Zuwendungsempfanger hat zur Sicherstellung des Vorranges des privatwirt-
schaftlichen Gigabit-Ausbaus vor Antragstellung ein  Markterkundungsverfahren
nach dieser Richtlinie durchzuftihren.

Der Antragsteller beantragt bei der zusténdigen Bewilligungsbehorde die Gewah-
rung einer Forderung fur den Gigabit-Ausbau eines Gebietes, das durch eine Karte
adressgenau festgelegt wird und durch eine Adressliste substantiiert ist. Dartiber
hinaus werden die forderfahigen soziokonomischen Schwerpunkte adressgenau
auf der Karte angegeben und als Adressliste vorgelegt.

Die zustandige Bewilligungsbehorde bescheidet nach dieser Richtlinie die Forde-
rung und setzt die vorlaufige Férdersumme auf Basis der Zahl der forderfahigen
Anschlusse und der dafur kalkulierten Kosten fest.

Der Zuwendungsempfanger schreibt das bewilligte Projekt nach Zugang des Be-
willigungsbescheides uber eine Zuwendung in vorldufiger Hohe entsprechend
Nummer 5.9 dieser Richtlinie aus und beantragt die endgtltige Festsetzung der
Fordersumme auf Grundlage des wirtschaftlichsten Angebots.

Das Nachfordern weiterer erganzender bzw. klarstellender Antragsunterlagen bzw.
das Aufklaren des Sachverhaltes durch die zustandige Bewilligungsbehorde ist im
Rahmen der §§ 24, 26 VwV{G maglich.



C - Bewilligung

1.

Die Bewilligungsentscheidung liegt im pflichtgemaBen Ermessen der zusténdigen
Bewilligungsbehdrde entsprechend Nummer 2.2 dieser Richtlinie.

Die zustandige Bewilligungsbehdrde erldsst zundchst den Bescheid, in dem die For-
derung dem Grunde nach verbindlich bewilligt und die Fordersumme vorlaufig be-
schieden wird.

Der Zuwendungsempféanger hat der zustandigen Bewilligungsbehorde das Ergeb-
nis des Auswahlverfahrens unverztglich nach Erteilung des Zuschlags mitzuteilen.

Die Bewilligung in endgultiger Hohe erfolgt nach Durchfuhrung des Auswahlver-
fahrens gemaB Nummer 5.8 dieser Richtlinie auf Basis des Ergebnisses dieses Ver-
fahrens.

Bestandteil der Zuwendungsbescheide werden bei Zuwendungen an Gebietskor-
perschaften und Zusammenschlissen von Gebietskorperschaften die Allgemeinen
Nebenbestimmungen fur Zuwendungen zur Projektforderung an Gebietskorper-
schaften und Zusammenschlisse von Gebietskorperschaften (ANBest-Gk), bei an-
deren Zuwendungsempfangern die Allgemeinen Nebenbestimmungen fur Zuwen-
dungen zur Projektforderung (ANBest-P), sowie bei allen Zuwendungsempfangern
die Besonderen Nebenbestimmungen (BNBest-Gigabit bzw. BNBest-Beratung)
und die Gigabit-RR.

D - Auszahlung

1.

2.

Die Auszahlung der Zuwendung erfolgt im Wege des Anforderungsverfahrens.

Dem Zuwendungsempfanger werden die bewilligten Fordermittel entsprechend
des Projektfortschritts auf Anforderung ausgezahlt. Die Nachweise sind spatestens
zur abschlieBenden Verwendungsnachweisprifung einzureichen.

Entsprechende Einzelheiten werden in den Besonderen Nebenbestimmungen und
im Zuwendungsbescheid geregelt.

E - Zwischen- und Verwendungsnachweise
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Es gelten die Regeln der Nummern 6 ANBest-Gk/P und 4 BNBest-Gigabit bzw.
Nummer 3 BNBest-Beratung.

Uber die in Nummer 6 ANBest-Gk/P und Nummer 4 BNBest-Gigabit bzw. Num-
mer 3 BNBest-Beratung zu erfillenden Pflichten hinaus kann die zustandige Be-
willigungsbehorde im Einzelfall nach pflichtgeméBem Ermessen zur Erreichung
des Zuwendungszweckes weitere Nachweispflichten bzw. Anforderungen als Ne-
benbestimmung in den Zuwendungsbescheid aufnehmen.

Diese Nachweise bzw. Mitteilungen sind UGber das zentrale Online-Portal der zu-
standigen Bewilligungsbehorde zu Gbermitteln.



4. Der Zuwendungsempfanger hat die Dokumentationspflicht gem. § 10 Gigabit-RR
zu erfullen.

F - Mitwirkungspflichten

1. In Ergdnzung zu Nummer 5 ANBest-Gk/P kann die zustédndige Bewilligungsbe-
horde im Einzelfall nach pflichtgemaBem Ermessen zur Erreichung des Zuwen-
dungszweckes weitere bzw. strengere Mitteilungspflichten als Nebenbestimmung
im Zuwendungsbescheid fordern.

2. Diesen Mitteilungspflichten ist uber das zentrale Online-Portal der zustandigen
Bewilligungsbehdrde nachzukommen.

G - Ruckforderung

In Ergdnzung zu den o.g. allgemeinen Riickforderungsgrinden (siehe Nr. 8 A) gilt fur die
Fordergegenstande nach Nummer 3.1 sowie Nummer 3.2 Folgendes:

Die zusténdige Bewilligungsbehorde hat ausgezahlte Fordermittel fur Vorhaben nach
Nummer 3.1 oder Nummer 3.2 dieser Richtlinie anteilig zurickzufordern, wenn im Rah-
men einer Prifung nach Ablauf der Zweckbindungsfrist festgestellt wird, dass sich die Be-
messungsgrundlage der Zuwendung tatsachlich um mehr als 500 Euro verringert hat (Ab-
rechnung im Rahmen der Prufung auf der Grundlage des Berechnungsverfahrens, das dem
Bewilligungsbescheid zugrunde lag).

H - Erfolgskontrolle

Im Rahmen der Nachweisprufung wird durch das Bundesministerium fur Digitales und
Verkehr nach VV Nummer 11a zu § 44 BHO eine Erfolgskontrolle der jeweiligen Forder-
maBnahme und nach den in den VV zu § 7 BHO festgelegten Grundsétzen eine Erfolgs-
kontrolle des Férderprogramms selbst hinsichtlich des bergeordneten Forderziels nach
der Praambel durchgefuhrt. Aus Grinden der Wirtschaftlichkeit sowie zur Vermeidung un-
notiger Burokratie sollen die Erfolgskontrollen gemeinsam mit der umfassenden Evalua-
tion der Gigabit-RR erfolgen.

Eine begleitende Erfolgskontrolle des Forderprogramms wird durchgefuhrt. Sie wird ins-
besondere betrachten, inwiefern die Steuerungsmechanismen zur Vermeidung eines dem
Ziel dieser Forderung entgegenstehenden Markteingriffs (siehe insbesondere Nummer 5.7
dieser Richtlinie) greifen oder fehllaufen.

Die abschlieBende Erfolgskontrolle erfolgt zum Jahresende nach Abschluss des Forder-
programms.

Im Rahmen der begleitenden Erfolgskontrolle des Forderprogramms wird insbesondere,
jedoch nicht ausschlieBlich, untersucht, ob die mit dem Forderprogramm verfolgten Ziele
erreicht wurden bzw. der derzeitige Umsetzungsstand eine den Planen entsprechende Zie-
lerreichung vermuten lasst (Zielerreichungskontrolle). Sollten im Rahmen der begleiten-
den Erfolgskontrolle signifikante Verzogerungen deutlich werden, wird sich das
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9.

Bundesministerium fur Digitales und Verkehr uber Umfang und Grunde der Verzdgerun-
gen informieren und entsprechende MaBnahmen einleiten.

Die abschlieBende Erfolgskontrolle untersucht insbesondere, jedoch nicht ausschlieBlich,
ob

1. die im Rahmen des Forderprogramms verfolgten Ziele erreicht wurden bzw. der der-
zeitige Umsetzungsstand eine den Plénen entsprechende Zielerreichung vermuten
lasst (Zielerreichungskontrolle);

2. die Projekte zur Erreichung der tGbergeordneten Ziele der FérdermaBnahme beigetra-
gen haben (Wirkungskontrolle);

3. der Vollzug der Projekte im Hinblick auf den individuellen Ressourcenverbrauch wirt-
schaftlich war (Vollzugswirtschaftlichkeit) und somit auch die gesamte FordermaR-
nahme zur Erreichung der gesetzten Ziele wirtschaftlich ist (MaBnahmenwirtschaft-
lichkeit).

Inkrafttreten und Geltungsdauer
Die Richtlinie tritt mit Veroffentlichung in Kraft.

Sie ist befristet bis zum 31.12.2025.
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Bonn, den 31.03.2023

Bundesministerium

fur Digitales und Verkehr

Ministerialdirektorin Gertrud Husch



Stadt Plau am See

Beschlussvorlage
S/19/0327 offentlich

MalRnahmebeschluss zum Neuaufbau des Steges in
der Seeluster Bucht inkl. der
Finanzierungsabsicherung

Organisationseinheit: Datum

Bau- und Planungsamt 08.06.2023

Antragsteller: Aktenzeichen:

Beratungsfolge Geplante Sitzungstermine O/N
Hauptausschuss (Vorberatung) 19.06.2023 N
Stadtvertretung Plau am See (Entscheidung) 28.06.2023 N

Beschlussvorschlag:

Die Stadtvertretung beschlie3t den Neuaufbau des Steges in der Seeluster Bucht als
grundhafte Sanierung inkl. der Finanzierung durch eine au3erplanméfige Ausgabe in Hohe
von 88.500 EUR. Weiterhin wird die Verwaltung beauftragt, ein Bewirtschaftungskonzept fir
diesen Steg zu erarbeiten und nach Rucksprache mit dem Ausschuss fir Tourismus,
Wirtschaft und Gewerbe umzusetzen, damit auch Ertrage (z.B. durch die langfristige
Vermietung von Bootsliegeplatzen) generiert werden.

Finanzielle Auswirkungen:

GESAMTKOSTEN AUFWAND/AUSZAHLUNG IM | AUFWAND/AUSZAHLUNG ERTRAG/EINZAHLUNG

LFD. HH-JAHR JAHRL. JAHRL.

00,00 € 88.500,00 € 8.000,00 € 00,00 €

FINANZIERUNG DURCH VERANSCHLAGUNG IM HAUSHALTSPLAN
Eigenmittel 00,00 € | Im Ergebnishaushalt Ja/ Nein
Kreditaufnahme 00,00 € | Im Finanzhaushalt Ja/ Nein
Forderung 00,00 €
Ertrage 00,00 € | Produktsachkonto 55102.096
Beitrdge 00,00 €
Sachverhalt:

Der Steg in der Seeluster Bucht wurde Ende der neunziger Jahre neu errichtet. Die
Finanzierung wurde zu dieser Zeit mit Fordermitteln in Hohe von 133.400,00 DM (entspricht
68.206,34 EUR) durchgefuhrt. Die Gesamtfinanzierung belief sich auf 211.426,56 DM
(entspricht 108.100,68 EUR). Mit den Foérdermitteln war eine Zweckbindung von 25 Jahren
verbunden, welche bereits abgelaufen ist (siehe Anlage).

Im vergangenen Jahr wurde auf einer Begehung des Steges festgestellt, dass das
Holzgelander teilweise schon sehr morsch war. Aus diesem Grund wurde in der
Jahresplanung 2023 ein Betrag in Hohe von 25.000 EUR fur Reparaturkosten eingestellt, um
das Gelander vollstandig neu wiederherzustellen. In diesem Zusammenhang hat ein
Ausschreibungs- und Vergabeverfahren stattgefunden und im Rahmen der Submission
wurde eine Firma beauftragt.

Aufgrund der Verschlechterung des Bauzustandes des Steges wurde dieser aus




Verkehrssicherungsgrinden bereits im April dieses Jahres gesperrt.

Die beauftragte Firma hat ihre Arbeiten Anfang der Kalenderwoche 23 in diesem Jahr
begonnen und bei den Abrissarbeiten des alten Gelanders festgestellt, dass noch weitere
gravierende Schaden an dem Unterbau des Steges zum Vorschein gekommen sind, welche
die Verkehrssicherheit des Steges auch mit dem Anbau eines neues Gelanders nicht mehr
gewahrleisten wirden. Details zu einem Teil der Schaden sind aus der als Anlage
beigefuigten Bilderdokumentation ersichtlich. Die beauftragte Firma hat ihre Arbeiten vorerst
eingestellt und uns auf Anfrage einen Kostenvorschlag fur den Neuaufbau der
Unterkonstruktion und der Belagsbohlen erstellt. Dieser belauft sich auf 58.454,66 EUR.
Dieses Geld ist nicht im Haushaltjahr 2023 eingeplant. Die MalRnahme ist damit insgesamt
nicht mehr als Reparatur sondern als grundhafte Sanierung anzusehen.

Ebenfalls muss eine neue Ausschreibung dieses Auftrages erfolgen.

Eine Finanzierung der GesamtmalRnahme ist durch eine auRerplanmalige Ausgabe in H6he
von 88.500 EUR vorzunehmen, welche durch entsprechende Minderausgaben bei den
ErschlieBungskosten des 1. Bauabschnittes im Gewerbegebiet Rostocker Chaussee
vorgenommen werden kdnnte. Nach Beschlussfassung wirde die Verwaltung umgehend
das Ausschreibungsverfahren starten, damit eine schnellstmégliche Auftragserteilung und
Umsetzung der Bauarbeiten erfolgen kann und der Steg wieder schnellstmdglich nutzbar ist.

Investitionskosten: 88.500 € (investive Auszahlung)
Nutzungsdauer nach grundhafter Sanierung: 15 Jahre

Jahrliche Abschreibung: 5.900 € (laufender Aufwand)
Hinzu kommen noch Unterhaltungskosten.
Anlage/n:

1 Zuwendungsbescheid Steg Seeluster Bucht aus dem Jahr 1997 (6ffentlich)

2 Bilderdokumentation (6ffentlich)




Wirtschaftsministerium
Mecklenburg-Vorpommern

r Wirtschaftsministerium Mecklenburg-Vorpommern, 19048 Schwerin

Stadt Plau am See

Rathaus
Markt 2 Bei Riickfragen wenden Sie sich bitte
an das Landesférderinstitut M/V
19395 Plau am See Tel.-Nr. 0385/6363-1415
Ansprechpartner: Frau Machel
L _

Schwerin, den @} 3 1] 1997

Zuwendungsbescheid

Forderung wirtschaftsnaher InfrastrukturmaRnahmen aus Mitteln der Gemeinschaftsaufgabe
"Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur"
in Verbindung mit Mitteln des
"Européischen Fonds fiir regionale Entwicklung"
auf der Grundlage des 23. Rahmenplanes

Vorhaben: Schiffsanleger Seeluster Bucht
Projektnummer: 2713 07 29

Aktennummer: LFI 52 570 0006

Bearbeiterin: Frau Machel

1. Bewilligung

Auf Ihren Antrag vom 18.03.1994, zuletzt gedndert am 11.04.1997, bewillige ich Ihnen einen
Zuschuld bis zur Héhe von

133.400,00 DM
(in Worten: einhundertdreiunddreilligtausendvierhundert Deutsche Mark)
als Anteilsfinanzierung im Rahmen der Projektférderung.
Die beigefligten Allgemeinen Nebenbestimmungen fir Zuwendungen zur Projektférderung an
kommunale Koérperschaften (ANBest-K), die baufachlichen Ergdnzungsbestimmungen (Z-Bau)

sowie die Nebenbestimmungen auf Grund der Férderung aus dem "Europdischen Fonds fir
regionale Entwicklung" sind Bestandteil dieses Zuwendungsbescheides.

Hausanschrift: Telefon: 0385 - 588-0 Abteilungen:
Abteilungen: Mittelstands-und Beschaftigungspolitik,
Aligemeine Abteilung, Technologiepolitik, Absatzférderung, Allgemeine Wirtschaftspolitik,
Wirschaftsférderung und EU-Wirtschaftspolitik, Verkehrswesen und Stralenbau,

Industrie- und Energiepolitik Tourismus und Beteiligungen

Johannes-Stelling-Stralle 14, 19053 Schwerin Bleicher Ufer 13, 19053 Schwerin
Telefax: 0385 - 588 58 61 / 58 62 Telefax: 0385 - 588 58 65






2. Durchfithrung und Finanzierung
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Die Mittel sind zweckgebunden zur Mitfinanzierung der mit
148.316,00 DM

angegebenen Gesamtausgaben des 0.a. Vorhabens.

2.2

Die Zuwendung ist im Rahmen des nachstehenden Investitionsplanes zu verwenden.

(verkirzt) Investitionskosten férderfahige Kosten

[DM] [DM]
inkl. 15% MwsSt. inkl. 15% MwsSt.

a) Neubau Schiffsanleger (Los 1) 96.514,00 96.514,00

b) Abbrucharbeiten (Los 2) 21.614,00 21.614,00

c) Elektroarbeiten (Los 3) 13.125,00 13.125,00

d) Baunebenkosten 17.063,00 17.063,00

insgesamt 148.316,00 148.316,00

Die Ermittlung der férderfahigen Kosten erfolgt unter Berlicksichtigung der baufachlichen
Prufung nach LHO § 44 ZBau durch die Hansestadt Rostock vom 13.11.1996. Danach sind
Baunebenkosten bis zu einer Héhe von 13 % der férderfahigen Kosten der Positionen a)-c)
forderfahig. Geblhren und Kosten flr Genehmigungen sind nicht férderfahig.
Vermessungskosten sind forderfahig, soweit sie nicht in Zusammenhang mit Grunderwerb
stehen.

Mit diesen Investitionen werden folgende MaRnahmen realisiert:
- Abbruch der Holz-Stahlkonstruktion des alten Schiffsanlegers und Bau einer neuen
Konstruktion in der Seeluster Bucht, bestehend aus einem Laufsteg mit einer Lange von
ca. 25,0 m, einer Plattform und Anlegedalben, einschlieRlich Zuwegung zum Steg und
Beleuchtung,
entsprechend der Vorplanung der Planungsgemeinschaft Ingenieurbtiro fur Baustatik Dr. Ing.
Gunther Patzig, Wismar, Ingenieurburo fur Planung und Konstruktion Gof3+JahrxKiesel«Krtiger,
Wismar vom 28.06.1994, der Kostenschéatzung des Ingenieurbiros Peter Andrees, Plau vom
24.10.1994, unter Berucksichtigung des Submissionsergebnisses vom 04.04.1997

Férderféhige Investitionssumme: 148.316,00
Férdersatz: 90 %

Investitionszuschuld (gerundet): 133.400,00

v:\word\antrtouk\LF| 52\152570\0006\bwbk-t.doc vom 03.03.97



Dem Vorhaben liegt folgender Finanzierungsplan zugrunde:

DM
Eigenmittel: 14.916,00
(davon Kredite: 14.916,00)
Zuschuf3: 133.400,00
insgesamt 148.316,00

In Héhe des durch diesen Bescheid gewahrten Zuschusses durfen die Investitionsausgaben
nic ht aufdie beglnstigten, beitragspflichtigen Anlieger umgelegt werden.

Bei der Errichtung von Ver- und Entsorgungsanlagen sind nur die Kosten férderféhig, die nicht
durch den jeweiligen Versorgungstrager zu Ubernehmen sind. Solliten entsprechende
Vorhabensteile im festgesetzten Investitionsplan enthalten sein, behalte ich mir das Recht der
Ruckforderung vor.

Fur den Fall, daB fur die vorgenannten Investitionen die Méglichkeit des Vorsteuerabzugs gem.
§ 15 des Umsatzsteuergesetzes gegeben ist, werden nur die Nettorechnungsbetrége (Preise
ohne Umsatzsteuer) als férderfahig anerkannt. Die Zuwendung ist dann anteilig zu kiirzen.

2.3

Fur die baufachliche Prifung des Projektes (sofern noch nicht erfolgt), die Uberprifung der
Bauausfuhrung sowie die fachtechnische Priifung des Verwendungsnachweises nach Abschlu
der MalRnahme benenne ich Ihnen die nachfolgend aufgefihrte Institutionen:

Hansestadt Rostock

Amt fur Wirtschaftsférderung, Abt. Hafenbau
Neuer Markt 1

18055 Rostock

Diese Dienststelle ist Uber die vorgesehene Vergabeart, den Baubeginn und die Beendigung

der MaRRnahme zu unterrichten.
Die baufachliche Stellungnahme der o.g. Institution vom 13.11.1996 ist verbindlich und

Bestandteil des Zuwendungsbescheides.
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Fur das von lhnen geplante Projekt ist, vorbehaltlich der Bereitstellung von Mitteln der
Europaischen Union, eine anteilige Finanzierung aus Mitteln des "Europdischen Fonds flr
regionale Entwicklung" vorgesehen. Die Nebenbestimmungen aufgrund der Férderung aus dem
"Europaischen Fonds fir regionale Entwicklung" sind zu beachten. Durch die anteilige
Finanzierung aus dem Europaischen Fonds erhéht sich der Ihnen hiermit bewilligte

Investitionszuschuf} nicht.
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Der Zuschuf steht Ihnen fir Ausgaben im Rahmen des Zuwendungszwecks langstens bis zum
31.12.1997 (Bewilligungszeitraum)

zur Verfugung.
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Die Bewilligungsbehérde kann in begriindetem Ausnahmefall den Bewilligungszeitraum auf
einen vor Ablauf des Zeitraumes zu stellenden Antrag nach Mallgabe der haushaltsrechtlichen
Bestimmungen verlangern.

Aus haushaltsrechtlichen Griinden ist der ZuschuR im Rahmen des Baufortschrittes mit
anliegendem Formblatt entsprechend den Regelungen der ANBest-K wie folgt anzufordern:

- aus Mitteln fur 1997, abrufbar bis zum 31.12.1997
mit einem Teilbetrag von 133.400,00 DM
aus EFRE - Mitteln
(Titel 0603-88303-9)
sowie aus GA - Komplementarmitteln
(Titel 0603-88302-0)

Der Zuschul} ist spatestens zu den o.a. Abruffristen abzurufen. Sofern ein Mittelabruf nicht
rechtzeitig vorgenommen werden kann, ist dieser Sachverhalt unverztglich und unter Angabe
der Grinde anzuzeigen. Soweit es die Mittellage erlaubt, behalte ich mir eine Umplanung des
bewilligten und nicht abrufbaren Teilzuschusses auf spatere Haushaltsjahre ausdricklich vor.
Ein Rechtsanspruch auf Verlangerung der Abruffrist oder auf Ubertragung der Mittel in
Folgejahre besteht nicht.

Der Zuschuf} darf allerdings nur soweit und nicht eher angefordert werden, als er fir bereits
bezahlte Rechnungen benétigt wird. Der Bewilligungszeitraum darf dabei nicht Uberschritten
werden.

Sollte eine Verdnderung des Investitionsplanes erforderlich werden, ist von lhnen rechtzeitig,
aber spatestens bis zum letzten Abruftermin ein entsprechender Antrag zu stellen und eine
erneute Prifung durch die Fachbehérde zu veranlassen.

Sollte die Zuwendung nicht oder nicht in voller Héhe bendtigt werden, setzen Sie sich bitte
umgehend mit mir in Verbindung, damit die verbleibenden Mittel noch rechtzeitig fur ein
anderes Projekt im Lande eingesetzt werden kénnen.

Die Verwendung des Zuschusses ist bis zum
31.12.1998 (Termin)

auf dem beigefiligten Vordruck nachzuweisen und mir mit einem Prifvermerk der
Fachbehérden zuzuleiten.

Es ist der Nachweis mit folgendem Bestatigungsvermerk der Rechnungsprifungsstelle der
kreisfreien Stadte bzw. des ortlich zustédndigen Gemeindeprifungsamtes des Kreises

einzureichen:
"Es wird hiermit bestéatigt, dafiy die Zuwendung zweckgebunden und

wirtschaftlich verwendet sowie Ausgaben ordnungsgeman belegt  worden
sind. Die Zuwendung ist fristgerecht verwendet worden."
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3. Nebenbestimmungen im Sinne der Verwaltungsverfahrensgesetze

3.1
Dieser Bescheid kann ganz oder teilweise widerrufen oder zurlickgenommen werden, wenn

- die veranschlagten Kosten nicht angemessen sind,

- die Gesamtfinanzierung nicht gesichert ist,

- mit dem Vorhaben vor Antragstellung begonnen wurde,

- die in den flr die Durchfiihrung des Vorhabens erforderlichen
Erlaubnis- und Genehmigungsverfahren ergangenen Auflagen nicht eingehalten
oder nicht alle erforderlichen éffentlich-rechtlichen Genehmigungen erteilt
werden.
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Erganzend hierzu gelten folgende projektspezifische Bedingungen und Auflagen:

4.

Die Zuwendung dient dem Zweck, mit dem Bau des Schiffsanlegers in der Seeluster Bucht
in Plau die touristische Infrastruktur der Region zu verbessern.

Die Zweckbindung wird fur die Ausstattungsgegenstande auf 5 Jahre, und fir die baulichen
Anlagen auf 25 Jahre festgelegt. Die geférderten Anlagen und Einrichtungen missen fur
die Dauer ihrer Zweckbindung im Eigentum des Zuwendungsempféngers verbleiben.

Werden Gegenstande vor Ablauf der zeitlichen Bindung nicht mehr fur den Zuwendungs-
zweck bendtigt oder ist der Zuwendungszweck entfallen, wird die Entscheidung seitens des
Zuwendungsgebers vorbehalten, diese anderen, noch zu bestimmenden Tragern zu

Ubereignen.

Die geférderte Einrichtung mul® jedermann zugénglich sein. Eine Beschrankung nach
konfessioneller, parteilicher, betrieblicher oder sonstiger Zugehoérigkeit darf nicht
vorgenommen werden.

Wird die Zuwendung nicht einer Nutzung in der genannten Weise zugefihrt, behalte ich mir
ausdricklich ein Ruckforderungsrecht fir die gewahrte Zuwendung vor.

Spatestens mit dem ersten Mittelabruf mu? das beiliegende Unterschriftsprobenblatt,
ausgeflllt und rechtsverbindlich unterschrieben sowie gesiegelt, vorliegen.

Mitteilungspflichten

Auf die lhnen nach Ziffer 5 der ANBest-K obliegenden Mitteilungspflichten mache ich
besonders aufmerksam.

5. Datenspeicherung

Die im Zusammenhang mit dem beantragten Zuschufd stehenden Daten werden auf
Datentrager der nachfolgend aufgefiihrten Stellen gespeichert:

- Wirtschaftsministerium Mecklenburg-Vorpommern
- Bundesamt fur Wirtschaft
- Landesforderinstitut Mecklenburg-Vorpommern, Geschéaftsbereich der

Norddeutschen Landesbank Girozentrale
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6. Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage beim
Verwaltungsgericht Schwerin, Wismarsche Strale 325, 19055 Schwerin, schriftlich oder zur
Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschéftsstelle erhoben werden.

Anlagen:

- Vorbemerkungen zu den Nebenbestimmungen

- Abdruck der Allgemeinen Nebenbestimmungen fiir Zuwendungen
zur Projektférderung an kommunale Kérperschaften (ANBest-K)

- Baufachliche Erganzungsbestimmungen (ZBau)

- Vordruck Mittelabruf mit Anlage

- Vordruck Verwendungsnachweis

- Unterschriftsprobenblatt

- Erlauterungen und Nebenbestimmungen auf Grund der Férderung
aus dem "Europaischen Fonds fur regionale Entwicklung"

Hinweis:

Die Auszahlung der Zuwendung kann erst erfolgen, wenn der Zuwendungsbescheid
bestandskraftig geworden ist. Sie kénnen die Bestandskraft des Bescheides herbeifiihren und
damit die Auszahlung beschleunigen, wenn Sie schriftlich erklaren, daR Sie auf die Einlegung
eines Rechtsbehelfs verzichten.

Mit freundlichen GrliRen

Jf . /flév’(
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Stadt Plau am See

Beschlussvorlage
S/19/0325 offentlich

Nachwahl eines Mitgliedes in den Ausschuss flr
Tourismus, Wirtschaft und Gewerbe

Organisationseinheit: Datum

Zentrale Dienste 08.06.2023

Antragsteller: Aktenzeichen:

Beratungsfolge Geplante Sitzungstermine O/N
Hauptausschuss (Vorberatung) 19.06.2023 o)
Stadtvertretung Plau am See (Entscheidung) 28.06.2023 o)

Beschlussvorschlag:
Die Stadtvertretung wéhlt ein neues Mitglied in den Ausschuss fur Tourismus, Wirtschaft und
Gewerbe der Stadt Plau am See.

Finanzielle Auswirkungen:
Es ergeben sich keine finanziellen Auswirkungen.

Sachverhalt:

Gemal § 36 Abs. 1 KV M-V und 8§ 7 Abs. 1 Nr. 1.2 der Hauptsatzung der Stadt Plau am See
ist ein Ausschuss fur Tourismus, Wirtschaft und Gewerbe zu bilden. Dem Ausschuss fir
Tourismus, Wirtschaft und Gewerbe gehoéren 7 Mitglieder und davon bis zu 3 sachkundigen
Einwohnern an.

Nach der Mandatsniederlegung des sachk. Einwohners Herrn Prif3ner ist der Sitz im
Ausschuss fur Tourismus, Wirtschaft und Gewerbe gem. § 32 Abs. 2 KV M-V neu zu
vergeben.

Die CDU Fraktion schlagt gem. dem beiliegenden Vorschlag als neues Mitglied den
sachkundigen Einwohner Herrn Ralf Herzog vor.

Anlage/n:

1 2023-06-08 Mandatsniederledung Prif3ner Tourismusausschuss (6ffentlich)

2 Vorschlag der CDU Fraktion zur Nachbesetzung (6ffentlich)




Felix Prta3ner Plau am See, 01.06.2023
Steinstr. 46
19395 Plau am See

Stadt Plau am See
Burgervorsteher
Dirk Tast

Markt 2

19395 Plau am See

Mandatsniederlegung
Sehr geehrter Herr Tast,

hiermit lege ich mit sofortiger Wirkung mein Mandat als sachkundiger Einwohner im
Ausschuss fur Tourismus und Wirtschaft nieder.

e

Mit freundlichen Grifien

Pruner



Jana Krohn g8 Junt 2072
Fraktionsvorsitzende o

CDU Fraktion R Kk 08.06.2023

Nachbesetzung des
Ausschusses flir Tourismus, Wirtschaft und Gewerbe

Sehr geehrte Damen und Herren,
aufgrund der Tatsache, dass Felix PriiBner sein Mandat als sachkundiger Einwohner im
Ausschuss fir Tourismus, Wirtschaft und Gewerbe aus persénlichen Griinden zum 01.06.2023

niedergelegt hat, haben wir in der Fraktionssitzung am 24.05.2023 die Nachbesetzung
besprochen und schlagen folgendes vor.

Wir schlagen Ralf Herzog als neues Mitglied als sachkundigen Einwohner flir den Ausschuss vor.

Wir wiirden uns freuen, wenn wir in der ndchsten Stadtvertretersitzung am 28.06.2023 die
Nachbesetzung beschlieBen kénnten, damit der Ausschuss ab 1.Juli 2023 vollsténdig ist.

Bei Rickfragen stehe ich gern zur Verfigung.

Jana Krohn
Fraktionsvorsitzende



Stadt Plau am See

Beschlussvorlage
S/19/0326 offentlich

Antrag der CDU Fraktion - Stellung eines
Leaderantrages zur Errichtung einer RollIKunstBahn
mit Sprayerwand

Organisationseinheit: Datum
Zentrale Dienste 08.06.2023
Antragsteller: Aktenzeichen:

CDU Fraktion

Beratungsfolge Geplante Sitzungstermine O/N
Hauptausschuss (Vorberatung) 19.06.2023 o)
Stadtvertretung Plau am See (Entscheidung) 28.06.2023 o)

Beschlussvorschlag:

Die Stadtvertretung beschliel3t, dass die Stadtverwaltung kurzfristig bis zum 30.06.2023, den
als Anlage beigefiigten Leaderantrag zur Errichtung einer RollKunstBahn mit Sprayerwand,
stellt. Weiterhin soll der Eigenanteil in Hohe von 83.300,00 € in den Haushalt 2024 mit
eingeplant werden. Sofern die Forderzusage vorliegt, soll das Projekt unter Einbeziehung
des Stadtentwicklungsausschusses, Bau - und Infrastruktur und Umwelt und des
Ausschusses fur offentliche Angelegenheiten, Kultur, Jugend, Senioren und Sport detailliert
geplant und umgesetzt werden.

Finanzielle Auswirkungen:

GESAMTKOSTEN AUFWAND/AUSZAHLUNG IM | AUFWAND/AUSZAHLUNG ERTRAG/EINZAHLUNG

LFD. HH-JAHR JAHRL. JAHRL.

00,00 € 00,00 € 00,00 € 00,00 €

FINANZIERUNG DURCH VERANSCHLAGUNG IM HAUSHALTSPLAN
Eigenmittel 00,00 € | Im Ergebnishaushalt Ja/ Nein
Kreditaufnahme 00,00 € | Im Finanzhaushalt Ja/ Nein
Forderung 00,00 €
Ertrége 00,00 € | Produktsachkonto 00000.0000
Beitrage 00,00 €
Sachverhalt:

Im Jahr 2019 erfolgte eine Umfrage an der Schule am Klischenberg, die vom Kinder- und
Jugendzentrum organisiert wurde, zum Thema Freizeitgestaltung. Im Ergebnis entstand der
Wunsch nach einer Skaterbahn bzw. einer BMX Strecke. Auch in den Foren der
Burgermeisterwahl spielte das Thema eine grof3e Rolle.

Eine RollKunstBahn ermdglicht gewiinschte Aktivitdten und sogar noch weitere.

Die Schaffung eines offenen Bewegungsraums fir Kinder und Jugendliche und junge
Familien fur kreative Bewegung auf Rollen, wie Skateboard,BMX, Inliner, Scooter/Roller oder
Rollschuh oder RC Cars, fordert die Bewegung, erhoht das Korpergefihl, die
Geschicklichkeit und das Selbstbewusstsein. Gleichzeitig findet ein sozialer Austausch statt.

Die Uberwiegend jungen Nutzer haben durch die Anbindung ans Kinder- und Jugendzentrum




sowohl fachlich-kompetente Betreuung als auch die Nutzungsmaoglichkeit eines 6ffentlichen
WC. Am Wochenende kann die Bahn auch von Familien genutzt werden.

Durch die zentrale Lage, Bahnhof mit Busanbindung ist es auch Kindern- und Jugendlichen
aus den umliegenden Amtern und Orten sowie jungen Reisenden (Urlaubern) moglich,
dieses Angebot zu nutzen, wodurch gleichzeitig der kulturelle Austausch und die
unmittelbare Begegnung aulRerhalb digitaler Medien geférdert wird.

Junge Menschen sollen zu Bewegung und selbstwirksamer Freizeitbeschéftigung animiert
werden, jenseits von klassischen Angeboten der Vereine, die von der zu erreichenden
Zielgruppe aus unterschiedlichen Grinden abgelehnt werden.

Geld soll vor allem fiir den Bau, die Herstellung und Gestaltung der RollKunstBahn
verwendet werden. Bei der Planung, dem Bau und der Betreuung sollen Jugendliche soweit
wie moglich mit einbezogen werden. Andere Anlagen dieser Art wurden bereits besucht
(Parchim, Hitzacker, Neubrandenburg, Laage) und sind Grundlage dieses Planes.

Der Bau einer Sprayerwand, die in regelméafigen Abstanden immer wieder im neuen Gesicht
erscheint oder die farbliche Hervorhebung von einzelnen Elementen der Skaterbahn fordert
ebenfalls die Kreativitat und bietet Kindern und Jugendlichen, die sich weniger sportlich
betatigen méchten einen Bewegungsraum und die Méglichkeit zum Austausch im Freien.

Die Jugendlichen sollen bei der Planung und Gestaltung soweit wie mdglich mit einbezogen
werden. Dadurch wird unter anderem auch die Bindung und das Verantwortungsgefuhl fir
Sport-und Freizeitanlagen im 6ffentlichen Raum der Stadt Plau am See bei Jugendlichen
gefordert und gestarkt.

Die Attraktivitat der Stadt wird ebenfalls erhdht, da nicht nur Einheimische, sondern auch
Gaste unserer Stadt dieses Angebot nutzen kénnen.

Finanzierung

Ausgabenplan: Nettokosten gesamt 200.000 €
Mehrwertsteuer gesamt 38.000 €
Finanzierungsplan  Eigenmittel 83.000 €
Drittmittel 0,00 €
Beantragte Mitfinanzierung Leader 154.700 €
Gesamt 238.000 €
Anlage/n:
1 Antrag der CDU Fraktion - RollKunstBahn (6ffentlich)
2 Leader Antrag (6ffentlich)
3 Rollkunst-Bahn Praesentation (6ffentlich)
4 Protokollauszug vom 21-06-2021 (6ffentlich)
5 Anfrage Sportstattenrechner (6ffentlich)




i

2
Antrag der CDU Fraktion zur Stadtvertretersitzung der Stadt Plau am See am 28.06.2023 | Ve ,%n“
A7
Beschlussvorschlag: A smemmmrin cxmns ek |

Die Stadtvertretung beschlieBt, dass die Stadtverwaltung kurzfristig bis zum 30.06.2023, den als
Anlage beigefligten Leaderantrag zur Errichtung einer RollKunstBahn mit Sprayerwand, stellt.

Weiterhin soll der Eigenanteil in Héhe von 83.300,00€ in den Haushalt 2024 mit eingeplant
werden.

Sofern die Férderzusage vorliegt, soll das Projekt unter Einbeziehung des
Stadtentwicklungsausschusses, Bau - und Infrastruktur und Umwelt und des Ausschusses fiir
offentliche Angelegenheiten, Kultur, Jugend, Senioren und Sport detailliert geplant und umgesetzt
werden.

Begriindung

Im Jahr 2019 erfolgte eine Umfrage an der Schule am Kliischenberg, die vom Kinder- und
Jugendzentrum organisiert wurde, zum Thema Freizeitgestaltung.

Im Ergebnis entstand der Wunsch nach einer Skaterbahn bzw. einer BMX Strecke.

Auch in den Foren der Birgermeisterwahl spielte das Thema eine groBe Rolle.

Eine RollKunstBahn erméglicht gewlinschte Aktivitdten und sogar noch weitere.

Die Schaffung eines offenen Bewegungsraums fiir Kinder und Jugendliche und junge Familien fir
kreative Bewegung auf Rollen, wie Skateboard,BMX, Inliner, Scooter/Roller oder Rolischuh oder
RC Cars, fordert die Bewegung, erhdht das Kérpergefihl, die Geschicklichkeit und das
Selbstbewusstsein.

Gleichzeitig findet ein sozialer Austausch statt.

Die Gberwiegend jungen Nutzer haben durch die Anbindung ans Kinder- und Jugendzentrum
sowohl fachlich-kompetente Betreuung als auch die Nutzungsmaoglichkeit eines 6ffentlichen WC.
Am Wochenende kann die Bahn auch von Familien genutzt werden.

Durch die zentrale Lage, Bahnhof mit Busanbindung ist es auch Kindern- und Jugendlichen aus
den umliegenden Amtern und Orten sowie jungen Reisenden (Urlaubern) méglich, dieses Angebot
zu nutzen, wodurch gleichzeitig der kulturelle Austausch und die unmittelbare Begegnung
auBerhalb digitaler Medien geférdert wird.

Junge Menschen sollen zu Bewegung und selbstwirksamer Freizeitbeschaftigung animiert
werden, jenseits von klassischen Angeboten der Vereine, die von der zu erreichenden Zielgruppe
aus unterschiedlichen Griinden abgelehnt werden.

Geld soll vor allem fiir den Bau, die Herstellung und Gestaltung der RollKunstBahn verwendet
werden. Bei der Planung, dem Bau und der Betreuung sollen Jugendliche soweit wie mdglich mit
einbezogen werden. Andere Anlagen dieser Art wurden bereits besucht ( Parchim, Hitzacker,
Neubrandenburg, Laage)und sind Grundlage dieses Planes.

Der Bau einer Sprayerwand, die in regelmaBigen Abstdnden immer wieder im neuen Gesicht
erscheint oder die farbliche Hervorhebung von einzelnen Elementen der Skaterbahn férdert
ebenfalls die Kreativitat und bietet Kindern und Jugendlichen, die sich weniger sportlich betatigen
md&chten einen Bewegungsraum und die Méglichkeit zum Austausch im Freien.

Die Jugendlichen sollen bei der Planung und Gestaltung soweit wie méglich mit einbezogen
werden. Dadurch wird unter anderem auch die Bindung und das Verantwortungsgeftihl fir Sport-
und Freizeitanlagen im 6ffentlichen Raum der Stadt Plau am See bei Jugendlichen geférdert und

gestéarkt.



Die Attraktivitét der Stadt wird ebenfalls erh6ht, da nicht nur Einheimische, sondern auch Géste
unserer Stadt dieses Angebot nutzen kénnen.

Finanzierung
Ausgabenplan: Nettokosten gesamt 200.000€
Mehrwertsteuer gesamt 38.000€
Finanzierungsplan  Eigenmittel 83.000€
Drittmittel 0,00€
Beantragte Mitfinanzierung ]
Leader 154.700€
Gesamt 238.000€

Plau am See, den 08.06.2023

Krohn
CDU Fraktionsvorsitzende



LEADER g! Lokale Aktionsgruppe
Warnow-Elde-Land

PROJEKTERFASSUNGSBOGEN
Dieser Projekterfassungsbogen ist die Voraussetzung fir die Beteiligung am Projektauswahlverfahren fir eine LEADER-
Forderung in der Region Warnow-Elde-Land. Grundlage fir die Bewertung der Férderwtirdigkeit und Forderfahigkeit sind die
Strategie fir Lokale Entwicklung (SLE) 2023-2027 der LAG Warnow-Elde-Land sowie die LEADER-Férderrichtlinie des
Landes Mecklenburg-Vorpommern in der jeweils aktuellen Fassung. Stichtag flir die Einreichung des
Projekterfassungsbogens ist der 30.06. eines jeden Jahres flir Projektideen deren Umsetzung fiir das Folgejahr geplant ist.

1. Allgemeine Daten

Projekttréiger:in Name / Vorname / Firma / Institution:
Stadt Plau am See

Anschrit:  Markt 2
19395 Plau am See

Telefon-Nr': 038735/494-0

Mobil:

E-Mail: info@amtplau.de
Ansprechpartner:in
Rechtsform Natiirliche Person / Personengesellschaften

Juristische Person des privaten Rechts
Juristische Person des 6ffentlichen Rechts
Anerkannte Gemeinnlitzigkeit liegt vor (bitte Nachweis vorlegen)

1B

2. Projektbeschreibung

Projektbezeichnung RollKunstBahn am KidJuZ mit Sprayerwand

Durchfiihrungsort / -region Region, Ort, Ortsteil: 19395 Plau am See
Steinstralle 96
Stralle/ Nr.:

Rechtliche Voraussetzungen/ | Eigentum: O]
Planungsstand Pacht: |:| Restlaufzeit bis:

(.B. bei baulichen Malinahmen , | Bay-/ Umnutzungsgenehmigung erforderlich:
falls zutreffend) wenn ja, liegt vor:

wurde beantragt:

muss beantragt werden:

ENWE

Gep]anter Rea"sierungs. 01.01.2024 - 31.12.2024
zeitraum (Tag, Monat, Jahr)

Meine Projektangaben kénnen im Rahmen der Offentlichkeitsarbeit der LAG
verwendet sowie zu Zwecken des Monitoring und der Evaluierung an Dritte
weitergegeben werden.

JA [O] NEN [

Erklarung




LEADERE

Lokale Aktionsgruppe

Warnow-Elde-Land

Bitte beschreiben Sie lhr
Projekt. Orientieren Sie
sich dazu an den
folgenden Fragen:

Was mdchten Sie konkret
machen?

Wofiir konkret soll das Geld
verwendet werden?

Welche Problemstellung
mdchten Sie aufgreifen?

Was soll erreicht werden?
Was soll sich verandern?
Wer sind die Nutzer/ wer soll
erreicht werden?

Bis wann soll das Angebot
spatestens am Markt sein/
genutzt werden kdnnen?

Ist das Projekt Bestandteil
einer Gesamtkonzeption bzw.
die Fortfiihrung eines
erfolgreichen Projektes?
(ausfiihrliche Projektbeschreibungen,

Machbarkeitsstudien, Nutzungs-/

Betreiberkonzepte ggf. als Anlage
beifiigen)

- Bau einer "RollKunstBahn" und Sprayerwand am Kinder- und Jugendzentrum
Plau am See

- Schaffung eines offenen Begegnungsraums fiir Kinder, Jugendlichee und junge
Familien fur kreative Bewegung auf Rollen wie Skateboard, BMX, Inliner,
Scooter/Roller, Rollschuh oder RC-Cars, Entwicklung Kreativitat durch
kiinstlerisches Projekt (Sprayerwand)

-Férderung von Bewegung, Kérpergefuhl und Geschicklichkeit bei gleichzeitigem
sozialem Austausch an einem zentralen Infrastrukturpunkt der Stadt (Bahnhof fiir
Bus und Schiene mit ehemaligem Bahnhofshotel als Kinder- und Jugendzentrum)
- die Uberweigend jungen Nutzer haben durch die Anbindung ans kinder-u.
Jugendzentrum sowohl eine fachlich-kompetente Betreuung als auch die
Nutzungsmaoglichkeit eines 6ffentlichen WC*

- wertvolles neues und innovatives Freizeitangebot fir junge Menschen aus Plau
und Umgebung (bisher keine Mdglichkeiten flr Scater, Scooter...)

- gleichzeitige Begegnung von jungen Reisenden und ortsansassigen
Jugewndlichen férdert kulturellen Austausch und unmittelbare Begegnung
aullerhalb digitaler Angebote und Plattformen

- junge Menchen sollen zu Bewegung und selbstwirksamer Freizeitbeschaftigung
animiert werden jenseits klassischer Angebote der Vereine (Habndball, FuRball), die
von der zu erreichenden Zielgruppe aus unterschiedlichen Griinden abgelehnt
werden

- Geld fur Bau, Herstellung und Gestaltung der RollKunstBahn u. Sprayerwand
verwendet werden, Einbeziehung der Jugendlichen bei Planung und Gestaltung,
Starkung der Bindung und des Verantwortungsgefihl bei den Jugendlichen

Beitrag des Projektes
zu den
Entwicklungszielen
(EZ) und
Querschnittszielen
(QZ) der Strategie fiir
lokale Entwicklung (SLE)
2023-2027 der LAG
Warnow-Elde-Land

Zu welchen Zielen leistet

das Projekt einen
Beitrag?

EZ 1: Erh6hung der regionalen Wertschépfung
= Touristische Angebote schaffen, die Qualitat erhéhen und vernetzen
= Touristische Infrastruktur sichern und verbessern
= Wertschdpfung erhéhen durch kooperative Erzeugung und Vermarktung
regionaler Produkte und Dienstleistungen

EZ 2: Sicherung und Verbesserung der Lebensqualitét
= Flexible L&sungen zur Sicherung der Daseinsvorsorge entwickeln
= Attraktivitat der Orte starken und zukunftsfahig gestalten
= Sozialen Zusammenhalt fir alle Generationen stérken

EZ 3: Erhalt und Entwicklung der Potenziale der Natur- und Kulturlandschaft
= Natur und Landschaft bewahren und erlebbar machen
= Kunst und Kultur bewahren und erlebbar machen

O]

O]

(EZ 1 - EZ 3) vornehmen!

[]

EZ 4: Verbesserung der Vernetzung, Kooperation und Zusammenarbeit der Akteure E
Kurze Begriindung

in der Region
kostenlose Nutzung fiir alle Leute, Barrierefreiheit und Aufenthaltsmdglichkeit fiur
Zuschauer, Integration fur Flichtlinge und Zugezogene, Nutzung auch durch Gaste

O]

Zuordnung zu einem Entwicklungsziel

QZ 1: Gleichstellung, Nichtdiskriminierung, soziale Inklusion, Barrierefreiheit

QZ 2: Klimaschutz und -anpassung, umweltvertrégliche Ressourcennutzung

Kurze Begriindung
Es wird auf die Nutzung von Roller, Skateboards, Inlineskates hingewirkt, um den
Weg mit Auto, Bus, etc. zu reduzieren. Wege zur Skaterbahn nach PCH entfallen.

QZ 3: Technischer bzw. digitaler Fortschritt

Kurze Begriindung
Die Kinder- und Jugendlichen sollen iber das KiJuZ auch in den Sozialen Medien
entsprechende Werbeseiten und -aktionen erstellen und die Bahn somit "vermarkten"

O]




LEADERE

Lokale Aktior \sgm ppe

Warnow-Elde-Land
3. Projektwirkungen
LEADER- Das Projekt:
Merhwertkriterien ... hat Innovationsgehalt. Worin besteht die Innovation? (Neuartigkeit fiir die Region, neue Herangehensweise,
neue Ldsung, neues Produkt, Lerneffekte fiir andere Regionen)
(Zutreffendes bitte Durch die Kombination von RollKunstBahn und Spayerwand wird die Auslebung der

kurz erlautern)

Kreativitat dieser Zielgruppe fokussiert. Durch die direkte Anbindung an das Kinder- &
Jugendzentrum ist eine Betreuung sichergestellt.

... besitzt eine hohe regionale Bedeutung in mindestens einem Teilraum des LAG-Gebietes. Worin besteht die
regionale Wirksamkeit?

Diese RollKunstBahn ist auch fur Kinder- und Jugendliche aus den Nachbaramtern

Libz und Goldberg nutzbar, die derzeit keine RollKunstBahn oder ahnliches haben.

... fordert die Beteiligung (bottom-up-Ansatz). Wie wird die regionale Bevélkerung in die Planung und
Umsetzung einbezogen? (Arbeit in Projektgruppen, Arbeitskreisen)
Einbeziehung der Kinder- und Jugendlichen der Schule am Klischenberg und des
Kinder- & Jugendzentrums (KiJuZ) Plau am See an der Detailgestaltung dieses
Areals. Die Idee zu dieser RollIKunstBahn ist bereits durch eine Befragung in der
Schule am Kliischenberg und im KiJuZ entstanden.

... leistet einen Beitrag zur Umsetzung eines Leitprojektes der SLE 2023-2027 der LAG Warnow-Elde-Land.
Worin besteht der Beitrag?
HF 1: Tourismusférderung durch Angebot, welches auch Touristen nutzen kénnen.
HF2: Die Kinder & Jugendlichen der Stadt kdnnen dieses Angebot nutzen. Auch
Familien kénnen hier gemeinsam aktiv werden.

... tragt zu gebietsiibergreifenden / transnationalen Kooperationsvorhaben der LAG bei. Wie und mit wem erfolgt
' die Zusammenarbeit? (Bildung von Partnerschaften/Initiativen, Erfahrungsaustausch)

Die Nutzung der RollKunstBahn ist nicht fur Kinder des Amtes Plau am See, sondern
auch fir die Nachbaramter Libz und Goldberg, in denen es nach unserem
Kenntnisstand derzeit keine RollKunstBahn gibt, méglich. (direkte Bus- und
Bahnanbindung)

Projektspezifische
Kriterien

(Zutreffende
Themenbereiche
bitte ankreuzen und
gdf. kurz
beschreiben)

Touristische Entwicklung einschlieBlich
Qualitatssteigerung

Auch Touristen kdnnen dieses Angebot
nutzen, welches es in unmittelbarer
Umgebung nicht gibt.

Wertschopfungsketten, Arbeits- und
Ausbildungsplatze, Einkommen

Durch die Anbindung zum KiJuZ soll mit
diesem Angebot erreicht werden, Kinder und
Jugendliche aller soziale Schichten auch im
KiJuZ bestmdglich zu betreuen.

O] O]

Multifunktionaler Ansatz zur Daseinsvorsorge
(Gesundheit, Versorgung, Sport)

Ehrenamt, Kinder- und Jugendbeteiligung,
Sport und Freizeit

Die Planung dieses Areals erfolgt durch die
Kinder- und Jugendbeteiligung. Auch die
Einbindung von Sport- und
Freizeitveranstaltungen ist geplant.

Durch dieses Angebot wird der Sport, der
Gesundheitsaspekt sowie das
gesellschaftliche Miteinander gefordert.

[]

Natiirliches Erbe bewahren und erleben Kunst und Kultur sowie landliche Traditionen E

Durch die Implemtierung einer Sprayerwand
kdénnen Jugendliche hier auch kreativ werden.




LEADER B el

Aktionsgruppe

de-Land
An welchen Indikatoren l3sst Schaffung (direkt) von Arbeitsplatzen (Anzahl): 0,00
sich der?ErfoIg des Projektes davon Schaffung (direkt) von Arbeitsplatzen 0,00
messen? . .
fur Frauen (Anzahl):
Sicherung (direkt) von Arbeitsplatzen (Anzahl): 0,00
Existenzgrindung erfolgt (direkt): NEIN: @
Derzeitige Anzahl Nutzer des Projektes: 0,00
Geplante Anzahl Nutzer nach Fertigstellung des Projektes: 50,00
Ggf. Benennung weiterer Indikatoren:
4. Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit
Ist die wirtschaftliche
Tragfahigkeit fiir das Projekt | pje wirtschaftliche Tragfahigkeit ist durch die Stadt Plau am See
gegeben? Wie werden die gegeben.
Folgekosten (Unterhaltungskosten,
Personalaufwand) finanziert? Ist die
Weiterfinanzierung auch nach
Projektende gesichert?
5. Finanzierung
Ausgabenplan: (1) Nettokosten gesamt €200.000,00
(Ausgaben gesamt, Einzelpositionen (2) Mehrwertsteuer gesamt €38.000.00
als Anlage beifiigen, Bauleistungen ) ’
geméR DIN 276) Gesamtausgaben (1+2) €238.000,00
Finanzierungsplan: (1) Eigenmittel €83.300,00
(2) Drittmittel €0,00
(3) Beantragte Mitfinanzierung
(LEADERY) €154.700,00
Gesamt (1-3) €238.000,00

Die nationale &ffentliche Kofinanzierung kann durch den/die
Projekttrager:in selbst aufgebracht werden?

JA: O]

NEIN: []

Die nationale &ffentliche Kofinanzierung wird zur Férderung bei der
LAG WEL beantragt. (nur moglich fiir natiirliche Personen und
Personengesellschaften sowie juristische Personen des privaten Rechts)

A []

NEIN: [O]

Der/Die Projekttrager:in ist aus gegenwartiger Sicht grundsétzlich in der
Lage, fir das beantragte Projekt die Gesamtfinanzierung zu sichern.

A []

NEIN: [O]

(*) In der beantragten Mitfinanzierung (LEADER) ist ein nationaler Kofinanzierungsanteil in Hohe von 20 % der Fordersumme enthalten.
Bei 6ffentlichen Antragsteller:innen ist der in der LEADER-Férderung enthaltene nationale Kofinanzierungsanteil in jedem Fall selbst aufzubringen.

6. Anlagen (Welche Anlagen reichen Sie zur Erlduterung lhrer Projektidee mit dem Projekterfassungsbogen ein?)

|:| Ausgabenplan inklusive Va
E Beschluss zur Durchfliihrun

|:| Eigentumsnachweis / Nutzungsberechtigung

|:| Baugenehmigung
[ ] Behérdliche Erlaubnis

riantenvergleich

g und Finanzierung

|:| Umweltvertraglichkeitsprifung
|:| Kofinanzierungserklarung

|:| Detaillierte Kostenschatzung
@ Fotos (zum Istzustand)
EAndere Anlagen




LEADER ga Lokale Aktionsgruppe
Warnow-Elde-Land

7. Erklarung zum Datenschutz
Die gesetzlich vorgeschriebenen Datenschutzhinweise, It. Art. 13 Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO), zur

Erhebung, Speicherung und Verarbeitung meiner/unserer personenbezogenen Daten im Zuge der Projektauswahl
sowie der Offentlichkeitsarbeit der Lokalen Aktionsgruppe Warnow-Elde-Land habe/n ich/wir zusammen mit dem
Projektbogen erhalten, inhaltlich zur Kenntnis genommen.

Mit dem Einreichen des Projektbogens willige/n ich/ wir in die Verarbeitung personenbezogener Daten ein.

8. Rechtsverbindliche Unterschrift

Ort, Datum Name in Druckbuchstaben, Funktion Unterschrift




Informationen nach Art. 13 DS-GVO

Das Regionalmanagement der Lokalen Aktionsgruppe (LAG) Warnow-Elde-Land verarbeitet im
Auftrag der Lokalen Aktionsgruppe Warnow-Elde-Land vertreten durch den Landkreis
Ludwigslust-Parchim personenbezogene Daten im Sinne des Art. 4 Nr. 1 Datenschutz-
Grundverordnung (DS-GVO).

Mit der Durchfihrung des Regionalmanagements ist die Landgesellschaft Mecklenburg-
Vorpommern mbH beauftragt.

Betroffene Personen haben das Recht, nach Art. 13 DS-GVO informiert zu werden.

1. Name und Kontaktdaten des Verantwortlichen
Verantwortlicher im Sinne des Art. 4 Nr. 7 DS-GVO ist die

Landgesellschaft Mecklenburg-Vorpommern mbH.
Lindenallee 2a
19067 Leezen

Telefon: +49 3866 404-0

Telefax: +49 3866 404-490
E-Mail: landgesellschaft@lgmv.de
Internetseite: www.lgmv.de

2. Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten

Landgesellschaft Mecklenburg-Vorpommern mbH
Lindenallee 2a
19067 Leezen

E-Mail: datenschutz@Ilgmv.de

3. Zweck der Verarbeitung

Durch die Landgesellschaft werden personenbezogene Daten zu folgenden Zweck(en)
verarbeitet:

- Umsetzung der Strategie fur lokale Entwicklung 2023-2027 der LAG Warnow-Elde-Land auf
der Grundlage der VERORDNUNG (EU) Nr. 1303/2013 DES EUROPAISCHEN

PARLAMENTS UND DES RATES vom 17. Dezember 2013.

- Dazu gehoren z. B. die Beratungs-, Publizitats- und Bewertungstétigkeiten des
Regionalmanagements, die Tatigkeiten der Arbeits- und Entscheidungsgremien der LAG
innerhalb des Auswahlverfahrens, die Dokumentation des Auswahlverfahrens und die
entsprechenden Zuarbeiten fur die Bewilligungsbehdrden sowie die Aufbewahrungs- und
Veroffentlichungspflichten der Ergebnisse des Auswahlverfahrens.

4. Rechtsgrundlage fur die Verarbeitung
Rechtsgrundlagen fur die Verarbeitung personenbezogener Daten durch uns sind:

- VERORDNUNG (EU) Nr. 1303/2013 DES EUROPAISCHEN PARLAMENTS UND DES
RATES vom 17. Dezember 2013



- Werkvertrag zwischen Landkreis Ludwigslust-Parchim und Landgesellschaft Mecklenburg-
Vorpommern mbH
- Projektblatt zur Beteiligung am Projektauswahlverfahren sowie LEADER-F6rderantrag

Die Landgesellschaft verarbeitet dazu folgende Kategorien personenbezogener Daten:

Alle Daten die zur Beteiligung am Projektauswahlverfahren (Projektblatt) und zur Beantragung
einer LEADER-F6rderung (Férderantrag) erforderlich sind. Dazu gehéren z. B. Adressdaten,
Daten zu Eigentumsverhaltnissen und zur Projektfinanzierung, Kostenschatzungen sowie Fotos
zur Verdeutlichung der Notwendigkeit einer Férderung.

5. Empféanger oder Kategorien von Empfangern

Verarbeitet werden die personenbezogenen Daten durch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der
Landgesellschaft Mecklenburg-Vorpommern mbH. Zur Umsetzung des Férderverfahrens werden
die Antragstellerdaten wie unter 3. beschrieben, an die zustandigen Bewilligungsbehérden,
zumeist das Staatliche Amt fir Landwirtschaft und Umwelt Westmecklenburg sowie das
Ministerium fir Klimaschutz, Landwirtschaft, landliche Raume und Umwelt Mecklenburg-
Vorpommern, weitergeleitet.

Eine Ubermittlung der Daten an Dritte iiber die unter 3. genannten Zwecke hinaus findet ohne
Zustimmung des Betroffenen nur unter den gesetzlich vorgeschriebenen Bestimmungen statt.

Die technische Infrastruktur fur die Verarbeitung personenbezogener Daten stellt uns die Com In
GmbH & Co. KG zur Verfiigung. Ein Vertrag zur Auftragsdatenverarbeitung nach der EU- DSGVO
besteht.

6. Speicherdauer

Die Sie betreffenden personenbezogenen Daten werden nach den gesetzlich vorgegebenen
Aufbewahrungsfristen oder nach vertraglich geregelten Léschfristen vernichtet.

7. Rechte der betroffenen Person

Sie haben uns gegeniber das Recht,

e gemal Art. 15 DS-GVO Auskunft Giber Ihre von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten
zu verlangen,

e gemall Art. 16 DS-GVO die Berichtigung Sie betreffender unrichtiger personenbezogener
Daten zu verlangen,

e gemal Art. 17 DS-GVO die Ldschung Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten
zu verlangen, insbesondere, wenn sie fur die Zwecke, fir die sie erhoben wurden, nicht mehr
notwendig sind und

e gemal Art. 18 DS-GVO die Einschrankung der Verarbeitung Sie betreffender
personenbezogener Daten zu verlangen, etwa, wenn Sie die Richtigkeit Sie betreffender
personenbezogener Daten bestreiten und wir dies Gberprifen missen.

Daruber hinaus haben Sie gemaf Art. 21 DS-GVO das Recht, aus Grinden, die sich aus lhrer
besonderen Situation ergeben, jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung Sie betreffender
personenbezogener Daten einzulegen.



RollKunstBahn
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zwisehen"KiJuZ, Bus--und Egahnhof
fur Grofs und Kilein



RollKunstBahn am KiJuZ

kreative Fahrmoglichkeiten mit Skatboard, BMX-Rader, Inliner, Rollschuh und Roller
(Scooter)

Bewegungsdrang, Korper- und Gleichgewichtsgefiihl, soziale Integration von
Randgruppen

Burggelande unpassend weil Eingriff in historisches Ambiente und unnotige
Konfrontation von ,Jungen Wilden’ mit Touristen

Alternative zum Burghof-Spielplatz und neuer Fitnessanlage im Burgraben, dadurch
setzt wieder Schwerpunktverlagerung ein

bessere und zielgerichtete Interventionsmoglichkeiten gegeben
Mehrfachnutzung auch fiir Familien oder Verkehrsschulungen fiir Fahrrader
Pflege und Kontrolle durch Jugendliche am KiJuZ moglich (Eigenverantwortung)

Sinnvolle Nutzung des Grundstiicks am Bahnhof mit Mdéglichkeiten auch
Veranstaltungen durchzufiihren (z.B. RC-Car — Rennen)

zusatzliches touristisches Angebot in der Stadt / Begegnungsraum fiir Jugendliche
aus unterschiedlichen Regionen

Optimale Verkehrsanbindung zum OPNV durch direkte Lage am Busbahnhof sichert
auch Jugendlichen aus dem Amtsgebiet die regelmaRige und autarke Erreichbarkeit
dieses Freizeitangebotes
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Grundflache (ca. 700gm)
in Bitumen/Beton dem
Gelandeprofil folgend

an den Seiten Sitz- bzw-
Fahrflache aus Beton
mit Kantenschutz

Sitz- und Fahrflache
links, dem
Gelandeprofil folgend
(also am Ende
dreistufig getreppt)
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bl Skateboard Verkehrserziehungs-Parcour
| Rollschuh
Inline
Scooter Freiluft-Theater
Roller
Radball
Trick-Rad

fir alle Altersgruppen,

auch am Wochenende
Modellfahrzeug- (ohne Zugangsbeschrankung,
Rennstrecke (RC-Cars) Zaun etc.)







Ausfihrung / Hersteller

Anker-Rampen (Kiel)

www.anker-skateparks.com

MinusRamps (Liichow-Dannenberg)

www.minus—ramps.com

POPULAR Handcrafted Skateparks (Nurnberg)

www.populaer.com



https://vimeo.com/222153845
https://www.youtube.com/watch?v=3dVv48Ortbw

Vorschlage




am KiJuZ

am neuen REWE

weitere?

JLAdliIUUIl L

Vorteile

gute Erreichbarkeit
offentlich Gberschaubar
Betreuungsmoglichkeit
dezentral

weitere Angebote

Nachteil

Nahe zum Altenheim

keine fachliche Betreuung
Verantwortlichkeit / Eigentum
kommerzielle Nutzung



JiICiicliiicic /7 ivwegaitl




1 11iIGvGiliaili UIIB

Baukosten ca. 300-400€/gqm
(It. Vorabfrage bei Nirnberger Hersteller von Skateparks in Beton)

Finanzierung aus verschiedenen Fordertopfen, Stiftungen oder Spenden
(Leader - Strukturforderung, Strategiefonds, Spielplatzforderung...Eigenmittel)



Stadt Plau am See Amt/Abteilung:  Ordnungsamt
Ausschuss flr 6ffentliche Angelegen-  auskunft erteilt  Eckehard Salewski
heiten, Kultur, Jugend, Senioren und

SpOft Durchwahl: 494 30
Email: e.salewski@amtplau.de
Markt 2 - 19395 Plau am See Aktenzeichen:

2 (038735)494 -0 Fax: (0387 35)494-60

Protokoll

Sitzung des Ausschusses flir 6ffentliche Angelegenheiten, Kultur,
Jugend, Senioren und Sport am Mittwoch, 09.06.2021

Tagungsort: Rathaussaal, Markt 2, 19395 Plau am See
Sitzungsbeginn: 18:00 Uhr Sitzungsende: 20:15 Uhr

Anwesende Mitglieder

Sabrina Bahre, Jens Fengler, Sandra Friebel, Sven Hoffmeister, Renate Kloth, Kathrin
Mach, Eckehard Salewski, Entschuldigte Mitglieder

Dimitrios Dagdelenidis,

'

Tagesordnung:

Offentlicher Teil:

1 Eroffnung der Sitzung, Feststellung der Ordnungsmagigkeit der Einla-
dung sowie der Beschlussfahigkeit

2 Bestatigung der Tagesordnung, Anderungsvorschlage
3 Genehmigung des Protokolls vom 14.04.2021

4 Info Uber die Jugendarbeit in der Plauer Feuerwehr, Ideen zum Tag
der Vereine, Frau Roesch

5 Info und ldeen des Kiduz Plau am See, Herr Kistner

6 Beschluss tUber den Medienentwicklungsplan in der Version vom
02.06.2021 der Stadt Plau am See

7 Sonstiges

Protokoll:

Offentlicher Teil:

zu 1 Eroffnung der Sitzung, Feststellung der Ordnungsméafigkeit der
Einladung sowie der Beschlussfahigkeit

Der Ausschussvorsitzende erdffnet die Sitzung und begrift die anwesenden Mitglieder und
Gaste. Die Einladung ist den Ausschussmitgliedern ordnungsgemaf zugegangen. Die Be-
schiussfahigkeit ist gegeben. 5 Ausschussmitglieder sind im Rathaussaal anwesend. Ein
Mitglied ist digital zugeschaltet.
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zu 2 Bestatigung der Tagesordnung, Anderungsvorschlage

Die Tagesordnung wird bestatigt. Es gibt keine Anderungsvorschlage.

zu3 Genehmigung des Protokolls vom 14.04.2021

Der 6ffentliche Teil des Protokolls vom 14.04.2021 wurde genehmigt.

zu 4 Info Uber die Jugendarbeit in der Plauer Feuerwehr, ldeen zum
Tag der Vereine, Frau Roesch

Der Ausschussvorsitzende begrite die Jugendwartin der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt
Plau am See Frau Roesch. Er bedankte sich fur die bisher geleistete Arbeit in der Jugend-
feuerwehr und verwies darauf, dass sich beide bereits zur Jugendarbeit in Plau am See aus-
getauscht haben. Einleitend wurde auf die Gespréache des Ausschusses mit den Vereinen
der Stadt im vergangenen Jahr verwiesen und dass Uberwiegend eine positive Resonanz auf
den angedachten Tag der Vereine erfolgte. Die Durchfiihrung eines Tages der Verein ist
nach Ansicht der Ausschussmitglieder notwendig um die Zusammenarbeit der Vereine unter-
einander zu férdern und die wenigen Ressourcen besser zu biindein. Insbesondere soll er
auch dazu dienen, dass die Vereine sich entsprechend prasentieren kdnnen und somit das
Interesse der Kinder und der Eltern an der Mitgliedschaft in einem oder sogar mehreren Ver-
einen geweckt wird. Aufgrund der Pandemie konnte der Tag der Vereine nicht 2021 durchge-
fuhrt werden. Er soll jetzt im Mai oder Juni 2022 stattfinden. Mit der Organisation der Veran-
staltung wird sich der Ausschuss im Januar beschaftigen.

Frau Roesch bedankte sich fiir die Einladung und berichtete Gber ihre Arbeit mit der Jugend-
feuerwehr. Vortrag als Anlage

AbschlieRend bekraftigte Frau Roesch, dass nach ihrer Auffassung alle Vereine so ziemlich
die gleichen Probleme haben. Kongruenzdenken in der Vereinsarbeit ist nicht gut. Es ist sehr
gut, den Tag der Vereine im Bereich Wittstocker Weg durchzufuhren. Im Heizhaus kann die
Feuerwehr entsprechende Vorfilhrungen darbieten. Frau Roesch erklarte ihre Bereitschft zur
Mitarbeit im Organisationsteam.

Im Oktober 2021 besteht die Plauer Jugendwehr 30 Jahre. Das Jubileum kann leider nicht
entsprechend geplant und gefeiert werden. Die Veranstaltung soll 2022 nachgehoit werden.
Der Ausschussvorsitzende bedankte sich bei Frau Roesch und wiinschte viel Erfolg bei der
weiteren Téatigkeit.

zZub Info und Ideen des KiJuz Plau am See, Herr Kustner

Der Ausschussvorsitzende begriitte den Amtsjugenpfleger Herm Kustner. Dieser berichtete
tber die Probleme drer Jugendsozialarbeit wahrend der Pandemie. Eine direkte Jugendsozi-
alarbeit war nicht erlaubt, obwohl diese entsprechend erarbeiteter Konzepter moglich ware.
Der Landkreis hat sich auf die geltende Landesverordnung zurlickgezogen und eine Uber die
dortigen vorgegebenen Regelungen hinausgehende Arbeit mit Jugendlichen nicht zugelas-
sen. So konnten Probleme nur telefonisch, oder vor der Tur in Einzelgesprachen angegan-
gen werden. Dieses war fur beide Seiten nicht zufriedenstellend. Ahnliche Probleme hatten
auch die Vereine der Stadt. Jeder Verein hat fur sich versucht die Arbeit fortzufihren. Eine
Vernetzung war bedingt durch verordneten Kontaktbeschrankungen auch nicht moglich. Ver-
schiedene doch recht interessante Aktionen konnten denoch umgesetzt werden, wie z.B. der
von der Abteilung Handball durchfuhrte abgewandelte Triatlon. Dieser konnte ewentuell auch
fur Plau am See als groRere Veranstaltung organisiert und durchgeflihrt werden.

Zurzeit konnen Jugentliche wieder im Kinder- und Jugendzentrum unter entsprechenden
Auflagen betreut werden. Bei den derzeitigen Temperaturen drfte die Nachfrage aber ge-
ring sein.
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Das Kinder- und Jugendzentrum organisiert in diesem Jahr wieder das Eldecamp. Dieses
wird in der vorletzten Ferienwoche in der Gemeinde Barkhagen als Angelcamp durchgefunhrt.
Das Camp ist fir 18 Personen kalkuliert. Die Platze waren sehr schnell vergeben. Die Teil-
nehmerzahl kann leider aus Platzgrinden nicht erhoht werden. Die Eldecamps in den zu-
ruckliegenden Jahren waren erfolgreich. Auch unter dem Aspekt, dass viele Jugendliche
ansonsten nicht Uber den eigenen Gartenzaun hinauskommen.

2019 wurde in den Schulen unter den Jugendlichen eine Umfrage gestartet, was nach ihrer
Ansicht in Plau am See flr Jugendliche geschaft werden sollte. Es war angedacht, dass die
Jugendlichen das Ergebnis im Ausschuss vorstellen und diskutieren. Es ist aber problema-
tisch die Jugendlich diesbezuglich zu motivieren. Dazu bedarf es noch etwas Zeit. Im Ergeb-
nis der Umfrage ist festzustellen, dass sich eine Skaterbahn und eine BMX strecke ge-
winscht wird. Die Flache neben dem Kinder- und Jugendzentrzum ware daflr geeignet. Es
soll kein Higttecpark enstehen, sondern mit méglichst wenig Kosten ein Bereich, der fur Ju-
gendliche und auch fur Familien nutzbar ist. Vortrag als Anlage

Die Ausschussmitglieder finden den aufgezeigten Vorschiag sehr intersant. Es ist eine gute
Erganzung zu den vorhandenen sportlichen Angeboten. Das Geléande neben dem Kinder-
und Jugendzeptrum kdnnte daflr genutzt werden. Eine Betreuung durch den Sozialarbeiter |
ware moglichl Um bei der Umsetzung der Vorschlage vorranzukommen, sollte ein Projekt-
team gebildet werden. Frau Mach, Herr Hoffmeister und Herr Kistner werden sich weiter mit
dem Projekt befassen, Fakten prifen und Vorschlage zur weiteren Diskussion erarbeiteﬁ:l
Am 20. September wird Weltkindertag in Deutschland gefeiert. Aus Sicht des Amtsjugend-
pflegers konnte ein Kinderfest wieder am 17. September in der Turhalle gefeiert werden. Das
Organisationsteam trifft sich am 09.08. um 10:00 Uhr in der Schule am Klischenberg.

i

zZu b6 Beschluss Gber den Medienentwicklungsplan in der Version vom
02.06.2021 der Stadt Plau am See

Der Entwurf des Medienentwicklungsplans liegt den Ausschussmitgliedern vor. Vom Amtslei-
ter wurde dieser vorgestelit und zum Verfahren zur Erlangung der Férdermittel fur die Digita-
lisierung der Schule informiert. Die Folgekosten der Digitalisierung sind in die Haushalte der

folgenden Jahre einzuplanen.

Der Ausschuss beschlieft einstimmig den Medientwicklungsplan der Stadt Plau am See.

zu’7 Sonstiges

Es wurde angefragt, ob Nachhilfeunterricht fur Schiler angeboten werden kann.

Im Kinder- und Jugenzentrum wurde dazu ein Netzwerk lernen gebildet und eine Lernwerk-
statt gegrindet. Nachhilfe wird bereits fir Grundschiiler durch einen ehemaligen Lehrer ge-
geben. Bei Bedarf kénnen sich Kinder und Jugendliche melden. Es kénnen sich auch sehr
gerne Personen melden, die Nachhilfe geben kénnen. Der Amtsjugendpfleger hat bereits
mehrfach tber die Mdglichkeit informiert.

gez. Salewski gez. Hoffmeister
Protokollant/in Ausschussvorsitzender

Seite: 3/3



kijuz@amtplau.de

Von: Sportstattenrechner <mail@sportstaettenrechner.de>

Gesendet: Dienstag, 14. Januar 2020 13:18

An: Thomas Kustner

Betreff: thre Anfrage beim Sportstattenrechner
Sportstattenrechner

Widdersdorfer Str. 246 | 50825 Koln
+49 221 999681 80

htips://www.sportstaettenrechner.de | mail@sportstaetienrechner.de

Name: Thomas Kistner

Institution: Stadt Plau am See, Kinder- und Jugendzentrum
Strafle: Steinstr.96

PLZ: 19395

Stadt: Plau am See

Fon: 038735-46555 i

E-Mail: kijuz@amtplau.de

Sehr geehrte(r) Thomas Kistner,

vielen Dank fur die Nutzung des Sportstattenrechners. Im Folgenden haben wir Ihnen die Kostenschatzung threr

Anfrage zusammengestelit.
Bitte beachten Sie folgende Informationen:

- Die Kostenschétzung bezieht sich auf einen Skatepark, bei dem ca. 3/4 der Fliche als Street-Anlage und ca. 1/4 der
Fiache als Bowi-Anlage geplant werden.

- Die Kostenschatzung basiert auf Durchschnitispreisen, die je nach Produkt/Hersteller und regionalen
Preisunterschieden stark abweichen konnen,

- Die Kostenschaizung listet samiliche Kosten ab Oberkante Erdplanum auf.

- Die Baunebenkosten wurden pauschal mit 15% des Nettobetrags angesetzt.
Diese Kalkulation kann eine Beratung mit Fachleuten und eine Kostenschitzung von Experten nicht ersetzen.

Unser Tipp:
Sprechen Sie mit Herstellern und Fachplanern, vereinbaren Sie einen Vor-Ort-Termin zur Begutachtung der ortlichen

Begebenheiten und fassen Sie sich von den Experten der Branche fachkundig beraten.



Details Ihrer Anfrage:

Wann méchten Sie mit dem Neubau, der Sanierung oder Ausstattung lhrer Sportstétte beginnen?: im Jahr 2021

Welche Gesamtflache (in m?) hat das Areal, a'uf das der Skatepark gebaut werden soll?: 500
Welche Grofie (in m?) soll der Skatepark (betonierte Flache / Rollflachen) haben?: 400

Soll ihr Skatepark eine Mini-Ramp enthalten?: Ja

Soll daé Aufengelande mit Baumen und Strauchemn bepflanzt werden?: Nein

Soll der Skatepark mit einer Beleuchtungsanlage ausgestattet werden?: Nein

Zeit sparen - Angebote vergleichen!: lch mdchte Zeit sparen, den Angebotsservice nutzen und Originalangebote

ausgewdhiter Anbieter zum Vergleich erhalten. Die Datenschutzerklérung habe ich gelesen und akzeptiert.

In welcher Planungsphase befindet sich thr Projeki?: Erste Informationsbeschaffung

Kostenschatzung
Pos. Leistung / Beschreibung Kosten
Pos. 1: Baustelleneinrichtung (inkl. Bauzaun, BaustraRe herstellen u. beseitigen, etc.): 13.144,00 €
Pos. 2: Gelandeflichen - Aushub, Oberboden liefern, Fillboden liefern und Einbau: 7.250,00 €
Pos. 3: Pflasterfliche Auengelénde / Aufenthalt - Wege inkl. Einfassung, Tragschicht und

Bettung: ! 6.960,00 €
Pos. 4: Technische Anlagen - Entwasserung: 4.692,00€
Pos. 5: Ausstattung der AuRenanlagen (inkl. Bianke, Fahrradstander, Abfallbehater,

Hinweisschilder, etc.): 4.560,00 €
Pos. 6: Skatepark - Skate-Flat inkl. Beton liefern und einbauen: 29.136,00 €
Pos. 7: Skatepark - Ortbeton-Rampen radial/schrige inkl. Verschalung und Bewehrung: 62.400,00 €
Pos. 8: Skatepark - Metall-Beton-Elemente (Curbs, Ledges, etc.}: 9.020,00 €
Pos. 9: Skatepark - Metall-Elemente (Rails, Coping, etc.): 9.760,00 €
Pos. 10: Skatepark - Miniramp {ca. 1100x600x99 - inkl. Geldnder): 23.400,00 €
Pos. 11: Pflanz- und Saatflachen (Baume, Straucher, Rasen, Hecken, etc.): 2.328,00€
Pos. 12: Dokumentation und Sicherheitstechnische Abnahme: 4.460,00 €
Pos. 13: Emmissionsgutachten, Geol. Gutachten, Vermesser, ggf. Statiker, etc.: 7.800,00 €

Zusammenfassung

Summe netto 184.910,00 €

Baunebenkosten 15% 27.736,50 €

Mehrwertsteuer 19% 40.402,84 €

Summe brutto: 253.049,34 €

Sportstattenrechner | +49 221 999681 80 | mail@sportstaettenrechner.de | https://www sportstaettenrechner.de




Stadt Plau am See

Beschlussvorlage
S/19/0329 offentlich

Antrag der Fraktion DIE LINKE - Standortentscheidung
und Flachenreservierung flr einen sozialen

Wohnungsbau
Organisationseinheit: Datum
Zentrale Dienste 12.06.2023
Antragsteller: Aktenzeichen:
DIE LINKE
Beratungsfolge Geplante Sitzungstermine O/N
Hauptausschuss (Vorberatung) 19.06.2023 o)
Stadtvertretung Plau am See (Entscheidung) 28.06.2023 o)

Beschlussvorschlag:

Der Burgermeister wird beauftragt, eine innenstadtnahe Standortentscheidung und
Flachenreservierung fir einen mehrgeschossigen sozialen Wohnungsbau noch im 2.
Halbjahr 2023 herbeizufihren.

Finanzielle Auswirkungen:
Es ergeben sich keine finanziellen Auswirkungen.

Sachverhalt:

Herr Dr. Uwe Schlaak, Fraktionsvorsitzender DIE LINKE, hat

am 12.06.2023 einen Antrag zur Aufnahme auf die Tagesordnung gemaf § 29 Abs. 1
Kommunalverfassung M-V i.V.m. 8 4 Abs. 1 und 3 der Geschéaftsordnung der Stadt Plau am
See eingereicht.

Der Antrag mit sachlicher Darstellung/Begrindung ist Anlage zum Beschluss.

Auszug des Antrages der Fraktion — Die Linke:

“Die Stadt Plau am See hat gegenwartig zwar keinen akuten allgemeinen Wohnraummangel.
Sie hat jedoch strukturelle Probleme der Angebote an altersgerechten Gebauden und
Wohnraum zu sozial vertraglichen Mieten. Seit einigen Jahren liegt der
Wohnungsgesellschaft der Stadt ein Projekt fir einen solchen mehrgeschossigen sozialen
Wohnungsbau vor. Ein daflr anvisierter Standort im Bereich des B-Planes 22 Plauerhager
Str. bote gute Voraussetzungen auch hochaltrigen Birgerinnen und Birgern eine
selbstbestimmte Teilhabe am gesellschaftlichen und kulturellen Leben der Stadt zu
ermdglichen. Dieser Standort hat jedoch mittlerweile mehrere Interessenten mit berechtigten
gleich gelagerten Anspriichen auf den Plan gerufen (Sporthalle fur die Grundschule,
Neubauobjekt FFw).

Ziel der Bemuhungen sollte es sein, fir den genannten Standort eine fur alle Beteiligten
akzeptable Lésung oder eine Diversifizierung der Standorte fiir einzelne Nutzer zu finden.”

Anlage/n:


https://www.amt-crivitz.sitzung-online.de/bi/si010_j.asp?YY=2022&MM=02&DD=14

2023-06-12 Antrag der Fraktion Die Linke - Standortentscheidung sozialer
Wohnungsbau (6ffentlich)




Stadtvertretung Plau am See

Fraktion Die Linke

Antrag zur Stadtvertretung am 28.6.2023

Der Blirgermeister wird beauftragt, eine innenstadtnahe Standortentscheidung und
Flachenreservierung fiir einen mehrgeschossigen sozialen Wohnungsbau noch im 2. Halbjahr 2023
herbeizufiihren.

Begriindung:

Die Stadt Plau am See hat gegenwartig zwar keinen akuten allgemeinen Wohnraummangel. Sie hat
jedoch strukturelle Probleme der Angebote an altersgerechten Gebdauden und Wohnraum zu sozial
vertraglichen Mieten. Seit einigen Jahren liegt der Wohnungsgesellschaft der Stadt ein Projekt fiir
einen solchen mehrgeschossigen sozialen Wohnungsbau vor. Ein daflir anvisierter Standort im
Bereich des B-Planes 22 Plauerhager Str. bote gute Voraussetzungen auch hochaltrigen Biirgerinnen
und Birgern eine selbstbestimmte Teilhabe am gesellschaftlichen und kulturellen Leben der Stadt zu
ermoglichen. Dieser Standort hat jedoch mittlerweile mehrere Interessenten mit berechtigten gleich
gelagerten Ansprichen auf den Plan gerufen. (Sporthalle fiir die Grundschule, Neubauobjekt FFw)

Ziel der Bemihungen sollte es sein, flir den genannten Standort eine fiir alle Beteiligten akzeptable
Losung oder eine Diversifizierung der Standorte fiir einzelne Nutzer zu finden.

Plau am See, den 11.6.2023

Dr. Uwe Schlaak

Fraktionsvorsitzender



Stadt Plau am See

Beschlussvorlage
S/19/0330 offentlich

Gemeinsamer Antrag der Fraktionen CDU, SPD und
DIE LINKE - Umsetzungsplanung Verkehrskonzept
und Aufteilung in Teilschritte

Organisationseinheit: Datum
Zentrale Dienste 12.06.2023
Antragsteller: Aktenzeichen:

Fraktionen CDU, SPD und DIE LINKE

Beratungsfolge Geplante Sitzungstermine O/N
Hauptausschuss (Vorberatung) 19.06.2023 o)
Stadtvertretung Plau am See (Entscheidung) 28.06.2023 o)

Beschlussvorschlag:
1. Die Stadtvertretung beschlief3t die Aufteilung des Verkehrskonzept in Teilschritte:

- Schritt 1 umfasst solche MalRnahmen, die kurzfristig umsetzbar und ohne

grol3en finanziellen und Genehmigungsaufwand realisierbar sind. Mit der Durchfiihrung
dieser EinzelmalRnahmen wird kurzfristig begonnen (Beispiele: Ausschilderung Radwege,
Teilaufpflasterung von StralRenquerungen, Fahrradstationen etc.).

- Fur das Verkehrskonzept wird ein Umsetzungsplan erstellt, der séamtliche -
auch langfristigen - Teilschritte und MafRnahmen sowie Termine und Kostenkalkulationen
umfasst.

Verantwortlich: Verwaltung; Ausschuss fir Stadtentwicklung, Bau- und Infrastruktur und
Umwelt; Ausschuss fiir Tourismus, Wirtschaft und Gewerbe

2. Der Birgermeister wird beauftragt, zeitnah eine Birgerversammlung abzuhalten, um tber
die vom Verkehrsplaner im Mai 2023 vorgelegten Inhalte des Verkehrskonzeptes zu
informieren.

Finanzielle Auswirkungen:
Es ergeben sich keine finanziellen Auswirkungen.

Sachverhalt:

Die Fraktionen CDU, SPD und DIE LINKE haben am 12.06.2023 einen gemeinsamen
Antrag zur Aufnahme auf die Tagesordnung gemaR § 29 Abs. 1 Kommunalverfassung M-V
i.V.m. 8 4 Abs. 1 und 3 der Geschaftsordnung der Stadt Plau am See eingereicht.

Auszug des gemeinsamen Antrages der Fraktionen:

“Nach Erstellung der 1. Fassung des Verkehrskonzeptes durch den Verkehrsplaner im Jahr
2019 wurde in einem umfangreichen Abstimmungs- und Beteiligungsverfahren im Rahmen
von Blrgerversammlungen, diversen Ausschusssitzungen und Vorlage bei der
Verkehrsbehorde im Mai dieses Jahres vom Verkehrsplaner ein weiterentwickeltes Konzept
vorgelegt, das die erarbeiteten Vorschlage umfasst und Einwande berticksichtigt. Auf Basis


https://www.amt-crivitz.sitzung-online.de/bi/si010_j.asp?YY=2022&MM=02&DD=14

dieses Konzeptes kann und muss nun zlgig mit der Umsetzungsplanung begonnen werden.

Um schnell erste Verbesserungen im Sinne der Zielsetzung (Aufenthaltsqualitat in der
Innenstadt, Verkehrssicherheit, Verkehrsberuhigung, barrierefreie StralRenquerungen,
Starkung Radverkehr) zu erreichen, schlagen wir vor, die Umsetzung des
Verkehrskonzeptes in Teilschritte zu untergliedern und Einzelmal3nahmen ohne grof3en
finanziellen und Genehmigungsaufwand zeitnah umzusetzen.

Gleichwohl muss ein umfassender Umsetzungsplan erstellt werden, der alle angestrebten
MafRnahmen in Teilschritte gliedert und mit einem Zeitplan und Kostenkalkulationen
hinterlegt ist. Dieser umfasst auch die Malinahmen, fir die noch Klarungsbedarf besteht
sowie langwierige Genehmigungsverfahren oder hoher finanzieller Aufwand notwendig sind.

Die Burgerinnen und Burger der Stadt Plau am See werden zeithah Uber den jetzigen Stand
des Verkehrskonzeptes sowie Uber die Umsetzungsplanung informiert.”

Anlage/n:

1 Gemeinsamer Antrag der Fraktionen CDU, SPD und die DIE LINKE -
Verkehrskonzept (6ffentlich)




Gemeinsamer Antrag der Fraktionen CDU, SPD und DIE LINKE zur Stadtvertretersitzung der Stadt
Plau am See am 28. Juni 2023

Umsetzungsplanung Verkehrskonzept und Aufteilung in Teilschritte
Beschluss:

e Die Stadtvertretung beschliet die Aufteilung des Verkehrskonzept in Teilschritte:

— Schritt 1 umfasst solche Malinahmen, die kurzfristig umsetzbar und ohne groRen
finanziellen und Genehmigungsaufwand realisierbar sind. Mit der Durchfiihrung dieser Ein-
zelmaBnahmen wird kurzfristig begonnen. (Beispiele: Ausschilderung Radwege, Teilauf-
pflasterung von StraBenquerungen, Fahrradstationen etc.)

— Fir das Verkehrskonzept wird ein Umsetzungsplan erstellt, der samtliche - auch
langfristigen - Teilschritte und MaRnahmen sowie Termine und Kostenkalkulationen um-
fasst.

Verantwortlich: Verwaltung; Ausschuss fiir Stadtentwicklung, Bau- und Infrastruktur und Um-

welt; Ausschuss fur Tourismus, Wirtschaft und Gewerbe

e Der Bilrgermeister wird beauftragt, zeitnah eine Blrgerversammlung abzuhalten, um Uber die
vom Verkehrsplaner im Mai 2023 vorgelegten Inhalte des Verkehrskonzeptes zu informieren.

Begriindung:

Nach Erstellung der 1. Fassung des Verkehrskonzeptes durch den Verkehrsplaner im Jahr 2019
wurde in einem umfangreichen Abstimmungs- und Beteiligungsverfahren im Rahmen von Birger-
versammlungen, diversen Ausschusssitzungen und Vorlage bei der Verkehrsbehoérde im Mai dieses
Jahres vom Verkehrsplaner ein weiterentwickeltes Konzept vorgelegt, das die erarbeiteten Vor-
schldage umfasst und Einwande beriicksichtigt. Auf Basis dieses Konzeptes kann und muss nun zligig
mit der Umsetzungsplanung begonnen werden.

Um schnell erste Verbesserungen im Sinne der Zielsetzung (Aufenthaltsqualitdt in der Innenstadt,
Verkehrssicherheit, Verkehrsberuhigung, barrierefreie StraRenquerungen, Starkung Radverkehr) zu
erreichen, schlagen wir vor, die Umsetzung des Verkehrskonzeptes in Teilschritte zu untergliedern
und EinzelmaBnahmen ohne groRen finanziellen und Genehmigungsaufwand zeitnah umzusetzen.

Gleichwohl muss ein umfassender Umsetzungsplan erstellt werden, der alle angestrebten Mal3-
nahmen in Teilschritte gliedert und mit einem Zeitplan und Kostenkalkulationen hinterlegt ist. Die-
ser umfasst auch die Malnahmen, fiir die noch Klarungsbedarf besteht sowie langwierige

Genehmigungsverfahren oder hoher finanzieller Aufwand notwendig sind.

Die Birgerinnen und Burger der Stadt Plau am See werden zeitnah liber den jetzigen Stand des
Verkehrskonzeptes sowie liber die Umsetzungsplanung informiert.

Plau am See, den 9. Juni 2023

(Jana Krohn, CDU) (Anke Pohla, SPD) (Dr. Uwe Schlaak, DIE LINKE)



Stadt Plau am See

Beschlussvorlage

S/19/0313

offentlich

Vierte Satzung zur Anderung
Benutzungsgebihrensatzung fir die Nutzung des
Wasserwanderrastplatzes Plau am See

Organisationseinheit:

Antragsteller:

Bau- und Planungsamt

Datum

15.05.2023

Aktenzeichen:

Beratungsfolge Geplante Sitzungstermine O/N
Ausschuss fur Tourismus, Wirtschaft und Gewerbe S
(Vorberatung)

Hauptausschuss (Vorberatung) 19.06.2023 o)
Stadtvertretung Plau am See (Entscheidung) 28.06.2023 o)

Beschlussvorschlag: )
Die Stadtvertretung beschlief3t die 4. Satzung zur Anderung der
Benutzungsgebihrensatzung fur die Nutzung des Wasserwanderrastplatzes Plau am See

Finanzielle Auswirkungen:

GESAMTKOSTEN AUFWANDI/AUSZAHLUNG IM | AUFWAND/AUSZAHLUNG ERTRAG/EINZAHLUNG

LFD. HH-JAHR JAHRL. JAHRL.

00,00 € 00,00 € 00,00 € 00,00 €

FINANZIERUNG DURCH VERANSCHLAGUNG IM HAUSHALTSPLAN
Eigenmittel 00,00 € | Im Ergebnishaushalt Ja/ Nein
Kreditaufnahme 00,00 € | Im Finanzhaushalt Ja/ Nein
Forderung 00,00 €
Ertrage 00,00 € | Produktsachkonto 00000.0000
Beitrdge 00,00 €
Sachverhalt:

Die Anderung der Gebiihrenordnung ist wegen der erhéhten Kosten fiir Strom, Gas, Abfall,
Reinigung u. a. begrtindet. Die Erh6hung des gesetzlichen Mindestlohnes fuihrt auch bei der
Vergutung des Hafenwartes zu steigenden Kosten. Die Anderungen sind der Anlage als

Gegenuberstellung zu entnehmen.

Anlage/n:
1 Gegenuberstellung der Satzung Aktuell-Neu (6ffentlich)
1 Entwurf der Verwaltung - Vierte Satzung zur Anderung der

Benutzungsgeblhrensatzung fir die Nutzung des Wasserwanderrastplatzes
der Stadt (6ffentlich)

2 Gegenuberstellung der Gesamtkosten (6ffentlich)




AKTUELL

Benutzungsgebiihrensatzung fiir die
Nutzung des Wasserwanderrastplatzes
der Stadt Plau am See

Die Gebuhrenordnung — Anlage 1 zur
Benutzungsgebihrensatzung erhalt
folgende Fassung:

(1) Benutzungsgebtihren bei
Inanspruchnahme von Leistungen auf
dem Wasserwanderrastplatz der Stadt
Plau am See (inklusive des derzeit
glltigen Mehrwertsteuersatzes).

1. Wasserliegeplatz:

e Liegegebiihr vom 1.04. - 31.10.

Je angefangenen Bootsldngenmeter pro
Tag 1,50 EUR

Je Person UBER 10 JAHRE PRO TAG
1,00 EUR

e Liegegebiihr vom 1.11. — 31.03.

je Liegeplatz pro Tag 3,00 EUR

2. Nebennutzung Campen und
Landliegeplatz

Landliegeplatzgebiihr (innerhalb
Rastplatz):

Liegegebihr vom 01.11.-31.03

e je Liegeplatz pro Monat 20,00
EUR

. Liegegebuihr vom 01.04. -31 .10.
e je Liegeplatz pro Tag 5,00 EUR .

Campen:
.Zwei-Mann-Zelt pro Tag 5,00 EUR

. ,Familien"zelt pro Tag 10,00 EUR

Wohnmobil pro Tag 13,00 EUR

Je Person UBER 10 JAHRE PRO TAG
1,00 EUR

EU

Benutzungsgebiihrensatzung fiir die

Nutzung des Wasserwanderrastplatzes
der Stadt Plau am See

Die Gebuhrenordnung — Anlage 1 zur

Benutzungsgebiihrensatzung erhalt
folgende Fassung:

(1) Benutzungsgebiihren bei
Inanspruchnahme von Leistungen auf
dem Wasserwanderrastplatz der Stadt
Plau am See (inklusive des derzeit
glltigen Mehrwertsteuersatzes).

1. Wasserliegeplatz:
Liegegebiihr vom 1.04. - 31 .10.

e Je angefangenen
Bootslangenmeter pro Tag 2,00
EUR

Wassercamper (Hausboote)

e Bis 10m Bootslange 2,00 EUR
je Meter pro Tag

e Uber 10m Bootslénge (ab dem 1.
Langenmeter) 3,00 EUR je Meter
pro Tag

e Je Beiboot pauschal 5,00 EUR
pro Tag

Wasserwanderer (Kanu/Kajak) 5,00 EUR
pro Tag je Liegeplatz

Zwei-Mann-Zelt pro Nacht 5,00 EUR
Familienzelt pro Nacht 10,00 EUR

Wohnmobil pro Nacht 20,00 EUR auf
zugewiesenem Stellplatz

Je Person uber 10 Jahre pro Tag 1,00
EUR

2. Nebennutzunqg Landliegeplatz
- Landliegeplatzgebunhr (innerhalb
Rastplatz auf stadtischer Flache):

Liegegebiihr vom 01.11. — 31.03.
« je Liegeplatz pro Monat 20,00 EUR




3. Nutzunqg des Kranes und der
Slipanlaae

. Slipgebiihr 8,00 EUR
Krangebiihr 40,00 EUR

- Kranstunde (Sonderleistungen) 60,00
EUR

Wohnmobile (auRerhalb Rastplatz)
Pro Tag 13,00 EUR

4.Parkgebihren . Pkw pro Tag
2,50 EUR
. Trailer pro Tag 2,50 EUR

Wohnmobile (aulRerhalb Rastplatz)
pro Tag 13,00 EUR

5. Ver- und Entsorqunag,
Gemeinschaftseinrichtungen

.Die Nutzung der Waschraume und
Toiletten ist mit der Liegeplatzgebiihr
abgegolten.

.Die Nutzung der Duschen, Verbrauch von
Elektroenergie und Wasser an den
Zapfsaulen sowie die Benutzung der
Fakalienstation fur jede Werteinheit (Chip)
1,00 EUR

.Die Leerung der Chemietoilette in
Spezialanlage 2,00 EUR

6. Kurzzeitlieger

Bei nicht ausgelastetem Hafen kénnen
durch das Hafenpersonal Liegeplatze
zwischen 08:00 Uhr und 15:00 Uhr zum
kurzzeitigen Liegen bereitgehalten
werden. Die maximale Liegezeit betragt 4
Stunden, die Benutzung der Toiletten ist
im Preis eingeschlossen.

Alle Boote 5,00 EUR.

Hinweis: Es wird Kurabgabe nach
Satzung der Stadt Plau am See erhoben.

3 Nutzung des Kranes und der Slipanlage

« Slipgebiuihr 10,00 EUR

» Krangebuihr 70,00 EUR

« Krangebiihr (Sonderleistungen) 100,00
EUR

4. Entfallt

5. Ver- und Entsorgung,
Gemeinschaftseinrichtungen

.Die Nutzung der Waschraume und
Toiletten ist mit der Liegeplatzgebiihr
abgegolten.

.Die Nutzung der Duschen, Verbrauch von
Elektroenergie und Wasser an den
Zapfsaulen sowie die Benutzung der
Fakalienstation fur jede Werteinheit (Chip)
1,00 EUR

.Die Leerung der Chemietoilette in
Spezialanlage 2,00 EUR

6. Kurzzeitlieger

Bei nicht ausgelastetem Hafen kénnen
durch das Hafenpersonal Liegeplatze
zwischen 08:00 Uhr und 14:00 Uhr zum
kurzzeitigen Liegen bereitgehalten
werden. Die maximale Liegezeit betragt 4
Stunden, die Benutzung der Toiletten ist
im Preis eingeschlossen.

Alle Boote 5,00 EUR

Hinweis: Es wird Kurabgabe nach
Satzung der Stadt Plau am See erhoben



Entwurf der Verwaltung — Stand 17.05.2023

Vierte Satzung zur Anderung der
Benutzungsgebiihrensatzung fur die
Nutzung des Wasserwanderrastplat-
zes der Stadt Plau am See

Praambel

Auf Grundlage des 8 5 der Kommunal-
verfassung fur das Land Mecklenburg-
Vorpommern in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 13. Juli 2011
(GVOBI. M-V 2011, S. 777), zuletzt ge-
andert durch Artikel 1 des Gesetzes
vom 23. Juli 2019 (GVOBI M-V S.
467),i. V. mit88 1, 2, 4 und 6 des Kom-
munalabgabengesetz - KAG M-V in der
Fassung der Bekanntmachung vom 12.
April 2005 (GVOBI. M-V 2005, S.
146), zuletzt gedndert durch Artikel 2
des Gesetzes vom 13. Juli 2021
(GVOBI. M-V S. 1162), hat die Stadt-
vertretung Plau am See am 28.06.2023
durch Beschluss folgende Satzung er-
lassen.

Artikel 1
Anderung der Benutzungs-
gebihrensatzung
Die Benutzungsgebiihrensatzung fur
die Nutzung des Wasserwanderrastplat-
zes der Stadt Plau am See vom 08. Juli
2008 wird wie folgt geandert:

Gebihrenordnung — Anlage 1

Die Gebiihrenordnung — Anlage 1 zur
Benutzungsgebihrensatzung wird wie
folgt neugefasst:

,,- Geblhrenordnung —

Anlage 1 zur Benutzungsgebuhrensat-
zung fiir die Nutzung des Wasserwan-
derrastplatzes der Stadt Plau am See

Benutzungsgebihren bei Inanspruch-
nahme von Leistungen auf dem Was-
serwanderrastplatz der Stadt Plau am
See (inklusive des derzeit gliltigen
Mehrwertsteuersatzes).

1. Wasserliegeplatz
Liegegebuhr vom 01.04.-31.10.

Je Person tiber 10 Jahre
pro Tag 1,00 EUR
Je angefangenen Bootslangenmeter
pro Tag/Meter 2,00 EUR

Wassercamper / Hausboote
bis 10 m Bootslange

pro Tag 2,00 EUR
Uber 10 m Bootsléange ab 1. Meter
pro Tag/Meter 3,00 EUR
je Beiboot pauschal

pro Tag 5,00 EUR

Wasserwanderer (Kanu/Kajak)

pro Tag je Liegeplatz 5,00 EUR

Ubernachtungen

Zwei-Mann-Zelt

pro Nacht 5,00 EUR
Familienzelt

pro Nacht 10,00 EUR
Wohnmobil, zugewiesener Stellplatz
pro Nacht 20,00 EUR

2. Nebennutzung Landliegeplatz
(innerhalb Rastplatz auf
stadtischer Fléache)

Liegegebiihr vom 01.11. - 31.03.
pro Monat 25,00 EUR

3. Nutzung des Kranes und der
Slipanlage

Slipgebihr 10,00 EUR
Krangebiihr 70,00 EUR
Kranstunde

Sonderleistungen 100,00 EUR

4. Ver- und Entsorgung,
Gemeinschaftseinrichtungen

Die Nutzung der Waschrdume und
Toiletten ist mit der Liegeplatzge-
bihr abgegolten

Die Nutzung der Duschen,
Verbrauch von Elektroenergie und
Wasser an den Zapfsaulen sowie die
Benutzung der Fakalienstation fiir
jede Werteinheit (Chip) 1.00 EUR

Die Leerung der Chemietoilette in
Spezialanlage 2,00 EUR

5. Kurzzeitlieger

Bei nicht ausgelastetem Hafen kénnen
durch das Hafenpersonal Liegeplatze
zwischen 08:00 Uhr und 14:00 Uhr
zum kurzzeitigen Liegen bereitgestellt
werden.

Die maximale Liegezeit betréagt

4 Stunden, die Benutzung der Toiletten
ist im Preis eingeschlossen.

alle Boote 5,00 EUR

6. Kurtaxe

Es wird Kurtaxe entsprechend der je-
weils giiltigen Satzung zur Erhebung

der Kurtaxe der Stadt Plau am See er-
hoben.

Artikel 2
In-Kraft-Treten

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer
Bekanntmachung in Kraft.”

ausgefertigt:

Plau am See, den

Hoffmeister
Burgermeister

Soweit beim Erlass dieser Satzung ge-
gen Verfahrens- und Formvorschriften
verstol3en wurde, kénnen diese entspre-
chend 8 5 Abs. 5 der Kommunalverfas-
sung M-V nur innerhalb eines Jahres
geltend gemacht werden.

Diese Einschréankung gilt nicht fur die
Verletzung von Anzeige-, Genehmi-
gungs- und Bekanntmachungsvor-
schriften.

Hoffmeister
Burgermeister



Wasserwanderrastplatz

IST IST Plan
2021 2022 2023
Einnahmen € Anzahl € Anzahl
Parkgebiihren 0,00 0,00 0,00 0,00
Liegegeblihren 59.113,44 64.100,41 68.000,00
Kr'anen 6.021,84 4.470,59 133 8.941,18
Slippen 1.418,49 211 1.773,11
Entsorgung 8.527,72 10.148 9.655,46 11.490 23.000,00
Gesamt: 73.663,00 79.644,95 101.714,29
Ausgaben
Aufwand Personal 2.334,43 2.383,88 2.700,00
Wasser Entnahme Boote 436,99 501,48 500,00
Wasser Duschen/WC 773,68 825,28 830,00
Schmutzwasser 872,15 946,15 950,00
Strom 7.247,12 5.151,71 9.885,55
Gas (f.Heizg./Warmwasser) 871,72 1.439,87 1.500,00
Abfall 2.213,40 2.912,15 3.500,00
Reinigung, Sani-Bedarf 11.720,13 14.412,61 16.000,00
Unterhaltung
Hafenbecken 42.920,95
Gebdude 67.061,06 4.476,67 12.800,00
Fakaliensauganlage 850,00
Kran 871,72 460,00 500,00
Betriebsausstattung 77,70 344,22 200,00
Abschreibung
Hafengebdude 4.191,47 4,191,47 4.191,47
Energiesdule 154,40 154,40 154,40
Tauchpumpe 165,42 165,42 165,42
Notebook 102,47 136,63
Rasentraktor 404,10 404,10 404,10
Telefon/Internet 611,58 548,40 900,00
Blromaterial 72,34 276,44 300,00
Grundsteuer 605,98 613,28 624,97
Versicherung(Geb&dude/Inventar) 322,10 339,31 387,89
Steuerberater 2.096,23 2.117,33 2.200,00
Verwaltg. PWV 33.554,38 36.921,66 45.000,00
Gesamt: 179.579,05 80.538,30 103.830,43
Verlust:| 105.916,05 893,35 2.116,15
Liegetage 2022 5336 Boote
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	Name  Vorname  Firma  Institution: Stadt Plau am See
	Anschrift: Markt 2

19395 Plau am See
	TelefonNr: 038735/494-0
	Mobil: 
	Ansprechpartner: 
	Projektbezeichnung: RollKunstBahn am KiJuZ mit Sprayerwand
	Region Ort Ortsteil Straße Nr: 19395 Plau am See

Steinstraße 96
	geplanter Realisierungszeitraum: 01.01.2024 - 31.12.2024
	E-Mail: info@amtplau.de
	Kontrollkästchen1: Off
	Kontrollkästchen4: Off
	Kontrollkästchen3: Ja
	Kontrollkästchen2: Off
	Kontrollkästchen5: Ja
	Kontrollkästchen6: Off
	Restlaufzeit: 
	Kontrollkästchen7: Ja
	Kontrollkästchen8: Off
	Kontrollkästchen9: Off
	Kontrollkästchen10: Ja
	Kontrollkästchen11: Ja
	Kontrollkästchen12: Off
	Projektbeschreibung: - Bau einer "RollKunstBahn"  und Sprayerwand am Kinder- und Jugendzentrum Plau am See
- Schaffung eines offenen Begegnungsraums für Kinder, Jugendlichee und junge Familien für kreative Bewegung auf Rollen wie Skateboard, BMX, Inliner, Scooter/Roller, Rollschuh oder RC-Cars, Entwicklung Kreativität durch künstlerisches Projekt (Sprayerwand)
-Förderung von Bewegung, Körpergefühl und Geschicklichkeit bei gleichzeitigem sozialem Austausch an einem zentralen Infrastrukturpunkt der Stadt (Bahnhof für Bus und Schiene mit ehemaligem Bahnhofshotel als Kinder- und Jugendzentrum)
- die überweigend jungen Nutzer haben durch die Anbindung ans kinder-u. Jugendzentrum sowohl eine fachlich-kompetente Betreuung als auch die Nutzungsmöglichkeit eines öffentlichen WC`
- wertvolles neues und innovatives Freizeitangebot für junge Menschen aus Plau und Umgebung (bisher keine Möglichkeiten für Scater, Scooter...)
- gleichzeitige Begegnung von jungen Reisenden und ortsansässigen Jugewndlichen fördert kulturellen Austausch und unmittelbare Begegnung außerhalb digitaler Angebote und Plattformen
- junge Menchen sollen zu Bewegung und selbstwirksamer Freizeitbeschäftigung animiert werden jenseits klassischer Angebote der Vereine (Habndball, Fußball), die von der zu erreichenden Zielgruppe aus unterschiedlichen Gründen abgelehnt werden
- Geld für Bau, Herstellung und Gestaltung der RollKunstBahn u. Sprayerwand verwendet werden, Einbeziehung der Jugendlichen bei Planung und Gestaltung, Stärkung der Bindung und des Verantwortungsgefühl bei den Jugendlichen
	QZ 1 Gleichstellung: kostenlose Nutzung für alle Leute, Barrierefreiheit und Aufenthaltsmöglichkeit für Zuschauer, Integration für Flüchtlinge und Zugezogene, Nutzung auch durch Gäste
	KontrollkästchenF: Ja
	KontrollkästchenA: Ja
	KontrollkästchenB: Ja
	KontrollkästchenC: Off
	KontrollkästchenD: Ja
	KontrollkästchenE: Ja
	QZ 2 Klimaschutz und anpassung umweltverträgliche Ressourcennutzung: Es wird auf die Nutzung von Roller, Skateboards, Inlineskates hingewirkt, um den Weg mit Auto, Bus, etc. zu reduzieren. Wege zur Skaterbahn nach PCH entfallen.
	QZ 3: Technischer bzw: 
	 digitaler Fortschritt: Die Kinder- und Jugendlichen sollen über das KiJuZ auch in den Sozialen Medien entsprechende Werbeseiten und -aktionen erstellen und die Bahn somit "vermarkten"

	KontrollkästchenG: Ja
	regionale Bedeutung: Diese RollKunstBahn ist auch für Kinder- und Jugendliche aus den Nachbarämtern Lübz und Goldberg nutzbar, die derzeit keine RollKunstBahn oder ähnliches haben.
	Innovationsgehalt: Durch die Kombination von RollKunstBahn und Spayerwand wird die Auslebung der Kreativität dieser Zielgruppe fokussiert. Durch die direkte Anbindung an das Kinder- & Jugendzentrum ist eine Betreuung sichergestellt. 
	bottom-up-Ansatz: Einbeziehung der Kinder- und Jugendlichen der Schule am Klüschenberg und des Kinder- & Jugendzentrums (KiJuZ) Plau am See an der Detailgestaltung dieses Areals. Die Idee zu dieser RollKunstBahn ist bereits durch eine Befragung in der Schule am Klüschenberg und im KiJuZ entstanden.
	Leitprojekt: HF1: Tourismusförderung durch Angebot, welches auch Touristen nutzen können. 

HF2: Die Kinder & Jugendlichen der Stadt können dieses Angebot nutzen. Auch Familien können hier gemeinsam aktiv werden.
	Kooperationsvorhaben: Die Nutzung der RollKunstBahn ist nicht für Kinder des Amtes Plau am See, sondern auch für die Nachbarämter Lübz und Goldberg, in denen es nach unserem Kenntnisstand derzeit keine RollKunstBahn gibt, möglich. (direkte Bus- und Bahnanbindung)
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	Tourismus: Auch Touristen können dieses Angebot nutzen, welches es in unmittelbarer Umgebung nicht gibt. 
	Wertschöpfungsketten: Durch die Anbindung zum KiJuZ soll mit diesem Angebot erreicht werden, Kinder und Jugendliche aller soziale Schichten auch im KiJuZ bestmöglich zu betreuen.
	Freizeit: Die Planung dieses Areals erfolgt durch die Kinder- und Jugendbeteiligung. Auch die Einbindung von Sport- und Freizeitveranstaltungen ist geplant.
	Daseinsvorsorge: Durch dieses Angebot wird der Sport, der Gesundheitsaspekt sowie das gesellschaftliche Miteinander gefördert.
	Natur: 
	Kultur: Durch die Implemtierung einer Sprayerwand können Jugendliche hier auch kreativ werden.
	wirtschaftliche Tragfähigkeit: 

Die wirtschaftliche Tragfähigkeit ist durch die Stadt Plau am See gegeben. 
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